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Zeichnungen in BayernInvest Euro (der „Fonds“) er-

folgen aufgrund dieses Verkaufsprospektes, des Ver-

waltungsreglements sowie des letzten Jahresberich-

tes bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist.  

Zusätzlich zu diesem Verkaufsprospekt werden We- 

sentliche Anlegerinfromationen (sog. „Key Infor-

mation Documents for Packaged Retail and Insur-

ance-Based Investment Products“, PRIIPs-KID) als 

vorvertragliche Informationen herausgegeben. Diese 

PRIIPs- KID müssen jedem Kaufinteressenten vor der 

Zeichnung unentgeltlich zur Verfügung gestellt wer-

den. 

Alle sonstigen Angaben oder Erklärungen in Bezug auf 

die Anlage in den Fonds sind unberechtigt.  

Verkaufsprospekt, PRIIPs-KID, Jahres- und Halbjahres-

berichte, die Satzung der Verwaltungsgesellschaft 

und das Verwaltungsreglement des Fonds sind  

kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei 

der Verwahrstelle und bei jeder Zahlstelle erhältlich. 

Dieser Prospekt ist eine Aufforderung zur Abgabe ei-

nes Angebots, Anteile im Fonds zu zeichnen (sog. „in-

vitatio as offerendum“). Sein Gebrauch in Ländern, in 

denen die Vermarktung des Fonds rechtswidrig ist, 

sowie in den Fällen, in denen der Verkaufsprospekt 

durch Personen vorgelegt wird, die dazu nicht er-

mächtigt sind oder denen es gesetzlich verboten ist, 

solche Angebote zu unterbreiten, ist unzulässig und 

rechtswidrig. 

Die Entscheidung, Anteile oder den Fonds oder einen 

seiner Teilfonds bei einer Behörde zum Vertrieb in ei-

nem Land an- oder abzumelden, liegt im alleinigen Er-

messen des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesell-

schaft. Eine solche Entscheidung kann der Verwal-

tungsrat der Verwaltungsgesellschaft jederzeit und 

ohne Angabe von Gründen treffen. Kaufinteressenten 

haben sich selbst über die rechtlichen Voraussetzun-

gen, Devisenbeschränkungen und Steuervorschriften 

ihrer Heimat- und Wohnsitzländer zu unterrichten. 

Bei etwa auftretenden Unklarheiten über den Inhalt 

dieses Prospekts, des Verwaltungsreglements, Jah-

res- oder Halbjahresberichts oder der PRIIPs-KID fra-

gen Sie bitte Ihren Finanz-, Rechts- oder Steuerbera-

ter. 

 

Besondere Hinweise für US-Bürger (FATCA) 
 
Die BayernInvest Luxembourg S.A. ist und wird nicht 

gemäß dem US Investment Company Act von 1940 in 

seiner gültigen Fassung registriert. Die Anteile des 

Fonds sind und werden nicht gemäß dem US Securities 

Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den 

Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Verei-

nigten Staaten von Amerika (USA) registriert. Anteile 

des Fonds dürfen weder in den USA — einschließlich 

der dazugehörigen Gebiete — noch einer US-Person 

(im Sinne von Regulation S des US Securities Act 1933 

oder eines anderen US-amerikanischen legislativen 

oder executiven Akts) oder auf deren Rechnung direkt 

oder indirekt angeboten oder verkauft werden. An-

tragsteller müssen gegebenenfalls darlegen, dass sie 

keine US-Person sind und Anteile weder im Auftrag 

von US-Personen erwerben noch an US-Personen wei-

terveräußern. 

Auch ist ein Transfer von Anteilen an diese Personen 

nicht gestattet.  

Sollte die BayernInvest Luxembourg S.A. bzw. die 

Transferstelle Kenntnis davon erlangen, dass es sich 

bei einem Anteilinhaber um eine US-Person oder um 

eine Personhandelt, bei der FATCA Konfomität fehlt 

oder die Anteile zugunsten einer solchen Person gehal-

ten werden, so steht der Verwaltungsgesellschaft das 

Recht zu, die Anteile zum jeweils gültigen Anteilwert 

zurückzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft behält 

sich weiterhin das Recht vor, unbeschadet anderer 

Rechte, Schadensersatzansprüche gegen den betref-

fenden Anleger geltend zu machen, die sich z.B. aus 

der Zahlung einer Quellensteuer oder aus der Ver-

pflichtung, regelmässige oder einmalige Berichte nach 

den FATCA-Vorschriften oder sonstigen US-amerikani-

schen Berichterstattungsvorschriften zu erstatten, er-

wachsen.



Verkaufsprospekt BayernInvest Euro         4  

 
 

 

Organisation 
 

Verwaltungsgesellschaft 

BayernInvest Luxembourg S.A. 
6B, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach 
Telefon (00352) 28 26 24 0 
Telefax (00352) 28 26 24 99 
https://www.bayerninvest.lu/ 
Rechtsform: Société Anonyme 
Gründung: 26. August 1991 

Handelsregister: Luxembourg HR B 37803 

 

Verwaltungsrat 

Vorsitzender 

Marjan Galun 
Mitglied der Geschäftsführung  
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 
München 

Mitglieder 

Alexander Mertz 
Sprecher der Geschäftsführung  
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 
München 

Ralf Rosenbaum 

Sprecher der Geschäftsleitung 
BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg 

 

Geschäftsleitung 

Ralf Rosenbaum 
Sprecher der Geschäftsleitung BayernInvest Lu-
xembourg S.A., Luxemburg 
 

Dörthe Hirschmann  
Geschäftsleitung 
BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg 

 

Michaela Schemuth 
Geschäftsleitung 
BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg 

 

Verwahr- und Hauptzahlstelle 
European Depositary Bank S.A. 

9A, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGA-Administrator (Nettoinventarwertberechnung 
und Fondsbuchhaltung sowie der Kundeninformati-
onsstelle) 
BayernInvest Luxembourg S.A.  
6B, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach 
 

Register- und Transferstelle: 

Apex Fund Services S.A. 
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach 

 

Hauptvertriebsstelle: 

BayernInvest Luxembourg S.A.  
6B, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach 
 

Réviseur d’Entreprises agréé des Fonds und der Ver-
waltungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator 
L-1014 Luxembourg 
 

Fondsmanager 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
Karlstraße 35 
D-80333 München 
 

Informationsstelle und Hauptvertriebsstelle in 
Deutschland 
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
Karlstraße 35 
D-80333 München 
 

Zahl- und Informationsstelle in Österreich 
Raiffeisen Bank International AG  
Am Stadtpark 9 
A-1030 Vienna  
 

Rechtsberater 
GSK Stockmann Luxembourg S.A.,  
44, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg 

 

Aufsichtsbehörde  
Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF)  
283, route d‘Arlon, 
L-1150 Luxembourg 



   Inhalt        5  

 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

 
ORGANISATION ................................................................................................................................................ 4 

1. GRUNDLAGEN .......................................................................................................................................... 7 

2. VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ................................................................................................................. 7 

2.1 FIRMA, RECHTSFORM UND SITZ ......................................................................................................................7 
2.2 VERWALTUNGSRAT UND GESCHÄFTSLEITUNG ....................................................................................................8 
2.3 VERGÜTUNGSPOLITIK ...................................................................................................................................8 
2.4 SONSTIGES .................................................................................................................................................9 

3. VERWAHRSTELLE ..................................................................................................................................... 9 

3.1 AUFGABEN DER VERWAHRSTELLE ....................................................................................................................9 
3.2 CASHFLOWS .............................................................................................................................................10 
3.3 VERWAHRUNG FINANZINSTRUMENTE UND VERMÖGENSWERTE ..........................................................................10 
3.4 UNTERVERWAHRUNG .................................................................................................................................11 
3.5 ÜBERTRAGUNG VON VERWAHRAUFGABEN .....................................................................................................11 
3.6 INSOLVENZ DER VERWAHRSTELLE ..................................................................................................................11 
3.7 HAFTUNG DER VERWAHRSTELLE ...................................................................................................................11 

4. FONDSMANAGER ................................................................................................................................... 12 

5. OGA-ADMINISTRATOR ........................................................................................................................... 12 

6. REGISTER- UND TRANSFERSTELLE .......................................................................................................... 12 

7. HAUPTVERTRIEBSSTELLE ........................................................................................................................ 12 

8. INTERESSENKONFLIKTE .......................................................................................................................... 12 

8.1 POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTSITUATIONEN ZWISCHEN DER VERWAHRSTELLE UND DEN UNTERVERWAHRERN ........12 
8.2 POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTSITUATIONEN ZWISCHEN DER VERWAHRSTELLE UND DER  

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ......................................................................................................................13 
8.3 MAßNAHMEN ZUM UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN ...............................................................................13 
8.4 IDENTIFIZIERUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN ................................................................................................13 
8.5 VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN ....................................................................................................14 
8.6 UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN ..........................................................................................................14 
8.7 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN .....................................................................................................................14 

9. FONDS ................................................................................................................................................... 14 

9.1 BEZEICHNUNG, BILDUNG, LAUFZEIT ..............................................................................................................14 
9.2 TEILFONDS ...............................................................................................................................................14 
9.3 ANLAGEZIEL, ANLAGEGRUNDSÄTZE/ANLAGEBERATER/ FONDSMANAGER ..............................................................15 
9.3.1 ANLAGEZIEL/ANLAGEGRUNDSÄTZE ...............................................................................................................15 
9.3.2 ANLAGEBERATER/FONDSMANAGER ...............................................................................................................15 
9.3.3 ANLAGEINSTRUMENTE IM EINZELNEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE .............................................15 

10. BEWERTUNG ...................................................................................................................................... 20 

10.1 AN EINER BÖRSE NOTIERTE/AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE .......................20 
10.2 NICHTNOTIERTE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE/ VERMÖGENSGEGENSTÄNDE OHNE REPRÄSENTATIVEN LETZTEN 

VERKAUFSPREIS .........................................................................................................................................21 
10.3 ANTEILE ANDERER OGAW ODER OGA ..........................................................................................................21 
10.4 FLÜSSIGE MITTEL .......................................................................................................................................21 
10.5 NICHTNOTIERTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN .........................................................21 
10.6 OPTIONSRECHTE UND TERMINKONTRAKTE ......................................................................................................21 



   Inhalt        6  

 
 

11. WERTENTWICKLUNG ......................................................................................................................... 21 

12. RISIKOHINWEISE ................................................................................................................................ 21 

13. ANTEILE ............................................................................................................................................. 29 

14. NETTOINVENTARWERT, AUSGABE, RÜCKNAHME, UMTAUSCH UND TRANSFER VON ANTEILEN UND 
ORDERANNAHMESCHLUSS ................................................................................................................ 29 

14.1 NETTOINVENTARWERT / SWING PRICING .......................................................................................................29 
14.2 AUSGABE VON ANTEILEN ............................................................................................................................30 
14.3 RÜCKNAHME, UMWANDLUNG UND TRANSFER VON ANTEILEN ...........................................................................30 
14.4 AUSSETZUNG DER NETTOINVENTARWERTBERECHNUNG UND DER RÜCKNAHME UND UMWANDLUNG DER ANTEILE .......30 
14.5 LATE TRADING/MARKET TIMING ..................................................................................................................30 

15. VERÖFFENTLICHUNG DER AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREISE UND WEITERE MITTEILUNGEN AN DIE 
ANTEILINHABER ................................................................................................................................. 31 

16. VERWALTUNGS- UND SONSTIGE KOSTEN .......................................................................................... 31 

17. BESONDERHEITEN BEI DEM ERWERB VON INVESTMENTANTEILEN .................................................... 32 

18. ANTEILKLASSEN ................................................................................................................................. 33 

19. ERTRAGSAUSGLEICHSVERFAHREN ..................................................................................................... 34 

20. GESCHÄFTSJAHR ................................................................................................................................ 34 

21. AUFLÖSUNG UND ÜBERTRAGUNG DES FONDS BZW. VON TEILFONDS .............................................. 34 

21.1 AUFLÖSUNG .............................................................................................................................................34 
21.2 VERSCHMELZUNG ......................................................................................................................................35 

22. DATENSCHUTZ ................................................................................................................................... 35 

23. STEUERHINWEISE .............................................................................................................................. 36 

23.1 BESTEUERUNG DES FONDS...........................................................................................................................36 
23.2 BESTEUERUNG NICHT IN LUXEMBURG ANSÄSSIGER  INVESTOREN .........................................................................37 
23.3 BESTEUERUNG IN LUXEMBURG ANSÄSSIGER INVESTOREN ..................................................................................38 
23.4 QUELLENSTEUER UND RECHNUNGSLEGUNG DER VEREINIGTEN STAATEN NACH DEM  

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (“FATCA”) ....................................................................................38 
23.5 CRS - COMMON REPORTING STANDARD (GEMEINSAMER MELDESTANDARD) .......................................................38 

24. JAHRES-/HALBJAHRESBERICHTE/ WEITERE VERKAUFSUNTERLAGEN ................................................. 39 

25. ZAHLUNGEN AN DIE ANTEILINHABER/ VERBREITUNG DER BERICHTE UND SONSTIGE 
INFORMATIONEN .............................................................................................................................. 40 

26. ALLGEMEINE HINWEISE AN DIE ANTEILINHABER ............................................................................... 40 

27. ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ............................. 40 

28. ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR ANLEGER IN ÖSTERREICH ..................................................................... 40 

28.1 ZAHLSTELLE ..............................................................................................................................................41 
28.2 INFORMATIONSSTELLE ................................................................................................................................41 
28.3 VERÖFFENTLICHUNG DES NETTOINVENTARWERTS / MITTEILUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER....................................41 

29. WEITERE INVESTMENTVERMÖGEN, DIE VON DER GESELLSCHAFT VERWALTET WERDEN .................. 41 

30. VERTRÄGE VON WESENTLICHER BEDEUTUNG ................................................................................... 41 

BAYERNINVEST EURO IM ÜBERBLICK ............................................................................................................. 42 

1. BAYERNINVEST EURO COVERED BOND FONDS .....................................................................................................42 
2. BAYERNINVEST EURO CORPORATES NON-FIN 2029 FONDS ...................................................................................56 

VERWALTUNGSREGLEMENT BAYERNINVEST EURO ........................................................................................ 72 



 
  Verkaufsprospekt BayernInvest Euro – Allgemeiner Teil         7  

 

 
 

1. Grundlagen 

Der BayernInvest Euro ist ein Investmentfonds mit ei-

ner Umbrella-Struktur, bestehend aus einem oder 

mehreren Teilfonds, der gemäß Teil 1 des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge- 

meinsame Anlagen aufgelegt wurde und verwaltet 

wird. Der Fonds stellt ein Gesamthandvermögen der 

Anteilsinhaber dar („Fonds Commun de Placement“) 

und verfügt über keine Rechtspersönlichkeit. Die Ver-

waltungsgesellschaft des Fonds (die „Verwaltungsge-

sellschaft“), die durch ihren Verwaltungsrat tätig 

wird (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesell-

schaft“ oder der „Verwaltungsrat“) nimmt die Hand-

lungen auf Rechnung des Fonds vor und nimmt seine 

Rechte und Pflichten wahr.  

Das Vermögen jedes Teilfonds, das in der Höhe nicht 

begrenzt ist, wird von demjenigen der Verwaltungs- 

gesellschaft sowie von den Vermögen aller anderen 

Teilfonds getrennt gehalten („Segregation“) und 

steht im Gesamthandseigentum der Anteilinhaber 

des jeweiligen Teilfonds. 

Alle Anteilinhaber besitzen grundsätzlich die gleichen 

Rechte, und zwar im Verhältnis zur Zahl ihrer Anteile 

und nur innerhalb des entsprechenden Teilfonds.  

Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines 

Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der an-

deren Teilfonds völlig getrennt. Dies gilt auch im 

Verhältnis zu Dritten, denen gegenüber das Fonds-

vermögen eines Teilfonds nur für die Verbindlichkei-

ten dieses einzelnen Teilfonds einsteht. Alle Teil-

fonds werden im Interesse der Anteilinhaber von 

der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. 

Den Anteilinhabern stehen keine Stimmrechte zu, 

Anteilinhaberversammlungen sind nicht vorgese-

hen. 

Massgebliche Sprache des Verkaufsprospekts ist 

Deutsch.  

Sämtliche Bezüge auf Uhrzeiten beziehen sich auf Lu-

xemburger Zeit, sofern nicht anders angegeben. 

Die im nachfolgend abgedruckten Verwaltungsregle- 

ment aufgeführten Anlagerichtlinien und Anlagebe- 

schränkungen sind auf jeden Teilfonds anwendbar. 

Der Verkaufsprospekt, die PRIIPs-KIDs, das Verwal-

tungsreglement sowie die aktuellen Jahres- und Halb-

jahresberichte sind kostenlos bei der Verwaltungsge-

sellschaft sowie auf der Website  

https://www.bayerninvest.lu erhältlich. 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen der 

Teilfonds, die Risikomanagementmethoden und die 

jüngsten Entwicklun- gen bei den Risiken und Renditen 

der wichtigsten Anlageklassen sind bei der Gesellschaft 

sowie auf der Website https://www.bayernin-

vest.lu/erhältlich. 

Das Verwaltungsreglement ist in diesem Prospekt ab-

gedruckt. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungs- 

reglement jederzeit im Interesse der Anteilinhaber und 

mit Zustimmung der Verwahrstelle abändern. Ände-

rungen des Verwaltungsreglements bedürfen der vor-

herigen Genehmigung durch die Commission de Sur-

veillance du Secteur Financier (CSSF). Solche Änderun-

gen werden beim Handelsregister hinterlegt und eine 

Erwähnung dieser Hinterlegung wird im Recueil 

Électronique des Sociétés et Associations (RESA) veröf-

fentlicht. 

Das Verwaltungsreglement des BayernInvest Euro in 

der Fassung vom 30. Juni 2017 trat am 30. Juni 2017 in 

Kraft und wurde am 05. Juli 2017 beim Registre de 

Commerce et des Sociétés (Handelsregister) hinter- 

legt. Der BayernInvest Euro wurde beim Handelsre- 

gister unter der Nummer K1798 registriert. Der Hin- 

terlegungsvermerk wurde im Recueil Électronique des 

Sociétés et Associations (RESA) veröffentlicht.  

 

2. Verwaltungsgesellschaft 
2.1 Firma, Rechtsform und Sitz 

Die BayernInvest Luxembourg S.A. (die „Verwaltungs-

gesellschaft”) wurde am 26. August 1991 als Aktienge-

sellschaft nach Luxemburger Recht mit Sitz in Luxem-

burg-Stadt auf unbestimmte Zeit errichtet. Die letzte 

Änderung der Satzung der Verwaltungsgesellschaft er-

folgte am 19. Dezember 2014 und wurde im Mémorial, 

Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht. 

Gegenstand der Gesellschaft ist die Auflage, Förde-

rung, Betreuung, Verwaltung und Leitung von Organis-

men für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(„OGAW“) im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. 

Die Verwaltungsgesellschaft untersteht Kapitel 15 des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen 

für gemeinsame Anlagen und ist zudem externer Ver-

walter alternativer Investmentfonds gem. Kapitel 2 des 

Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter Alterna-

tiver Investmentfonds. Die Geschäfte der Gesellschaft-

werden durch den Verwaltungsrat und die Geschäfts-

leitung geführt.  

https://www.bayerninvest.lu/
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Die Verwaltungsgesellschaft ist bei der Verwaltung 

des Fondsvermögens an das Verwaltungsreglement 

und diesen Verkaufsprospekt gebunden. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Tätigkeiten der 

Anlageverwaltung und der Transferstelle delegiert. 

Die Aufgabe der zentralen Administration (ohne 

Transferstelle) sowie der Hauptvertriebsstelle wird 

von der Verwaltungsgesellschaft selbst wahrgenom-

men. 

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht auf perma-

nenter Basis die Aktivitäten der Dienstleister, an die 

sie Tätigkeiten delegiert hat. Die zwischen der Ver-

waltungsgesellschaft und den betreffenden Dienst-

leistern geschlossenen Vereinbarungen sehen vor, 

dass die Verwaltungsgesellschaft zu jeder Zeit den 

Dienstleistern zusätzliche Anweisungen erteilen kann 

und, dass sie ihnen ihren Auftrag zu jeder Zeit und mit 

sofortiger Wirkung entziehen kann, sollte sie dies im 

Interesse der Anteilinhaber für notwendig betrach-

ten. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft gegen-

über dem Fonds wird durch die Delegation nicht be-

rührt. 

2.2 Verwaltungsrat und Geschäftsleitung  

Die Verwaltungsgesellschaft wird vom Verwaltungs-

rat vertreten. Der Verwaltungsrat hat die weitesten 

Befugnisse, auf Rechnung des Fonds und der Verwal-

tungsgesellschaft zu handeln, und sie gerichtlich und 

außergerichtlich zu vertreten. Der Verwaltungsrat 

beschließt, neue Teilfonds aufzulegen bzw. beste-

hende Teilfonds zu liquidieren oder zu verschmelzen. 

Insbesondere legt der Verwaltungsrat die Anlageziele 

und -politiken sowie die Risikoprofile der Teilfonds 

fest und nimmt strategische Entscheidungen in Bezug 

auf den Fonds und die Teilfonds. 

Der Verwaltungsrat ist befugt, das Tagesgeschäft an 

die Geschäftsleitung zu delegieren. Neben dem Ta-

gesgeschäft ist die Geschäftsleitung insbesondere für 

die Implementierung der vom Verwaltungsrat ge-

troffenen strategischen Entscheide zuständig. 

Nähere Angaben über die Geschäftsleitung und die 

Zusammensetzung des Verwaltungsrates finden Sie 

unter dem Punkt „Organisation“. 

2.3 Vergütungspolitik 

Die BayernInvest Luxembourg S.A. ist als Verwal- 

tungsgesellschaft dazu verpflichtet, Vergütungs-

grundsätze nach Art. 111bis – Art. 111ter des Geset-

zes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen festzulegen.  

Die BayernInvest Luxembourg S.A. hat eine Vergü- 

tungspolitik verabschiedet, die im Einklang mit denan-

wendbaren Anforderungen steht. Sie beinhaltet insbe-

sondere folgende Aspekte: 

a) Sowohl die Organisation als auch das Dienst- 

leistungsangebot der BayernInvest Luxem-

bourg S.A. sind nach den Grundsätzen der Nach-

haltigkeit, Transparenz und Solidarität ausgerich-

tet und sollen langfristige Unternehmensstabilität 

sichern. 

b) Die Vergütung ist mit einem beständigen und 

wirksamen Risikomanagement vereinbar und die-

sem förderlich und ermutigt nicht zur Übernahme 

von Risiken, die mit den Risikoprofilen, Verwal-

tungsreglements bzw. Satzungen sowie Verkaufs-

prospekten bzw. Emissionsdokumenten der ver-

walteten Fonds unvereinbar sind. 

c) Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Ge-

schäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen 

der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr ver-

walteten OGAW und der Anleger solcher OGAW 

und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten. 

d) Die variable Vergütung, einschließlich des zu- 

rückgestellten Anteils, wird nur dann ausgezahlt 

oder verdient, wenn sie angesichts der Finanzlage 

der Verwaltungsgesellschaft insgesamt tragbar 

und aufgrund der Leistung der betreffenden Ge-

schäftsabteilung, des OGAW und der betreffen-

den Person gerechtfertigt ist. 

e) In Bezug auf die außertariflich vergüteten Mitar-

beiter stehen die festen und variablen Bestand-

teile der Gesamtvergütung in einem angemesse-

nen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des 

festen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch 

genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergü-

tungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, 

einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung ei-

ner variablen Komponente zu verzichten. 

f) Das Vergütungssystem wird jährlich auf Wirk- 

samkeit, Angemessenheit und Übereinstim- 

mung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechti-

chen Vorgaben überprüft und bei Bedarf ange-

passt. 

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik 

der Gesellschaft sind im Internet unter 

https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_con-

fig/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allge-

meine_Dokumente/2024_03_Vergütungspoli-

tik_BIL_01.pdf veröffentlicht.  

https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/2024_03_Vergütungspolitik_BIL_01.pdf
https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/2024_03_Vergütungspolitik_BIL_01.pdf
https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/2024_03_Vergütungspolitik_BIL_01.pdf
https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/2024_03_Vergütungspolitik_BIL_01.pdf
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Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungs-

methoden für Vergütungen und Zuwendungen an be-

stimmte Mitarbeitergruppen, sowie die Angabe der 

für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlan-

gen werden die Informationen von der Gesellschaft 

kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. 

2.4 Sonstiges 

Anleger können sich mit Fragen und Beschwerden an 

die Verwaltungsgesellschaft wenden. Die Verwal-

tungsgesellschaft verfügt über Verfahren zur ange-

messenen und raschen Bearbeitung der Anlegerbe-

schwerden. Informationen zum Verfahren können 

kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsge-

sellschaft abgerufen werden (www.bayernin-

vest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Da-

teien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Doku-

mente/2024_07_Info_zum_Beschwerdeverfah-

ren_der_BayernInvest_Luxemburg_S.A_final.pdf).  

Ob und wie die Teilfonds von den ihnen zustehen-

den Stimmrechten Gebrauch machen, erfahren Sie 

unter https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_con-

fig/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allge-

meine_Dokumente/2020_Informationen_zur_Stimm-

rechtspolitik_der_BayernInvest_Luxembourg_S.A..pdf 

 

3. Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle des Fonds ist die European Deposi-

tary Bank SA mit eingetragenem Sitz in 3, rue Gabriel 

Lippmann, L-5365 Munsbach. Die Verwahrstelle ist 

eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großher-

zogtums Luxemburg und betreibt Bankgeschäfte. 

Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich 

nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Orga-

nismen für gemeinsame Anlagen, dem Verwahrstel-

lenvertrag, diesem Verkaufsprospekt und dem Ver-

waltungsreglement.  

Die Bestellung der Verwahrstelle kann durch die 

Ver- wahrstelle oder die Verwaltungsgesellschaft 

schrift- lich unter der Einhaltung einer 3-monatigen 

Frist gekündigt werden. Eine solche Kündigung wird 

jedoch erst wirksam, wenn eine andere, von der zu-

ständigen Luxemburger Aufsichtsbehörde zuvor ge-

nehmigte Bank die Pflichten und Funktionen der 

Verwahrstelle gemäß den Bestimmungen des Ver-

waltungsreglements übernimmt. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die 

Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, un- ab-

hängig und im Interesse des Fonds und seiner Anle-

ger. 

Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf 

den Fonds oder die für den Fonds tätige Verwaltungs-

gesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwi-

schen dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der Verwal-

tungsgesellschaft sowie den Beauftragten der Ver-

wahrstelle und ihr selbst schaffen könnten. 

Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchi- 

sche Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Ver-

wahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehen-

den Aufgaben vorgenommen wurde und die potenziel-

len Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, ge-

steuert, beobachtet und den Anlegern des Fonds ge-

genüber offengelegt werden. 

Sämtliche Informationen bzgl. der Identität der Ver- 

wahrstelle des Fonds, ihrer Pflichten, der Interessen- 

konflikte, welche entstehen können, die Beschrei- 

bung sämtlicher von der Verwahrstelle übertragener 

Verwahrfunktionen sowie eine Liste der Unterver- 

wahrer, unter Angabe sämtlicher Interessenkonflikte, 

die sich aus der Aufgabenübertragung ergeben kön-

nen, werden dem Anleger auf Anfrage kostenlos und 

mit dem neuesten Stand zur Verfügung gestellt. 

3.1 Aufgaben der Verwahrstelle 

Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich nach dem 

Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem Rundschreiben 

CSSF 16/664 dem Verwahrstellenvertrag, dem Verwal-

tungsreglement (Artikel 3) sowie dem Verkaufspros-

pekt. Die Transaktionen innerhalb der Fondsportfolios 

werden über die Verwahrstelle abgewickelt. Die Ver-

wahrstelle handelt ausschließlich im Interesse der An-

teilinhaber. 

Die Verwahrstelle 

a) stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, 

Auszahlung und Annullierung von Anteilen des 

Fonds gemäß dem anwendbaren luxemburgi-

schen Recht, diesem Verkaufsprospekt und dem 

Verwaltungsreglement erfolgen; 

b) stellt sicher, dass die Berechnung des Nettoinven-

tarwertes der Anteile des Fonds gemäß dem an-

wendbaren luxemburgischen Recht, diesem Ver-

kaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement 

erfolgt; 

c) leistet den Weisungen der Verwaltungsgesell- 

schaft Folge, es sei denn, diese Weisungen versto-

ßen gegen das luxemburgische Recht, diesen Ver-

kaufsprospekt oder das Verwaltungsreglement; 

https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/2020_Informationen_zur_Stimmrechtspolitik_der_BayernInvest_Luxembourg_S.A..pdf
https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/2020_Informationen_zur_Stimmrechtspolitik_der_BayernInvest_Luxembourg_S.A..pdf
https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/2020_Informationen_zur_Stimmrechtspolitik_der_BayernInvest_Luxembourg_S.A..pdf
https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/2020_Informationen_zur_Stimmrechtspolitik_der_BayernInvest_Luxembourg_S.A..pdf
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d) stellt sicher, dass bei Transaktionen mit Vermö-

genswerten des Fonds der Gegenwert innerhalb 

der üblichen Fristen an den Fonds überwiesen 

wird; 

 

e) stellt sicher, dass die Erträge des Fonds gemäß 

dem anwendbaren luxemburgischen Recht, die-

sem Verkaufsprospekt und dem Verwaltungs-

reglement verwendet werden. 

Ausländische Wertpapiere, die im Ausland ange- 

schafft oder veräußert werden oder die der Fonds 

von der Verwahrstelle im Inland oder im Ausland ver-

wahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländi-

schen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Ver-

wahrstelle oder des Fonds bestimmen sich daher 

nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung 

des Namens des Anlegers vorsehen kann. Der Anleger 

sollte sich beim Kauf der Anteile des Fonds bewusst 

sein, dass die Verwahrstelle gegebenenfalls entspre-

chende Auskünfte an ausländische Stellen zu erteilen 

hat, weil sie gesetzlich oder aufsichtsrechtlich hierzu 

verpflichtet ist. 

Die bei der Verwahrstelle und gegebenenfalls bei an-

deren Kreditinstituten gehaltenen Bankguthaben 

sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der 

Einlagen geschützt. 

3.2 Cashflows 

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows des 

Fonds ordnungsgemäß überwacht werden und ge-

währleistet insbesondere, dass sämtliche bei der 

Zeichnung von Anteilen eines Fonds von Anlegern 

oder im Namen von Anlegern geleistete Zahlungen 

eingegangen sind und dass sämtliche Gelder des 

Fonds auf Geldkonten verbucht wurden, die: 

a) auf den Namen des Fonds, auf den Namen der 

für den Fonds handelnden Verwaltungsgesell-

schaft oder auf den Namen der für den Fonds 

handelnden Verwahrstelle eröffnet werden; 

b) bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a, b 

und c der Richtlinie 2006/73/EG der Europä- is-

chen Kommission genannten Stelle eröffnet 

werden und 

c) gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 

2006/73/EG festgelegten Grundsätzen ge- führt 

werden. 

Werden die Geldkonten auf den Namen der für den 

Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet, so wer- 

den aufsolchen Konten ausschließlich Gelder des 

Fonds verbucht. 

3.3 Verwahrung Finanzinstrumente und Vermögenswerte 

Das Vermögen des Fonds wird der Verwahrstelle wie 

folgt zur Verwahrung anvertraut: 

a) Für Finanzinstrumente, die in Verwahrung ge- no-

mmen werden können, gilt: 

i) Die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finan- 

zinstrumente, die im Depot auf einem Konto 

für Finanzinstrumente verbucht werden kön- 

nen, und sämtliche Finanzinstrumente, die der 

Verwahrstelle physisch übergeben wer- den 

können; 

ii) die Verwahrstelle stellt sicher, dass Finanz- in-

strumente, die im Depot auf einem Konto für 

Finanzinstrumente verbucht werden kön- nen, 

gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 

2006/73/EG festgelegten Grundsätzen in den 

Büchern der Verwahrstelle auf gesonderten 

Konten registriert werden, die auf den Namen 

des Fonds oder der für den Fonds handelnden 

Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden, so 

dass die Finanzinstrumente jederzeit eindeu-

tig als sich gemäß geltendem Recht im Eigen-

tum des Fonds befindliche Instrumente identi-

fiziert werden können; 

b) für andere Vermögenswerte gilt: 

i) die Verwahrstelle prüft, ob der Fonds oder die 

für den Fonds handelnde Verwaltungsge- sell-

schaft Eigentümer der betreffenden Ver- mö-

genswerte ist, indem sie auf der Grundla- ge 

der vom Fonds oder der Verwaltungsge- sell-

schaft vorgelegten Informationen oder Unter-

lagen und, soweit verfügbar, anhand ex- ter-

ner Nachweise feststellt, ob der Fonds oder 

die für den Fonds handelnde Verwaltungsge- 

sellschaft Eigentümer ist; 

ii) die Verwahrstelle führt Aufzeichnungen über 

die Vermögenswerte, bei denen sie sich ver- 

gewissert hat, dass der Fonds oder die für den 

Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft Ei-

gentümer ist, und hält ihre Aufzeichnungen 

auf dem neuesten Stand. 

c) Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermö-

genswerte werden von der Verwahrstelle oder ei-

nem Dritten, dem die Verwahrfunktion übertra-

gen wurde, nicht für eigene Rechnung wiederver-

wendet. Als Wiederverwendung gilt jede Transak-

tion verwahrter Vermögenswerte, darunter Über-

tragung, Verpfändung, Verkauf und Leihe. 
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Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermö-

gens- werte dürfen nur wiederverwendet wer-

den, sofern 

i) die Wiederverwendung der Vermögens-

werte für Rechnung des Fonds erfolgt, 

ii) die Verwahrstelle den Weisungen der im Na- 

men des Fonds handelnden Verwaltungsge- 

sellschaft Folge leistet, 

iii) die Wiederverwendung dem Fonds zugute 

kommt sowie im Interesse der Anteilinhaber 

liegt und  

iv) die Transaktion durch liquide Sicherheiten ho-

her Qualität gedeckt ist, die der Fonds gemäß 

einer Vereinbarung über eine Vollrechtsüber-

tragung erhalten hat. 

Der Verkehrswert der Sicherheiten muss je-

derzeit mindestens so hoch sein wie der Ver-

kehrswert der wiederverwendeten Vermö-

genswerte zuzüglich eines Zuschlags. 

3.4 Unterverwahrung 

Die Verwahrstelle kann die Verwahrung der für Rech-

nung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände 

auf Unterverwahrer auslagern. 

Die Unterverwahrer können die ihnen übertrage- nen 

Verwahraufgaben unter Berücksichtigung der gesetz-

lichen Bedingungen wiederum auslagern. Die unter 

den vorgenannten Abschnitten 3.1 und 3.2 beschrie-

benen Aufgaben darf die Verwahrstelle nicht auf 

Dritte übertragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist auf Zulieferung der 

Information durch die Verwahrstelle angewiesen und 

kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen 

nicht überprüfen. 

Die Verwahrstelle stellt bei der Übertragung der Ver-

wahrung an Dritte sicher, dass diese besonderen An-

forderungen an eine wirksame aufsichtliche Regulie-

rung und Aufsicht unterliegen. 

3.5 Übertragung von Verwahraufgaben 

Eine aktuelle Übersicht der Unterverwahrer kann un-

ter dem folgenden Link https://www.europeandepo-

sitarybank.com/de/custody/liste-der-lagerstel-

len/abgerufen oder kostenlos bei der Verwaltungsge-

sellschaft oder der Verwahrstelle erfragt werden. 

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Informationen 

hat die Verwaltungsgesellschaft von der Verwahr-

stelle mitgeteilt bekommen. Die Verwaltungsgesell-

schaft hat die Informationen lediglich auf Plausibilität 

geprüft. Sie ist jedoch auf die Zulieferung der Informa-

tionen durch die Verwahrstelle angewiesen und kann 

die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht 

überprüfen. 

3.6 Insolvenz der Verwahrstelle 

Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle und/oder ei-

nes in der Europäischen Union ansässigen Dritten, dem 

die Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds 

übertragen wurde, dürfen die verwahrten Vermögens-

werte des Fonds nicht an die Gläubiger der Verwahr-

stelle und/oder dieses Dritten ausgeschüttet oder zu 

deren Gunsten verwendet werden. 

3.7 Haftung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und 

dessen Anteilinhabern für den Verlust durch die Ver- 

wahrstelle oder einen Dritten, dem die Verwahrung 

von verwahrten Finanzinstrumenten übertragen 

wurde. 

Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstrumentes gibt 

die Verwahrstelle dem Fonds oder der für den Fonds 

handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein 

Finanzinstrument gleicher Art zurück oder erstattet ei-

nen entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle haftet 

gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über die 

Organismen für gemeinsame Anlage sowie nach den 

geltenden Verordnungen nicht, wenn sie nachweisen 

kann, dass der Verlust auf äußere Ereignisse, die nach 

vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden kön-

nen und deren Konsequenzen trotz aller angemesse-

nen Anstrengungen nicht hätten vermieden werden 

können, zurückzuführen ist. 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und 

den Anlegern des Fonds auch für sämtliche sonstige 

Verluste, die diese infolge einer fahrlässigen oder vor-

sätzlichen Nichterfüllung der gesetzlichen Verpflich-

tungen der Verwahrstelle erleiden. 

Die Haftung der Verwahrstelle bleibt, unter Berück- 

sichtigung der gesetzlichen Ausnahmeregelungen, von 

einer etwaigen Übertragung gemäß vorgenann- tem 

Abschnitt „Unterverwahrer“ unberührt. 

Anleger des Fonds können die Haftung der Verwahr- 

stelle unmittelbar oder mittelbar über die Verwal- 

tungsgesellschaft geltend machen, vorausgesetzt, dass 

dies weder zur Verdopplung von Regressan- sprüchen 

noch zur Ungleichbehandlung der Anteilin- haber 

führt. 
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4. Fondsmanager 

Jeder der Teilfonds wird von einem Fondsmanager 

verwaltet.  

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Aufgaben der 

Portfolioverwaltung für alle Teilfonds an BayernIn-

vest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 

35,  

D-80333 München („BayernInvest München“), eine 

Gesellschaft der BayernInvest Gruppe, delegiert. Bay-

ernInvest München ist von der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungen (BaFin) reguliert und ist mit der 

Verwaltungsgesellschaft verbunden. BayernInvest 

München wurde von der Verwaltungsgesellschaft auf 

der Grundlage seiner Erfahrung und seines Fachwis-

sens bei der Verwaltung von Fonds bestellt. Wenn 

dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist, kann 

die Verwaltungsgesellschaft diese Bestellung sofort 

beenden oder dem Fondsmanager Weisungen ge-

ben. Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermes-

sen Anlageentscheide treffen und wird versuchen, 

die Anlageziele des jeweiligen Teilfonds in Überein-

stimmung mit der für das jeweilige Teilfonds anwend-

baren Anlagepolitik zu erreichen, wobei keine Garan-

tie gegeben werden kann, dass diese Anlageziele er-

reicht werden. 

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen haben die 

Fondsmanager einen Anspruch auf die Fondsma-

nagementgebühr, die in Art. 12 näher beschrieben 

ist. Wie in Art. 12 und im entsprechenden Teilfonds-

anhang beschrieben, kann der Fondsmanager auch 

einen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Perfor-

mance Fee haben. 

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben kann der Fondsma-

nager auf eigene Kosten den Rat von Anlageberatern 

einholen. 

Der Fondsmanager wird von der Verwaltungsgesell-

schaft überwacht. 

 

5. OGA-Administrator 

Die Verwaltungsgesellschaft nimmt als OGA-Admi-

nistrator die Aufgaben der Nettoinventarwertberech-

nung und Fonds-buchhaltung sowie der Kundeninfor-

mationsstelle wahr. 

 

6. Register- und Transferstelle 

Die Verwaltungsgesellschaft hat als OGA-Administra-

tor die Aufgaben der Register- und Transferstelle auf 

Apex Fund Services S.A. delegiert. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Transferstellen-

vertrag mit Apex abgeschlossen. 

Als Register- und Transferstelle des Fonds ist Apex ins-

besondere für den Empfang der Ausgabe-, Rück-

nahme-, Umtausch- und Transferanträge und gegebe-

nenfalls für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung 

zuständig.  

Die Register- und Transferstelle kann von Zeit zu Zeit 

unter ihrer vollen Verantwortung, Kontrolle und in 

Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und 

auf eigene Kosten Vereinbarungen mit Konzerngesell-

schafen treffen, um einen Teil der unter dem Transfer-

stellenvertrag fallenden Tätigkeiten zu sub-delegieren. 

Die Pflichten und Zuständigkeiten der Verwaltungs-

stelle werden durch eine solche Übertragung in keiner 

Weise verändert.  

Der Transferstellenvertrag unterliegt luxemburgi-

schem Recht und bleibt in Kraft, bis er gemäß den Best-

immungen des Transferstellenvertrags gekündigt wird. 

 

7. Hauptvertriebsstelle 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Aufgaben der 

Hauptvertriebsstelle nicht delegiert und nimmt sie 

selbst wahr. 

 

8. Interessenkonflikte 

Potenzielle Interessenkonflikte können sich ergeben, 

wenn die Verwahrstelle einzelne Verwahraufgaben 

bzw. die Unterverwahrung an ein weiteres Auslage- 

rungsunternehmen überträgt. Sollte es sich bei die- 

sem weiteren Auslagerungsunternehmen um ein mit 

der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle 

verbundenes Unternehmen (z.B. Konzernmutter) han-

deln, so könnten sich hieraus im Zusammenspiel zwi-

schen diesem Auslagerungsunternehmen  und der Ver-

waltungsgesellschaft bzw. der Verwahrstelle potenzi-

elle Interessenkonflikte ergeben (z.B. könnte die Ver-

waltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle ein mit ihr 

verbundenes Unternehmen bei der Vergabe Verwahr-

aufgaben oder bei der Wahl des Unterverwahrers ge-

genüber gleichwertigen anderen Anbietern bevorzugt 

werden). 

8.1 Potenzielle Interessenkonfliktsituationen zwischen der 
Verwahrstelle und den Unterverwahrern 

Durch die Übertragung der Verwahraufgaben auf 

Dritte als Unterverwahrer, insbesondere, wenn es sich 
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dabei um mit der Verwahrstelle verbundene Unter-

nehmen handelt, könnten potenzielle Inter- essen-

konflikte entstehen. 

Soweit Dritte als Unterverwahrer bestellt werden, 

vergewissert sich die Verwahrstelle, dass sie selbst 

und die beauftragten Dritten alle notwendigen Maß-

nahmen zur Einhaltung der Anforderungen an Orga-

nisation und Vermeidung von Interessenkonflikten, 

wie sie in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen 

und Verordnungen festgelegt sind, getroffen haben 

und überwachen die Einhaltung dieser Anforderun-

gen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospektes sind 

keine relevanten Interessenkonflikte mit Unterver-

wahrern bekannt. Sollten solche Interessenkonflikte 

auftreten, werden diese gemäß den bestehenden 

Richtlinien und Verfahren gelöst bzw. den Anlegern 

im Rahmen des nächsten Prospektupdates offenge-

legt. 

8.2 Potenzielle Interessenkonfliktsituationen zwischen der 
Verwahrstelle und der Verwaltungsgesellschaft 

Zwischen dem Fonds, bzw. der Verwaltungsgesell- 

schaft und der Verwahrstelle besteht keine nach Ar-

tikel 1 der Level 2 Verordnung zur Richtlinie 

2014/91/EU (UCITS V) relevante Verbindung oder 

Gruppenverbindung. 

Die Funktion der Verwahrstelle bzw. Unterverwah- 

rer, die mit Verwahrfunktionen beauftragt wurden, 

kann ebenfalls von einem verbundenen Unterneh- 

men der Verwaltungsgesellschaft wahrgenommen 

werden. Die Verwaltungsgesellschaft und die Ver- 

wahrstelle, sofern eine Verbindung zwischen ihnen 

besteht, verfügen über angemessene Strukturen, um 

mögliche Interessenkonflikte aus der Verbindung zu 

vermeiden. Können Interessenkonflikte nicht verhin-

dert werden, werden die Verwaltungsgesellschaft 

und die Verwahrstelle diese identifizieren, steuern, 

beobachten und diese, sofern vorhanden, offenle-

gen. 

8.3 Maßnahmen zum Umgang mit Interessenkonflikten 

Die Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle ver- 

fügen über angemessene und wirksame Maßnah- 

men (z.B. Policies und organisatorische Maßnah- 

men), um potenzielle Interessenkonflikte entweder 

ganz zu vermeiden oder in den Fällen, in denen dies 

nicht möglich ist, eine potenzielle Schädigung der In-

teressen der Anleger auszuschließen. Die Einhal- tung 

dieser Maßnahmen wird von einer unabhängi- gen 

Compliance Funktion überwacht. 

8.4 Identifizierung von Interessenkonflikten 

Die Verwaltungsgesellschaft sowie die Verwahrstelle 

überprüfen grundsätzlich jede Fondsstruktur sowie je-

des Vertragsverhältnis auf potenzielle Interessenkon-

flikte. In folgenden Fällen gehen die Gesellschaften da-

von aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um 

einen Interessenkonflikt handelt: 

- Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung ste-

hende Person ist versucht die Realisierung von 

Gewinnen oder die Vermeidung von Verlusten auf 

Kosten des Fonds umzusetzen. 

- Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung ste-

hende Person haben ein Interesse, am Ergebnis 

der Dienstleistung/Aktivität/Transaktion, die an 

einen Fonds oder einen anderen Kunden zu ihren 

Gunsten erbracht wird, wenn diese Dienstleis-

tung dem Vergleich unter Dritten nicht standhält 

oder zu ihren Gunsten erbracht wird, wenn diese 

Dienstleistung/Aktivität/Transaktion ihrerseits 

nicht mit den Interessen des Fonds in Einklang 

steht. 

- Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung ste-

hende Person sind aus finanziellen oder sonstigen 

Gründen dazu verleitet, die Interessen eines Kun-

den oder einer Kundengruppe gegenüber den In-

teressen eines Fonds bevorzugt zu behandeln. 

- Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung ste-

hende Person üben dieselben Aktivitäten für ei-

nen Fonds aus, wie für einen oder mehrere Kun-

den, die keine Fonds sind. 

- Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung ste-

hende Person üben gleichzeitig oder nacheinan-

der gleiche oder verschiedene Aktivitäten im Zu-

sammenhang mit dem Fonds aus. 

- Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung ste-

hende Person erhalten von einer anderen Person 

als dem Fonds, einen Vorteil in Zusammenhang 

mit den Aktivitäten des Portfoliomanagements, in 

Form von Geld-, Waren- oder Dienstleistungen, 

als die Kommissionen und Gebühren, die übli-

cherweise für diese Dienstleistungen gezahlt wer-

den. 

- Stellt der Compliance Officer fest, dass eines der 
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dargestellten Kriterien erfüllt ist, wird der Inte-

ressenkonflikt im Interessenkonfliktregister 

festgehalten und dem Konfliktmanagement un-

terzogen. 

8.5 Vermeidung von Interessenkonflikten 

Die Verwaltungsgesellschaft sowie auch die Ver- 

wahrstelle bemühen sich ihren Aufbau und ihre Or- 

ganisation in einer Art und Weise zu strukturieren, 

dass Interessenkonflikte von vorneherein nicht ent- 

stehen. Hierzu haben die Gesellschaften jeweils ei- 

nen unabhängigen Compliance Officer benannt. Die- 

sem obliegt es, die Angemessenheit, Wirksamkeit 

und Zweckmäßigkeit der implementierten Maßnah-

men zum Umgang mit und insbesondere zur Vermei-

dung von Interessenkonflikten und Verfahren zu 

überwachen, regelmäßig, mindestens jedoch einmal 

jährlich, zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Ins-

besondere hat die Verwaltungsgesellschaft folgende 

Maßnahmen in Ihre Organisationsabläufe integriert: 

a) Funktionstrennung/Trennung von Verantwort-

lichkeiten 

b) Vier-Augen Prinzip 

c) Sicherstellung Best Execution 

d) Zuwendungspolicy 

e) Regelungen zum Thema Marktmissbrauch und 

Eigengeschäften zu persönlichen Geschäften der 

Mitarbeiter 

f) Due Diligence Prüfungen von Geschäftspartnern 

g) eine den jeweils gültigen Richtlinien entspre-

chende Vergütungspolitik 

h) Stimmrechtspolitik 

i) Sorgfältige Auswahl und regelmäßige Schu- lung 

der Mitarbeiter 

8.6 Umgang mit Interessenkonflikten 

Das vorrangige Ziel ist das Vermeiden von Interes- 

senkonflikten. Lassen sich Interessenkonflikte in spe-

ziellen Fällen nicht vermeiden, so führt die BayernIn-

vest Luxembourg S.A. sowie auch die Verwahrstelle 

ein Konfliktregister. Dort dokumentiert der Compli-

ance Officer den bestehenden Interessenkonflikt und 

die getroffenen Maßnahmen. Die Pflege des Konflikt-

registers erfolgt regelmäßig sowie anlassbezogen und 

obliegt dem Compliance Officer. 

Interessenkonflikte, die gelöst werden konnten, wer-

den im Konfliktregister als erledigt gekennzeichnet 

und dokumentiert. Andernfalls werden die Interes-

senkonflikte als bestehende Interessenkonflikte ge-

kennzeichnet.   

8.7 Zusätzliche Informationen 

Auf Verlangen übermittelt die Verwaltungsgesell- 

schaft den Anlegern Informationen zur Verwahrstelle 

und ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu 

möglichen Interessenkonflikten im Zusammenhang 

mit der Tätigkeit der Verwahrstelle oder der Unterver-

wahrer. 

Eine Beschreibung zum Umgang mit Interessenkonflik-

ten durch die Verwaltungsgesellschaft ist auf der Inter-

netseite der BayernInvest Luxembourg S.A: unter 

www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/media-

pool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Do-

kumente/202402_Interessenkonfliktpolitik_der_Bay-

ernInvest_Luxembourg.pdf www.europeandeposita-

rybank.com/media/mwdfspkt/edb-information-

about-dealing-with-conflicts-of-interests-1.pdf zu fin-

den. 

Die Interessenkonfliktpolitik der Verwahrstelle ist auf 

deren Internetseite unter www.europeandepositary-

bank.com/media/mwdfspkt/edb-information-about-

dealing-with-conflicts-of-interests-1.pdf abrufbar. 

 

9. Fonds 

 
9.1 Bezeichnung, Bildung, Laufzeit 

Der Fonds wurde als ein Investmentfonds („fonds com-

mun de placement“) mit einer Umbrella Struktur auf-

gesetzt und besteht aus mehreren Teilfonds, deren 

Vermögen voneinander getrennt sind („Segregation“).  

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Recht und 

wurde am 26. August 1991 auf unbestimmte Dauer er-

richtet. Die einzelnen Teilfonds können für eine be-

stimmte Zeit aufgelegt werden und somit für eine vom 

Fonds abweichende Dauer errichtet werden. Sofern 

ein Teilfonds für eine bestimmte Dauer aufgelegt wird, 

sind nähere Informationen hierzu den respektiven 

Fondsbeschreibungen im Verkaufsprospekt unter 

“BayernInvest Euro im Überblick“ zu entnehmen. Der 

Fonds ist unter der Nummer B37803 im Handels- und 

Gesellschaftsregister Luxemburg („Registre de Com-

merce et des Sociétés“) eingetragen.  

Der Fonds hat keine eigene Rechtspersönlichkeit.  

9.2 Teilfonds 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann 

gemäss dem Gesetz von 2010 über gemeinsame Anla-

gen jederzeit einen oder mehrere Teilfonds innerhalb 

des Umbrella-Fonds bilden. Jeder dieser Teilfonds be-

steht aus einem Portfolio aus zulässigen übertragbaren 

Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, anderen 

http://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/202402_Interessenkonfliktpolitik_der_BayernInvest_Luxembourg.pdf
http://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/202402_Interessenkonfliktpolitik_der_BayernInvest_Luxembourg.pdf
http://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/202402_Interessenkonfliktpolitik_der_BayernInvest_Luxembourg.pdf
http://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/Allgemeine_Dokumente/202402_Interessenkonfliktpolitik_der_BayernInvest_Luxembourg.pdf
http://www.europeandepositarybank.com/media/mwdfspkt/edb-information-about-dealing-with-conflicts-of-interests-1.pdf
http://www.europeandepositarybank.com/media/mwdfspkt/edb-information-about-dealing-with-conflicts-of-interests-1.pdf
http://www.europeandepositarybank.com/media/mwdfspkt/edb-information-about-dealing-with-conflicts-of-interests-1.pdf
http://www.europeandepositarybank.com/media/mwdfspkt/edb-information-about-dealing-with-conflicts-of-interests-1.pdf
http://www.europeandepositarybank.com/media/mwdfspkt/edb-information-about-dealing-with-conflicts-of-interests-1.pdf
http://www.europeandepositarybank.com/media/mwdfspkt/edb-information-about-dealing-with-conflicts-of-interests-1.pdf
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gesetzlich zulässigen Vermögenswerten und Finan-

zinstrumenten sowie aus flüssigen Mitteln. Sie wer-

den mit dem Ziel verwaltet, das Anlageziel des betref-

fenden Teilfonds in Übereinstimmung mit seiner An-

lagepolitik zu erreichen. Die einzelnen Teilfonds kön-

nen sich dabei insbesondere durch ihre Anlageziele, 

Anlagepolitik, Anteilklassen und den Wert der Anteil-

klassen, Referenzwährung oder sonstige Merkmale, 

wie im jeweiligen Teilfondsanhang in allen Details be-

schrieben, unterscheiden. Nach luxemburgischem 

Recht sind die Vermögenswerte und Verbindlichkei-

ten verschiedener Teilfonds vollständig voneinander 

getrennt, sodass die Ansprüche der Anteilinhaber 

und Gläubiger in Bezug auf jeden Teilfonds auf die 

Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds be-

schränkt sind. Die Anteilinhaber eines Teilfonds haf-

ten ausschliesslich im Umfang ihrer Anlagen in die-

sem Teilfonds. Eine Nachschußverpflichtung ist aus-

geschlossen. 

9.3 Anlageziel, Anlagegrundsätze/Anlageberater/ 
Fondsmanager 
 

9.3.1 Anlageziel/Anlagegrundsätze 

Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind in der 

Übersicht „BayernInvest Euro im Überblick“ darge- 

stellt. Für die Teilfonds können die nach dem Gesetz 

vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen und den gemäß Artikel 4 des Ver-

waltungsreglements zulässigen Vermögensge- gen-

stände erworben werden. 

9.3.2 Anlageberater/Fondsmanager 

Der Name des Fondsmanagers und/oder Anlagebera-

ters des jeweiligen Teilfonds wird in der Beschreibung 

des Teilfonds (siehe BayernInvest Euro im Überblick) 

aufgeführt, falls ein solcher Fondsmanager und/oder 

Anlageberater für den Teilfonds bestellt wurde. Die 

genannten Fondsmanager/Anlageberater dürfen ihre 

Aufgaben unter Verantwortung und Kontrolle der 

Verwaltungsgesellschaft ganz oder teilweise an eine 

oder mehrere andere Gesellschaften delegieren, un-

ter der Bedingung, dass solche Gesellschaften min-

destens mehrheitlich im Eigentum von 

Gesellschaften im gleichen Firmenverbund wie der 

Fondsmanager bzw. Anlageberater stehen. 

Die Anlageberater sind ermächtigt, im Rahmen der 

Bestimmungen gemäß Artikel 2 des Verwaltungsreg-

lements Empfehlungen für den Erwerb oder die Ver-

äußerung von Anlagen zu geben. 

Der Fondsmanager kann Vereinbarungen mit Bro- 

kern/Kontrahenten (sog. „Dealer“) eingehen, wonach 

die Broker/ Kontrahenten für bestimmte seitens des 

Fondsmanagers/Anlageberaters von Brokern/Kontra-

henten in Anspruch genommene Leistungen (z.B. Akti-

enanalyse („equity research“)) aufkommen (so ge-

nannte „soft commission arrangements“, auch „soft 

dollars“ bekannt). Es handelt sich dabei um Zahlungen, 

die zum Beispiel im Rahmen der zwischen dem Fonds-

manager und dem jeweiligen Broker/Kontrahenten er-

folgen Transaktionen und bilden einen Teil der Trans-

aktionsgebühren (sog. „brokerage“), die vom Fonds-

manager an den Broker/Kontrahenten gezahlt werden.  

Der Erhalt dieser Leistungen (zum Beispiel Informa- 

tionen zu potenziellen Investitionen) ergänzt die Mög-

lichkeiten des Fondsmanagers/Anlageberaters und er-

laubt es diesen, Einsicht in die Einschätzungen und In-

formationen der auf die Marktanalyse speziallisierten 

Unternehmen zu erhalten. 

Diese Vereinbarungen werden nur unter den folgen- 

den Bedingungen geschlossen: 1) der Fondsmana- 

ger/Anlageberater handelt bei Abschluss solcher Ver-

einbarungen stets im Interesse der Anteilinhaber;  

2) die seitens des Fondsmanagers/Anlageberaters er-

haltenen Leistungen stehen in einem direkten Zusam-

menhang mit seinen Aufgaben; 3) die Vereinbarungen 

werden ausschließlich mit juristischen Personen und 

nicht mit natürlichen Personen abgeschlossen;  

4) der Fondsmanager/Anlageberater wird die Verwal-

tungsgesellschaft über diese Vereinbarungen unter 

Angabe der erhaltenen Leistungen informieren. 

9.3.3 Anlageinstrumente im Einzelnen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente 

Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds umfasst die 

Anlage in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente so-

weit 

a) diese an einem geregelten Markt im Sinne der 

Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 21. April 2004 über die 

Märkte für Finanzinstrumente notiert oder ge-

handelt werden; oder 

b) diese an einem anderen geregelten Markt, der an-

erkannt, für das Publikum offen und dessen Funk-

tionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union gehandelt werden;  

c) diese an einer Wertpapierbörse eines nicht zur 

Europäischen Union gehörenden Staates, amtlich 

notiert oder an einem anderen geregelten Markt 

eines nicht zur Europäischen Union gehörenden 

Staates, der anerkannt, für das Publikum offen 
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und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, 

gehandelt werden, sofern die Wahl dieser Börse 

oder dieses Marktes im Verwaltungsreglement 

oder in der Satzung des OGAW vorgesehen ist; 

d) es sich um Wertpapiere und Geldmarktinstru-

mente aus Neuemissionen handelt, sofern  

- die Emissionsbedingungen die Verpflichtun-

gen enthalten, dass die Zulassung zur amtli-

chen Notierung an einer Wertpapierbörse 

oder an einem anderen geregelten Markt, 

der anerkannt, für das Publikum offen und 

dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, 

beantragt wird und sofern die Wahl dieser 

Börse oder dieses Markts im Verwaltungsreg-

lement oder den Gründungsunterlagen des 

OGAW vorgesehen ist, und 

- die Zulassung spätestens vor Ablauf eines 

Jahres nach der Emission erlangt wird. 

Wertpapiere sind  

- Aktien und andere Aktien gleichwertige Wertpa-

piere, 

- Schuldverschreibungen und sonstige verbrief-

ten Schuldtiteln, 

- alle andere marktfähigen Wertpapiere, die zum 

Erwerb von Wertpapieren durch Zeichnung oder 

Austausch berechtigen. 

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die übli-

cherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, li-

quide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt 

werden kann.  

Die Wertpapiere, welche für die einzelnen Teilfonds 

erworben werden, werden unter der Rubrik BayernI-

nvest Euro im Überblick näher erläutert. 

Bankguthaben 

Bis zu 100% des Wertes der Teilfonds dürfen in Sicht-

einlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit 

von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, so-

fern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in ei-

nem Mitgliedstaat hat oder - falls der Sitz des Kredit-

instituts sich in einem Drittland befindet - es Auf-

sichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung 

der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleich-

wertig sind.  

Die Verwaltungsgesellschaft darf nur bis zu 20% des 

Wertes des Teilfonds in Bankguthaben bei je einem 

Kreditinstitut anlegen. 

Anteile an Investmentvermögen 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für jeden Teilfonds 

in Anteilen in andere nach der Richtlinie 2009/65/EG 

zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlage in 

Wertpapiere („OGAW“) und/oder in andere Organis-

men für gemeinsame Anlagen („OGA“) im Sinne von 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b) der Richtlinie 

209/65/EG, unabhängig davon, ob sie in einem Mit-

gliedstaat niedergelassen sind, investieren, sofern:  

- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zu-

gelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstel-

len, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen 

nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, 

und ausreichende Gewähr für die Zusammenar-

beit zwischen den Behörden besteht;  

- das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen 

OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines 

OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Vor-

schriften für die getrennte Verwahrung des Son-

dervermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditge-

währung und Leerverkäufe von Wertpapieren 

und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen 

der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind,  

- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegen-

stand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die 

es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen 

und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die 

Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden; und 

- diese OGAW oder andere OGA nach ihren Ver-

tragsbedingungen höchstens bis zu 10 Prozent in 

Anteile an anderen Investmentvermögen inves-

tieren dürfen. 

Derivate 

Die Gesellschaft darf zu Anlagezwecken sowie zur Ab-

sicherung Geschäfte mit abgeleiteten Finanzinstru-

menten („Derivaten“) eingehen.  

Derivate sind Finanzinstrumente, deren Preise von den 

Preisen einer Anlageklasse oder eines anderen Instru-

ments (eines sogenannten Basiswerts) abgeleitet wer-

den. Der Einsatz von Derivaten kann eine entspre-

chende Hebelwirkung (Leverage) zur Folge haben.  

Der Einsatz von Derivaten erfordert nicht nur das Ver-

ständnis der jeweiligen Basiswerte, sondern auch tief-

greifende Kenntnisse der Derivate selbst.  

Derivate können bedingt oder unbedingt sein. Be-

dingte Derivate sind Kontrakte, bei denen eine Partei 

des Rechtsgeschäfts (die sogenannte Long-Position) 

das Recht, aber nicht die Pflicht hat, das Recht aus dem 

Derivatekontrakt (z.B. einer Option) auszuüben. Unbe-

dingte Derivate verpflichten hingegen beide Parteien 

des Rechtsgeschäfts, zu einem im jeweiligen Vertrag 
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(z.B. Forward, Futures oder Swap) bestimmten zu-

künftigen im Zeitpunkt ihres Abschlusses festgeleg-

ten Leistungen zu erbringen (in der Regel eine oder 

mehrere Zahlungen).  

Derivate können an den Börsen (börsengehandelte 

Derivate) oder ausserbörslich (Over-the-Counter 

(OTC)-Derivate) gehandelt werden. Im Fall von bör-

sengehandelten Derivaten (z.B. Futures) tritt die 

Börse bei jeder Transaktion selbst als Gegenpartei 

auf. Diese Transaktionen werden über eine Clearing-

stelle abgewickelt und sind hochgradig standardi-

siert. OTC-Derivate (z.B. Forwards und Swaps) wer-

den dagegen direkt zwischen den Vertragsparteien 

abgeschlossen. Das Kreditrisiko (Gegenparteirisiko) 

eines OTC-Derivats ist daher erheblich höher als das 

Kreditrisiko eines börsengehandelten Derivats. OTC-

Derivate können im Gegensatz zu börsengehandelten 

Derivaten frei nach den Wünschen der beiden Ver-

tragsparteien gestaltet werden.  

Derivate dürfen eingesetzt werden, sofern  

- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im 

Sinne von Artikel 41 Absatz (1) des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen oder um Finanzindizes, 

Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen han-

delt, in die der Fonds gemäß den in seinem Ver-

waltungsreglement genannten Anlagezielen in-

vestieren darf,  

- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-De-

rivaten einer Aufsicht unterliegende Institute 

der Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen 

wurden, und  

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und über-

prüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterlie-

gen und jederzeit auf Initiative des OGAW zum 

angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert 

oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt wer-

den können. 

Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei 

diesen Geschäften von den in diesem Verkaufspros-

pekt genannten Anlagegrundsätzen abweichen. 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für den jeweiligen 

Teilfonds sicher, dass das mit Derivaten verbundene 

Gesamtrisiko den Gesamtnettowert des jeweiligen 

Teilfonds nicht überschreitet. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird - der Art und dem 

Umfang der eingesetzten Derivate entsprechend - zur 

Ermittlung des Marktrisikopotentials für den Einsatz 

von Derivaten die einzelnen Teilfonds im Sinne des 

Rundschreibens CSSF 11/512, wie durch das Rund-

schreiben CSSF 18/698 abgeändert, gerecht. Detail-

lierte Angaben hierzu enthält das jeweilige Teil-

fondsprospekt. 

Je nach dem Risikoprofil des jeweiligen Teilfonds wird 

die Verwaltungsgesellschaft hierzu entweder auf das 

sog. Commitment Verfahren oder auf den Value at Risk 

(VaR) -Ansatz zurückgreifen. Für den VaR – Ansatz wer-

den die folgenden oder strengere Parameter herange-

zogen: ein Konfidenzintervall von 99%, eine Halteperi-

ode von einem Monat und die „jüngste“ Volatilität, 

d.h. die Volatilität in einem Beobachtungszeitraum, 

der bei der Berechnung höchstens ein Jahr betragen 

darf. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für die Teilfonds De-

rivatgeschäfte weiterhin zum Zwecke der Absicherung 

tätigen. Die mit dem Einsatz von Derivaten verbunde- 

nen Risiken werden durch ein Risikomanagement-Ver-

fahren gesteuert, das es erlaubt, das mit der Anlagepo-

sition verbundene Risiko sowie den jeweiligen Anteil 

am Gesamtrisikoprofil des Teilfondsportfolios jederzeit 

zu überwachen und zu messen. Der potenzielle Risiko-

betrag für das Marktrisiko darf den zweifachen Wert 

des zur Risikomessung gebildeten Vergleichsvermö-

gens nicht überschreiten. Das Vergleichsvermögen 

wird anhand der in diesem Verkaufsprospekt für den 

jeweiligen Teilfonds und im Verwaltungsreglement des 

Fonds festgelegten Anlagegrundsätzen als derivat-

freies virtuelles Vergleichsvermögen gebildet. 

Terminkontrakte 

Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner un- 

bedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem be-

stimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder inner-

halb eines bestimmten Zeitraumes, eine be- stimmte 

Menge eines bestimmten Basiswerts zu ei- nem im Vo-

raus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 

Optionsgeschäfte 

Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten ge- 

gen Entgelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt 

wird, während einer bestimmten Zeit oder am Ende ei-

nes bestimmten Zeitraums zu einem von vornherein 

vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung oder Ab-

nahme von Vermögensgegenständen oder die Zahlung 

eines Differenzbetrages zu verlangen, oder auch die 

entsprechenden Optionsrechte zu erwerben. 

Swaps 

Swapgeschäfte sind Tauschverträge, bei denen die 

dem Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsströme 
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oder Risiken zwischen den Vertragspartnern ausge- 

tauscht werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung eines 

Teilfonds im Rahmen der Anlagegrundsätze unter an-

derem 

• Zins-, 

• Währungs-, 

• Equity-, 

• Zins-Währungs-Swaps, 

• Credit Default-Swapgeschäfte  

abschließen. 

Swaptations 
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption 

ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem 

bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer be- 

stimmten Frist in einen hinsichtlich der Konditionen 

genau spezifizierten Swap einzutreten. 

Credit Default Swaps 

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es er-

möglichen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf 

andere zu übertragen. Im Gegenzug zur Übernahme 

des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer des Risi-

kos eine Prämie an seinen Vertragspartner.  

In Wertpapiere eingebettete Derivate  

Die Gesellschaft kann des Weiteren Wertpapiere er-

werben, in die Derivate eingebettet sind. Dabei kön-

nen die Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Ge-

genstand haben, auch nur teilweise in Wertpapieren 

enthal- ten sein (z. B. Optionsanleihen). Die Aussagen 

zu Chancen und Risiken gelten für solche eingebette-

ten Derivate entsprechend. 

Sicherheitenverwaltung für Geschäfte mit OTC-Derivaten  

Der Fonds kann bei Geschäften mit OTC-Derivaten 

zur Reduzierung des Gegenparteirisikos Sicherheiten 

erhalten.  

Zur Sicherung der Verpflichtungen kann der Fonds 

sämtliche Sicherheiten akzeptieren, die den Rege- 

lungen der CSSF-Rundschreiben 08/356, 11/512 und 

13/559, abgeändert durch das CSSF-Rundschreiben 

14/592, entsprechen. 

1. Diese Sicherheiten müssen vor oder zum Zeit-

punkt der Übertragung der verliehenen Wertpa-

piere im Falle der Wertpapierleihe erhalten wor-

den sein. Werden die Wertpapiere über vermit-

telnde Stellen verliehen, kann die Übertragung 

der Wertpapiere vor Erhalt der Sicherheiten er-

folgen, sofern die jeweilige vermittelnde Stelle 

den ordnungsgemäßen Abschluss des Geschäfts 

gewährleistet. Besagte vermittelnde Stelle kann 

anstelle des Entleihers Sicherheiten stellen. 

2. Grundsätzlich sind Sicherheiten für Wertpapier- 

leihgeschäfte, umgekehrten Pensionsgeschäfte 

und Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Wäh- 

rungstermingeschäften) in einer der folgenden 

Formen zu stellen: 

a) liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurz-

fris- tige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente 

ge- mäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG 

vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien 

auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, 

nicht mit dem Kontrahenten verbundenen 

Kreditinstituten aus-gegeben werden, bezie-

hungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat 

oder dessen Gebietskörper- schaften oder von 

supranationalen Institutionen und Behörden 

auf kommunaler, regionaler oder internatio-

naler Ebene begebene Anleihen; 

b) Anteile eines in Geldmarktinstrumente anle-

gen- den OGA, der täglich einen Nettoinven-

tarwert berechnet und der über ein Rating von 

AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt, 

c) Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die 

unter den nächsten beiden Gedankenstrichen 

aufge- führten Anleihen/Aktien anlegt, 

d) Anleihen, die von erstklassigen Emittenten mit 

angemessener Liquidität begeben oder garan-

tiert werden, oder 

e) Aktien, die an einem geregelten Markt eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 

an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zu-

gelassen sind oder gehandelt werden, sofern 

diese Aktien in einem wichtigen Index enthal-

ten sind. 

3. Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash Col-

lateral) sollten nur: 

• als Sichteinlagen bei Rechtsträgern gemäß Ar-

tikel 50 Buchstabe f der Richtlinie 2009/65/EG 

angelegt werden; 

• in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt 

werden; 

• in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 

gemäß der Definition in den CESR’s Leitlinien 

zu einer gemeinsamen Definition für europäi-

sche Geldmarktfonds angelegt werden. 

Neu angelegte Barsicherheiten sollten entspre-

chend den Diversifizierungsvoraussetzungen für 

unbare Sicherheiten diversifiziert werden. Un-

bare Sicherheiten und reinvestierte Barsicherhei-



 
 Verkaufsprospekt BayernInvest Euro – Allgemeiner Teil         19  

 

 
 

ten, die der betreffende Fonds erhalten hat, sol-

len bei der Erfüllung der Diversifikationsanfor-

derungen hinsichtlich der vom betreffenden 

Fonds erhaltenen Sicherheiten aggregiert be-

trachtet werden. 

4. Sicherheiten, die nicht in Form von Barmitteln 

oder OGA-/OGAW-Anteilen gestellt werden, 

müssen von einer juristischen Person begeben 

worden sein, die nicht mit dem Kontrahenten 

verbunden ist. 

5. Wird die Sicherheit in Form von Barmitteln zur 

Verfügung gestellt und besteht dadurch für die 

Gesellschaft gegenüber dem Verwalter dieser Si- 

cherheit ein Kreditrisiko, unterliegt dieses der in 

Artikel 43 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezem- 

ber 2010 angegebenen 20%-Beschränkung.  

Außerdem darf die Verwahrung einer solchen 

Barsicherheit nicht durch den Kontrahenten er-

folgen, es sei denn, sie ist rechtlich vor den Fol-

gen eines Zahlungsausfalls des Kontrahenten ge-

schützt. 

6. Die Verwahrung von unbaren Sicherheiten darf 

nicht durch den Kontrahenten erfolgen, es sei 

denn, sie werden in geeigneter Weise vom eige-

nen Vermögen des Kontrahenten getrennt. 

7. Erfüllt eine Sicherheit eine Reihe von Kriterien 

wie etwa die Standards für Liquidität, Bewer-

tung, Bonität des Emittenten, Korrelation und 

Diversifi- zierung, kann sie gegen das Brutto-En-

gagement des Kontrahenten aufgerechnet wer-

den. Wird eine Sicherheit aufgerechnet, kann 

sich in Abhängigkeit der Preisvolatilität des 

Wertpapiers ihr Wert um einen Prozentsatz (ein 

„Abschlag“) verringern, der u.a. kurzfristige 

Schwankungen im Wert des Engagements und 

der Sicherheit auffangen soll. 

Das Kriterium der angemessenen Diversifizie-

rung im Hinblick auf Emittentenkonzentration 

wird als erfüllt betrachtet, wenn der Teilfonds 

von einer Gegenpartei bei der effizienten Portfo-

lioverwaltung oder bei Geschäften mit OTC-De-

rivaten einen Sicherheitskorb (Collateral Basket) 

erhält, bei dem der maximale Gesamtwert der 

offenen Positionen gegenüber einem bestimm-

ten Emittenten 20 % des Nettoinventarwertes 

nicht überschreitet. Wenn ein Teilfonds unter-

schiedliche Gegenparteien hat, sollten die ver-

schiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert wer-

den, um die 20% Grenze für den Gesamtwert der 

offenen Positionen gegenüber einem einzelnen 

Emittenten zu berechnen. 

8. Die Gesellschaft stellt sicher, dass sie ihre Rechte 

in Bezug auf die Sicherheiten geltend machen 

kann, wenn ein Ereignis eintritt, das die Ausübung 

der Rechte erforderlich macht; d.h., die Sicherheit 

muss jederzeit entweder direkt oder über die ver-

mittelnde Stelle eines erstklassigen Finanzinsti-

tuts oder eine 100-prozentige Tochtergesellschaft 

dieses Instituts in einer Form zur Verfügung ste-

hen, die es der Gesellschaft ermöglicht, sich die 

als Sicherheit bereitgestellten Vermögenswerte 

anzueignen oder diese zu verwerten, falls der 

Kontrahent seiner Verpflichtung zur Rückgabe der 

geliehenen Wertpapiere nicht nachkommt. 

9. Während der Dauer der Vereinbarung kann die Si-

cherheit nicht veräußert, anderweitig als Sicher-

heit bereitgestellt oder verpfändet werden, es sei 

denn, die Gesellschaft verfügt über andere De-

ckungsmittel. 

Ein Teilfonds, der Sicherheiten für mindestens 30% 

seiner Vermögenswerte entgegennimmt, wird das 

damit verbundene Risiko u.a. im Rahmen von regel-

mäßigen Stresstests, unter normalen und außerge-

wöhnlichen Bedingungen, die Auswirkungen von Ver-

änderungen des Marktwertes und der Liquidität der 

Sicherheiten, prüfen. 

Geldmarktinstrumente 

Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten 

Markt gehandelt werden und die unter die Definition des Ar-

tikels 1 des 2010 Gesetzes fallen, sofern die Emission oder der 

Emittent dieser Instrumente bereits Vorschriften über den 

Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, vorausgesetzt, 

sie werden:  

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lo-

kalen Körperschaft oder der Zentralbank eines 

Mitgliedstaats, der Europäischen Zentralbank, 

der Europäischen Union oder der Europäischen 

Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern 

dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der 

Föderation oder von einer internationalen Ein-

richtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der 

mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben 

oder garantiert, oder  

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wert-

papiere auf den oben unter den Buchstaben a), b) 

und c) unter „Wertpapiere- und Geldmarktinstru-

mente“ bezeichneten geregelten Märkten gehan-

delt werden,  

- von einem Institut, das gemäß den im Gemein-

schaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht 
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unterstellt ist, oder einem Institut, das Auf-

sichtsbestimmungen, die nach Auffassung der 

CSSF mindestens so streng sind wie die des Ge-

meinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, 

begeben oder garantiert, oder  

- von anderen Emittenten begeben werden, die 

einer Kategorie angehören, die von der CSSF zu-

gelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen In-

strumenten Vorschriften für den Anlegerschutz 

gelten, die denen des ersten, zweiten und drit-

ten Gedankenstrichs gleichwertig sind, und so-

fern es sich bei dem Emittenten entweder um 

ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 

mindestens zehn Millionen Euro (EUR 

10.000.000), das seinen Jahresabschluss nach 

den Vorschriften der Vierten Richtlinie 

78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder 

 

um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine 

oder mehrere börsennotierte Gesellschaften 

umfassenden Unternehmensgruppe für die Fi-

nanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um 

einen Rechtsträger handelt, der die wertpapier-

mäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten 

durch Nutzung einer von einer Bank eingeräum-

ten Kreditlinie finanzieren soll. 

Flüssige Mittel 

Der Fonds darf daneben flüssige Mittel halten. 

Die zusätzlichen flüssigen Mittel beschränken sich auf 

Sichteinlagen, wie Bargeld auf Girokonten bei einer 

Bank, über die jederzeit verfügt werden kann, umlau-

fende oder außergewöhnliche Kosten zu decken, 

oder die für den Zeitraum, der für die Wiederanlage 

in zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 41(1) des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen 

für gemeinsame Anlagen erforderlich ist oder für ei-

nen Zeitraum, der im Falle ungünstiger Marktbedin-

gungen zwingend erforderlich ist, benötigt werden. 

Der Anteil solcher zusätzlichen liquiden Mittel ist auf 

20% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt. 

Diese Grenze von 20 % darf nur dann vorübergehend 

überschritten werden, wenn dies aufgrund außerge-

wöhnlich ungünstiger Marktbedingungen unbedingt 

erforderlich ist, Umstände dies erfordern und wenn 

eine solche Überschreitung im Hinblick auf die Inte-

ressen der Anleger gerechtfertigt ist, z.B. unter sehr 

ernsten Umständen 

 

 

Sonstige Beschränkungen 

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens 

in anderen als in diesem Kapitel genannten Wertpapie-

ren und Geldmarktinstrumenten anlegen.  

Der Fonds darf keine Edelmetalle oder Zertifikate über 

diese erwerben. 

Kreditaufnahme 

Der Fonds darf keine Kredite aufnehmen. Er darf je-

doch Fremdwährung durch „Back-to-back“-Darlehen 

erwerben.  

Abweichend vom obigen Absatz darf der Fonds Kredite 

aufnehmen, sofern es sich um Kredite handelt: a) die 

vorübergehend aufgenommen werden und die sich auf 

nicht mehr als 10 % des Vermögens des jeweiligen Teil-

fonds belaufen; oder b) die den Erwerb von Immobilien 

ermöglichen sollen, die für die unmittelbare Ausübung 

der Tätigkeit des Fonds unerlässlich sind. Falls der 

Fonds Kredite gemäß den Buchstaben a) und b) auf-

nimmt, dürfen diese Kredite zusammen 15 % seines 

Vermögens nicht übersteigen. 

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung, Gesam-
trendite-Swaps und sonstige Wertpapierfinanzierungs-
geschäfte 

Der Fonds nutzt weder Techniken für effiziente Portfo-

lioverwaltung im Sinne des CSSF-Rundschreibens 

08/356 (Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäfte) 

noch Gesamtrendite-Swaps noch sonstige Wertpapier-

finanzierungsgeschäfte Im Sinne der Verordnung (EU) 

2015/2365.  

10. Bewertung 

Die Anteile im Fonds werden basierend auf dem tat-

sächlichen Wert („fair value“) seiner Vermögenswerte 

bewertet.  

10.1 An einer Börse notierte/an einem geregelten Markt ge-
handelte Vermögensgegenstände 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie andere 

gesetzlich und gemäß diesem Verkaufsprospekt und 

dem Verwaltungsreglement zulässige Vermögens-

werte, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder 

die an einem anderen geregelten Markt, der aner-

kannt, für das Publikum offen und dessen Funktions-

weise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden 

grundsätzlich zum letztbekannten Kurs bewertet. 

Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf verschiedenen 

Märkten im Handel ist, wird der letztbekannte Ver-

kaufskurs auf dem Hauptmarkt für das betreffende 

Wertpapier benutzt. 
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10.2 Nichtnotierte Vermögensgegenstände/ Vermögensge-
genstände ohne repräsentativen letzten Verkaufspreis 

Nichtnotierte Wertpapiere, andere gesetzlich und ge-

mäß diesem Verwaltungsreglement zulässige Vermö-

genswerte und Wertpapiere, welche zwar an einer of-

fiziellen Börse notiert sind oder an einem geregelten 

Markt gehandelt werden, für welche aber der letzte 

Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, werden zum je-

weiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwal-

tungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allge-

mein anerkannten, von unabhängigen Wirtschafts-

prüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. 

10.3 Anteile anderer OGAW oder OGA 

Anteile anderer OGAW oder OGA werden zu ihrem 

letztverfügbaren Nettoinventarwert berechnet. 

10.4 Flüssige Mittel 

Flüssige Mittel werden grundsätzlich zu ihrem Nomi-

nalwert plus aufgelaufene Zinsen bewertet. 

Die Bewertung von Geldmarktpapieren und sonsti- 

gen Vermögensanlagen mit einer Restlaufzeit von 

weniger als einem Jahr kann auf der Grundlage des 

beim Erwerb bezahlten Preises abzüglich der beim Er-

werb bezahlten Kosten, unter Annahme einer kon-

stanten Anlagerendite kontinuierlich dem Rücknah-

mepreis der entsprechenden Geldmarktpapiere und 

sonstigen Vermögensanlagen angeglichen werden.  

Dabei wird die Bewertungsbasis bei wesentlichen 

Veränderungen der Marktverhältnisse den jeweiligen 

aktuellen Marktrenditen angepasst. 

Wann immer ein Devisenkurs benötigt wird, um den 

Nettoinventarwert eines Teilfonds zu bestimmen, 

wird der letztbekannte Devisenmittelkurs herangezo-

gen. 

10.5 Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuld-
scheindarlehen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die 

nicht zum amtlichen Markt zugelassen oder in einen 

organisierten Markt einbezogen sind (z. B. nicht no-

tierte Anleihen ), und für die Bewertung von Schuld- 

scheindarlehen werden die für vergleichbare Schuld- 

verschreibungen und Schuldscheindarlehen verein- 

barten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von 

Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechen- 

der Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit 

einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräu-

ßerbarkeit, herangezogen. 

10.6 Optionsrechte und Terminkontrakte 

Die zu einem Teilfonds gehörenden Optionsrechte 

und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten einge-

räumten Optionsrechten, die zum Handel an einer 

Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten 

Markt einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt 

festgestellten Kursen bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten 

aus für Rechnung eines Teilfonds ge- oder verkauften 

Terminkontrakten. Die zu Lasten eines Teilfonds geleis-

teten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am 

Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Be-

wertungsverluste zum Wert des Teilfonds hinzuge-

rechnet. 

11. Wertentwicklung 

Die historische Wertentwicklung der Teilfonds ist den 

PRIIPs-KID zu den jeweiligen Anteilklassen zu entneh-

men. Soweit ein Teilfonds neu aufgelegt wurde, kön-

nen keine Wertentwicklungen der Vergangenheit aus-

gewiesen werden. 

Die Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds kann fer-

ner den erscheinenden Halb-/Jahresberichten sowie 

auf der Website der Gesellschaft https://www.bayern-

invest.lu/ entnommen werden. 

Die historische Wertentwicklung der Teilfonds ermög-

licht keine Prognose für die zukünftige Wertentwick-

lung. 

12. Risikohinweise 

 
Allgemeines 

Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsge-

sellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, ent-

halten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch 

Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem der 

Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber 

dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anleger An-

teile eines Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die 

Kurse der sich in dem Teilfonds befindlichen Vermö-

gensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines An-

teilerwerbs gefallen sind, so ist es möglich, dass er das 

von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht voll-

ständig zurückerhält. Solche Umstände, die dazu füh-

ren, dass der Rücknahmeerlös geringer ausfällt als der 

eingezahlte Preis, können weiterhin z.B. erhaltene 

Ausschüttungen aus gehaltenen Anteilen, die Kursent-

wicklung der Währung, in der die Anleger ihre Anteile 

gehalten haben, im Verhältnis zu der Referenzwährung 

des betreffenden Teilfonds, falls diese Währungen 

nicht identisch sind, oder zusätzliche Gebühren, die 

https://www.bayerninvest.lu/
https://www.bayerninvest.lu/
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der fraglichen Anteilsklasse belastet werden (z.B. er-

folgsabhängige Gebühr, „Performance Fee“) sein. 

Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse an-

strebt, können diese nicht garantiert werden.  

ES KANN SOMIT NICHT GARANTIERT WERDEN, 

DASS DER VERKAUFSPREIS DER ANTEILE IM TEIL-

FONDS HÖHER SEIN WIRD ALS SEIN KAUFPREIS. EIN 

TOTALVERLUST DES INVESTMENTS KANN NICHT 

AUSGESCHLOSSEN WERDEN.  

Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte 

Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das 

vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht. 

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, 

DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK DES JEWEILI- 

GEN TEILFONDS TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN. 

ANLEGER SOLLTEN DES WEITEREN BEACHTEN, DASS 

DIE IN DER VERGANGENHEIT ERZIELTE RENDITE 

(PERFORMANCE) DES FONDS KEINE GARANTIE FÜR 

DIE KÜNFTIGE RENDITE DARSTELLT. 

 
Mögliches Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch das Gesetz vom 17. De- 

zember 2010 über Organismen für gemeinsame An-

lagen und das Verwaltungsregelement vorgegebenen 

Anlagegrundsätze und -grenzen, die für den BayernI-

nvest Euro und seine Teilfonds einen sehr weiten 

Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepoli-

tik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig 

Vermögensgegenstände z.B. nur weniger Branchen, 

Märkte oder Regionen/ Länder zu erwerben. Diese 

Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren 

kann mit besonderen Chancen verbunden sein, de-

nen aber auch entsprechende Risiken (z. B. Markt-

enge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimm-

ter Konjunkturzyklen) gegenüberstehen. 

Die Risiken, welche die Anlagepolitik der einzelnen 

Teilfonds betreffen, sind unter der Rubrik BayernIn-

vest Euro - Fonds im Überblick beschrieben. 

Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz- 

produkten hängt insbesondere von der Entwicklung 

der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allge- 

meinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirt- 

schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 

weltweit und in den jeweiligen Ländern beeinflusst 

wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbeson-

dere an einer Börse können auch irrationale Faktoren 

wie Stimmungen, Meinungen, Trends und Gerüchte 

einwirken. 

Risiko von Marktstörungen 

Lokale, regionale oder globale Instabilität, natürliche 

und technische Katastrophen, politische Spannungen 

und Krieg, Terror und Cyberangriffe sowie die Bedro-

hung durch eine lokale, regionale oder globale Pande-

mie und andere Arten von Katastrophen können die 

Leistungsfähigkeit der lokalen, regionalen oder globa-

len Wirtschaft beeinträchtigen. Dazu gehören Markt-

volatilität, Markt- und Unternehmensunsicherheiten 

sowie -schliessungen, Lieferketten- und Reiseunter-

brechungen, die Notwendigkeit für Mitarbeiter und 

Lieferanten, an externen Standorten zu arbeiten, so-

wie umfangreiche krankheitsbedingte Fehlzeiten. Dies 

kann zu langfristigen Auswirkungen auf lokale, regio-

nale und weltweite Finanzmärkte führen und weitere 

wirtschaftliche Unsicherheiten in einem oder mehre-

ren Ländern, Regionen oder weltweit verursachen. Es 

ist nicht möglich, die Auswirkungen bedeutender zu-

künftiger Ereignisse auf die Weltwirtschaft und die 

Wertpapiermärkte vorherzusagen. Eine ähnliche Stö-

rung der Finanzmärkte könnte sich auf die Zinssätze, 

das Kreditrisiko, die Inflation und andere Faktoren aus-

wirken, die nicht immer im Voraus bestimmt und an-

gegangen werden können. 

Einhaltung von Sanktionen 

Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Programm, das 

aufgrund seiner vernünftigen Gestaltung im Allgemei-

nen die Einhaltung von mit Wirtschafts- und Handels-

sanktionen verbundenen und direkt auf ihre Aktivitä-

ten anwendbaren Verpflichtungen sicherstellen soll 

(auch wenn diese Verpflichtungen nicht notwendiger-

weise mit denen des Fonds übereinstimmen). Solche 

Wirtschafts- und Handelssanktionen können unter an-

derem untersagen, mit bestimmten Ländern, Gebieten 

sowie juristischen und natürlichen Personen direkt 

oder indirekt Transaktionen und/ oder Investitionen zu 

tätigen und/oder Dienstleistungen für sie bereitzustel-

len. Diese Wirtschafts- und Handelssanktionen sowie 

die Anwendung des diesbezüglichen Compliance-Pro-

gramms durch die Verwaltungsgesellschaft kann die 

Anlageaktivitäten des Fonds insoweit einschränken 

oder begrenzen, als kein Teilfonds in Finanzinstru-

mente investieren wird, die von sanktionierten Län-

dern, Gebieten sowie juristischen Personen begeben 

werden. 

 
Besondere Branchenrisiken 

Schwerpunktmäßige Anlagen in Wertpapiere einer 

Branche können ebenfalls dazu führen, dass sich die 
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besonderen Risiken einer Branche verstärkt im Wert 

eines Teilfonds widerspiegeln. 

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, die stark von 

Entwicklung und Forschung abhängig sind (z.B. Bio- 

technologiebranche, Pharmabranche etc.) oder ver- 

gleichsweise neu sind, kann es bei Entwicklungen mit 

branchenweiten Auswirkungen zu vorschnellen Reak-

tionen der Anleger mit der Folge erheblicher Kurs-

schwankungen kommen. Der Erfolg dieser Branchen 

basiert häufig auf Spekulationen und Erwartungen 

um Hinblick auf zukünftige Produkte. Erfüllen diese 

Produkte allerdings nicht die in sie gesetzten Erwar-

tungen oder treten sonstige Rückschläge auf, können 

abrupte Wertverluste in der gesamten Branche auf-

treten. 

Allerdings kann es auch in anderen Branchen Abhän- 

gigkeiten geben, die dazu führen, dass bei ungünsti-

gen Entwicklungen wie z.B. bei Lieferengpässen, Roh-

stoffknappheit, Verschärfung von gesetzlichen Vor-

schriften usw. die gesamte Branche einer erheblichen 

Wertschwankung unterliegt. 

Länder- oder Transferrisiko 

Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländi- 

scher Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund feh-

lender Transferfähigkeit oder –bereitschaft seines 

Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht, oder über-

haupt nicht erbringen kann. So können z.B. Zahlun-

gen, auf die ein Teilfonds Anspruch hat, ausbleiben, 

oder in einer Währung erfolgen, die aufgrund von De-

visenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist. 

Nachhaltigkeit 

Einige Teilfonds verfolgen eine ESG-Strategie und 

wenden entweder Mindestausschlusskriterien 

und/oder bestimmte interne und/oder externe ESG-

Rating-Bewertungen an, die sich positiv oder negativ 

auf die Anlageperformance der Teilfonds auswirken 

können, da die Umsetzung der ESG-Strategie dazu 

führen kann, dass auf Gelegenheiten zum Kauf be-

stimmter Wertpapiere verzichtet wird und/oder 

Wertpapiere aufgrund ihrer ESG-bezogenen Merk-

male verkauft werden. Die Beurteilung der Eignung 

eines Emittenten auf Basis von ESG-Research hängt 

von Informationen und Daten externer ESG-Rese-

arch-Anbieter sowie von internen Analysen ab, die ih-

rerseits auf bestimmten Annahmen oder Hypothesen 

beruhen können, die sie unvollständig oder ungenau 

machen. Daher besteht das Risiko einer ungenauen 

Bewertung eines Wertpapiers oder eines Emittenten. 

Es besteht ferner das Risiko, dass der Anlageverwalter 

die relevanten Kriterien des ESG-Research nicht kor-

rekt anwendet oder dass die Teilfonds ein indirektes 

Engagement in Emittenten aufweisen, die die relevan-

ten Kriterien nicht erfüllen. Weder der Fonds noch die 

Verwaltungsgesellschaft oder der Anlageverwalter ge-

ben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusiche-

rung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, 

Korrektheit, Genauigkeit, Angemessenheit oder Voll-

ständigkeit einer Bewertung von ESG-Research und 

der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab. Anle-

ger können unterschiedliche Ansichten darüber haben, 

was nachhaltiges Investieren oder eine nachhaltige An-

lage ausmacht. Obwohl die Verordnung (EU) 

2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle-

gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. 

„Offenlegungsverordnung“) eine harmonisierte Defini-

tion des Begriffs «nachhaltige Investition» vorsieht, 

handelt es sich um eine neue Verordnung, und dem-

entsprechend können einige Elemente dieser Defini-

tion von verschiedenen Marktteilnehmern noch unter-

schiedlich ausgelegt werden. Innerhalb der durch den 

regulatorischen Rahmen der SFDR festgelegten Anfor-

derungen kann ein Teilfonds, der eine ESG-Strategie 

verfolgt, in Emittenten investieren, die nicht die Über-

zeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers wi-

derspiegeln. 

Abwicklungsrisiko 

Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wert-

papiere besteht das Risiko, dass die Abwicklung durch 

ein Transfersystem aufgrund einer verzögerten oder 

nicht vereinbarungsgemäßen Zahlung oder Lieferung 

nicht erwartungsgemäß ausgeführt wird. 

Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Teilfonds 

ein Wertpapier oder eine Position nicht zum notierten 

Preis oder zum Marktwert verkaufen bzw. liquidieren 

kann. Mögliche Ursachen hierfür sind Faktoren wie 

eine unerwartete Änderung des Wertes des Wertpa-

piers bzw. der Position oder der Kreditwürdigkeit des 

Wertpapieremittenten bzw. der Gegenpartei zu der 

Position oder ungünstige Marktbedingungen im Allge-

meinen, insbesondere eine ungünstige Änderung in 

Angebot und Nachfrage betreffend das fragliche Wert-

papier bzw. der Geld- und Briefnotierungen der Posi-

tion. Zudem könnten an den Märkten, an denen die 

Wertpapiere des Teilfonds gehandelt werden, derart 

ungünstige Bedingungen herrschen, dass die Börsen 

den Handel aussetzen. Eine übliche Folge reduzierter 

Liquidität eines Wertpapiers bzw. einer Position ist ein 
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erhöhter Abschlag vom Verkaufs- bzw. Liquidations-

preis, der von den Brokern angewendet wird. Dar-

über hinaus kann eine infolge dieser Faktoren verrin-

gerte Liquidität nachteilige Auswirkungen auf die Fä-

higkeit des Teilfonds haben, Rücknahmeanträge zu 

bedienen oder den Liquiditätsbedarf in Reaktion auf 

ein bestimmtes wirtschaftliches Ereignis zeitnah zu 

decken. Im Allgemeinen sind die von einem Teilfonds 

eingegangenen Positionen ausreichend liquide, so-

dass bei den Transaktionen des Teilfonds in der Regel 

keine Liquiditätsprobleme auftreten. Bestimmte 

Wertpapiere könnten jedoch aufgrund eines be-

schränkten Markvolumina, der Finanzschwäche des 

Emittenten, rechtlicher oder vertraglicher Wieder-

verkaufs- oder Übertragungsbeschränkungen sowie 

politischer oder anderer Gründe illiquide sein oder 

werden. Solche Wertpapiere könnten zum Beispiel 

High-Yield-/ Non-Investmentgrade-Papiere oder 

Wertpapiere sein, die von Emittenten in Emerging 

Markets, von kleinen oder mittelgrossen Unterneh-

men oder von Unternehmen in kleinen Branchen 

oder Industrien emittiert wurden. Illiquide Wertpa-

piere sind mit einem grösseren Risiko verbunden als 

Wertpapiere mit liquideren Märkten. Die Marktnotie-

rungen für solche Wertpapiere können volatil sein 

und/oder grossen Geld-Brief-Spannen unterliegen, 

da die Händler versuchen, sich gegen das Risiko abzu-

sichern, das Wertpapier nicht verkaufen zu können 

oder die Position, die sie eingehen, nicht auflösen zu 

können. Das Liquiditätsrisiko ist im Wesentlichen das 

Risiko, dass Nachfrage und Angebot nach bzw. an ei-

nem Finanzinstrument oder anderen Vermögenswert 

nicht ausreichen, um einen reibungslos funktionie-

renden Markt für dieses Instrument oder diesen an-

deren Vermögenswert zu etablieren. Es kann daher 

länger dauern, das Instrument zu verkaufen. Je weni-

ger liquide ein Instrument ist, umso mehr Zeit könnte 

sein Verkauf in Anspruch nehmen. Einzelne Teilfonds 

können ein Liquiditätsprofil mit weniger als täglichem 

Handel aufweisen, insbesondere bei Rücknahmen. 

Die Anleger sollten dies bei ihren Anlageentscheidun-

gen berücksichtigen. Zudem kann die Abwicklung der 

Rücknahmeanträge deutlich mehr Zeit in Anspruch 

nehmen als die Abwicklungszyklen anderer Instru-

mente. Dies kann zu einer zeitlich verzögerten Ver-

fügbarkeit des Rücknahmeerlöses führen und sollte 

für die Planung der Wiederanlage berücksichtigt wer-

den. 

 

 

Potenzielle Handelsbeschränkungen 

Grundsätzlich tätigt jeder Teilfonds in der Regel Anla-

gen, für die ein liquider Markt besteht oder die inner-

halb eines angemessenen Zeitraums jederzeit ander-

weitig verkauft, liquidiert oder geschlossen werden 

können. Unter bestimmten Umständen kann der Anla-

geverwalter jedoch von Zeit zu Zeit materielle nicht öf-

fentliche Informationen («material non-public infor-

mation» oder «MNPI») über die von ihm gehaltenen 

Wertpapiere oder deren Emittenten erhalten. In einem 

solchen Szenario wird ein bestimmter Portfoliomana-

ger, ein Anlageteam oder der Anlageverwalter als Gan-

zes, der MNPI über Wertpapiere oder deren Emitten-

ten erhält, vom Handel mit den betreffenden Wertpa-

pieren ausgeschlossen, bis die MNPI öffentlich zugäng-

lich gemacht werden. Es wird zwar erwartet, dass sol-

che Handelsbeschränkungen zeitlich begrenzt sind und 

nur für eine kleine Anzahl von Positionen gelten. Trotz-

dem können sie sich vorübergehend auf die Liquidität 

oder das Ergebnis des betreffenden Teilfonds auswir-

ken. 

Adressenausfallrisiko 

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahen- 

ten können Verluste für den jeweiligen Teilfonds ent-

stehen. 

Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der be-

sonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, 

die neben den allgemeinen Tendenzen der Ka- pital-

märkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwir- ken. 

Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Ver-

mögensverfall von Ausstellern eintreten. 

Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei 

eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forde-

rung teilweise oder vollständig auszufallen. 

Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Teil-

fonds geschlossen werden. 

Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 

Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung ange-

legt sind, erhält der Teilfonds die Erträge, Rückzahlun-

gen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen 

Währung. Fällt der Wert dieser Wäh- rung gegenüber 

der Fondswährung, so reduziert sich der Wert der Er-

träge und somit der Wert des Teilfonds. 

Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen des 

Fonds insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko 



 
 Verkaufsprospekt BayernInvest Euro – Allgemeiner Teil         25  

 

 
 

verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflicht-

verletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des 

Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren 

kann. In diesem Fall besteht damit die Möglichkeit, 

dass die in Verwahrung befindlichen Anlagen teil-

weise oder vollständig dem Zugriff des Fonds zu des-

sen Schaden entzogen werden könnte. 

Konzentrationsrisiko 

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine 

Konzentration der Anlage in bestimmte Anlageklas-

sen oder Märkte erfolgt. Dann ist der Teilfonds von 

der Entwicklung dieser Anlageklassen oder Märkte 

besonders stark ab- hängig. Damit verbunden ist eine 

Konzentration des Adressenausfallrisikos. 

Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle 

Vermögensgegenstände. 

Rechtliches und steuerliches Risiko 

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Fonds 

kann sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer 

Weise ändern. Eine Änderung fehlerhaft festgestell-

ter Besteuerungsgrundlagen der Teilfonds für voran-

gegangene Geschäftsjahre kann für den Fall einer für 

den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen 

Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steu-

erlast aus der Korrektur für vorangegangene Ge-

schäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umstän-

den zu diesem Zeitpunkt nicht in dem jeweiligen Teil-

fonds investiert war. Umgekehrt kann für den Anle-

ger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grund-

sätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und für 

vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er an dem 

jeweiligen Teilfonds beteiligt war, durch die Rück-

gabe oder Veräußerung der Anteile vor Umsetzung 

der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugute-

kommt. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu 

führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerli- 

che Vorteile in einem anderen als dem eigentlich zu-

treffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich steuer-

lich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen 

Anleger negativ auswirkt. 

Aktien 

Zu den wichtigsten Risiken von Aktienanlagen gehört 

insbesondere die hohe positive Korrelation der Ak-

tienmärkte mit dem Konjunkturzyklus. Anders ausge-

drückt verzeichnen Aktien im Konjunkturaufschwung 

bei wachsendem Bruttoinlandprodukt ebenfalls 

Wachstum, wodurch sie ein – theoretisch – unbegrenz-

tes Aufwärtspotenzial haben. In einer Rezession hinge-

gen entwickeln sich Aktien schlecht und es kann zum 

Totalverlust der Anlage kommen. In rechtlicher Hin-

sicht sind Aktien Beteiligungen und stellen daher Ei-

gentum am jeweiligen Emittenten dar. Das bedeutet, 

dass ein Aktieninhaber an den operativen sowie sons-

tigen Gewinnen und Verlusten des Emittenten voll-

ständig partizipiert. Ansprüche Dritter werden gegebe-

nenfalls aus dem eingezahlten Kapital und aus weite-

rem in das Eigenkapital des Unternehmens gezahltem 

Kapital befriedigt, wenn das Nettovermögen des Un-

ternehmens hierzu nicht ausreicht. Dieses Kapital ist 

(neben dem Nettovermögen des Emittenten) in dem 

zur Befriedigung der Ansprüche Dritter notwendigen 

Umfang, gegebenenfalls vollständig, zu verwenden. 

Das würde zu einem entsprechenden Verlust der In-

vestition in den betreffenden Emittenten führen. Aus 

Sicht der Unternehmensfinanzierung sind Aktien allen 

anderen Kapitalarten des betreffenden Emittenten 

(z.B. Vorzugsaktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente) 

nachgestellt. Das bedeutet, dass der Aktieninhaber bei 

einer finanziellen Notlage des Emittenten an Verlusten 

vollständig partizipiert, bis hin zum Totalverlust der In-

vestition in den betreffenden Emittenten. Das syste-

matische Risiko der Aktienanlage wird an ihrem Beta 

gemessen. Das Beta des Marktportfolios beträgt eins. 

Anlagen in Small- und Mid-Cap-Aktien 

Kleine und mittlere Gesellschaften können erhebliche 

Chancen für Kapitalzuwachs bieten, vor allem solche, 

die in Nischen tätig sind, oder für Portfoliomanager, 

die Bottom-up-Strategien verfolgen. Solche Anlagen 

weisen gegenüber Anlagen in Large Caps jedoch auch 

erhebliche Risiken auf und sollten als spekulativ be-

trachtet werden. Die Wertpapierpreise von kleinen 

und mittleren Gesellschaften unterliegen in der Regel, 

besonders kurzfristig, grösseren Schwankungen als die 

von grösseren Unternehmen. Zudem ist die Insolvenz-

rate von kleinen und mittleren Gesellschaften norma-

lerweise höher als die der grossen Unternehmen. Zu 

den Gründen für die höhere Preisvolatilität und die hö-

here Insolvenzrate gehören unter anderem die unsi-

cheren Wachstumsaussichten für kleine und mittlere 

Gesellschaften, die geringere Liquidität auf den Märk-

ten für solche Wertpapiere und die grössere Empfind-

lichkeit kleiner und mittlerer Gesellschaften gegenüber 

sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen, insbe-

sondere gegenüber Marktkorrekturen, Marktstörun-

gen oder Wirtschaftskrisen. Kleinen und mittleren Ge-
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sellschaften fehlt unter Umständen die Tiefe im Ma-

nagement. Zudem haben sie möglicherweise keinen 

Zugang zu externen Kapitalquellen, die grösseren Un-

ternehmen im Hinblick auf Finanzierungen gewöhn-

lich besser zugänglich sind. Diese Beschränkungen 

können sich nachteilig auf die Produktionsentwick-

lungen, das Marketing und die Verbundvorteile aus-

wirken. Gescheiterte Projekte haben im Vergleich zu 

den grösseren Unternehmen stärkere finanzielle Aus-

wirkungen auf diese Unternehmen und können sogar 

existenzgefährdend sein. Kleine und mittlere Gesell-

schaften sind auch anfälliger für nichtfinanzielle Risi-

ken (z.B. Schlüsselpersonenrisiko) als die grösseren 

Unternehmen. Letztere können diese Risiken besser 

auffangen, weil beispielsweise der deutlich höhere 

Bestand an internen Ressourcen den laufenden Be-

trieb nicht einschränkt. Für kleine und mittlere Ge-

sellschaften dagegen können sich die Risiken als dis-

ruptiv oder sogar als existenzgefährdend erweisen.  

Festverzinsliche Wertpapiere 

Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren unterlie-

gen verschiedenen Risiken. Die wichtigsten sind das 

Zinsrisiko und das Kreditrisiko. Das Zinsrisiko ist das 

Risiko, dass der Wert eines festverzinslichen Wertpa-

piers bei steigenden Zinsen sinkt. Der Portfoliomana-

ger kann die Sensitivität des Kurses des festverzinsli-

chen Wertpapiers gegenüber der Zinsänderung (Du-

ration) überwachen und mithilfe von Derivaten kon-

trollieren. Das Kreditrisiko (auch Gegenparteirisiko) 

ist das Risiko, dass der Emittent eines festverzinsli-

chen Wertpapiers eine fällige Zahlung nicht leistet 

(Ausfallrisiko) oder dass das Rating des Emittenten 

von einer Ratingagentur gesenkt wird (Herabstu-

fungsrisiko) oder dass die Renditedifferenz (Spread) 

des Emittenten gegenüber dem risikofreien Zinssatz 

oder einer anderen Referenzgrösse aus anderen 

Gründen steigt (Credit-Spread-Risiko). 

Staatsschulden 

Staatliche Schuldverschreibungen unterliegen dem 

Marktrisiko, dem Zinsrisiko und dem Kreditrisiko. 

Staatsanleihen insbesondere von Schwellenländern 

unterliegen dem Ausfallsrisiko, und Inhaber von 

Staatsanleihen (einschliesslich der Teilfonds) können 

aufgefordert werden, sich an entsprechenden Um-

schuldungen solcher Schulden zu beteiligen. Es exis-

tiert keine Insolvenzordnung, die die vollständige 

oder teilweise Beitreibung von Staatsschulden zah-

lungsunfähiger Staaten regeln würde. Die globalen 

Volkswirtschaften sind in hohem Masse voneinander 

abhängig, und die Folgen eines Staatsbankrotts kön-

nen schwerwiegend und weitreichend sein und für ei-

nen Teilfonds zu erheblichen Verlusten führen. 

Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren 

Die Anlagepolitik einiger Teilfonds, wie im Besonderen 

Teil entsprechend dargelegt, kann Anlagen in höher 

verzinslichen und risikoreicheren Anleihen beinhalten, 

die nach allgemeiner Auffassung einen spekulativeren 

Charakter besitzen. Diese Anleihen weisen ein höheres 

Bonitätsrisiko, höhere Kursschwankungen, ein höheres 

Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals und der 

laufenden Erträge auf als Anleihen mit höherer Boni-

tät. 

Volatilität 

Volatilität ist das Ausmass, in dem eine Menge von 

Werten einer Variablen (z.B. Rendite) von ihrem lang-

fristigen Mittelwert abweicht. Sie wird als sogenannte 

Standardabweichung vom Mittelwert gemessen und 

ist – einfach ausgedrückt – ein Risiko, das ein Portfoli-

omanager mit der betreffenden Position eingeht. Die 

Volatilität spielt im Portfoliomanagementprozess eine 

wichtige Rolle und kann über verschiedene Strategien 

als zusätzliche Renditequelle dienen. Andererseits ist 

der Volatilitätshandel sehr spekulativ und hängt stark 

von den Fähigkeiten des Portfoliomanagers ab. Beim 

Volatilitätshandel geht der Portfoliomanager Wetten 

auf die Volatilität des Markts ein und wendet spezielle 

Strategien an, die in der Regel auf Derivaten (z.B. Strad-

dles oder Strangles) oder strukturierten Produkten ba-

sieren. Dabei prognostiziert er nicht die Marktrichtung 

(d.h. Hausse oder Baisse), sondern die Marktschwan-

kung an sich. Wenn sich die Prognose des Portfolioma-

nagers als richtig erweist, erzielt der Fonds eine Mehr-

rendite. Anderenfalls erleidet der Fonds einen Verlust. 

Wegen der hohen Komplexität der Strategien und des 

besonderen Know-hows, das der Portfoliomanager für 

den Volatilitätshandel benötigt, kann die Volatilität in 

dem einen oder anderen Teilfonds als separate Anla-

geklasse betrachtet werden. Vor einer Anlage in den 

Fonds sollten die Anleger bedenken, dass der aktive 

Volatilitätshandel bei einer ungünstigen Entwicklung 

zu substantiellen Verlusten führen kann. 

Hebel (Leverage) 

Ein Hebel ist jede Methode, mit der ein bestehendes 

Engagement (Exposure) in einer Anlageklasse oder ei-

nem Instrument vervielfacht wird. Wenn die gehebelte 

Anlageklasse einen Gewinn verzeichnet, wird dieser 



 
 Verkaufsprospekt BayernInvest Euro – Allgemeiner Teil         27  

 

 
 

vervielfacht (d.h., die prozentuale Rendite des gehe-

belten Portfolios ist höher als die des ungehebelten). 

Wenn die gehebelte Anlageklasse einen Verlust ver-

zeichnet, gilt das Umgekehrte (d.h., der Verlust ver-

vielfacht sich dann ebenfalls). Je grösser der Hebel ist, 

umso grösser ist die Verstärkungswirkung. Je grösser 

die Gewinne und/oder Verluste sind, umso grösser ist 

die Verstärkungswirkung. Die Hebelwirkung in den 

meisten Teilfonds geht vor allem auf die Währungs-

absicherung zurück. Die Währungsabsicherung bein-

haltet sowohl die Absicherung von Anteilklassen als 

auch die Absicherung von nicht auf die Referenzwäh-

rung lautenden Portfoliopositionen. Aufgrund der 

massgeschneiderten Gestaltung der Währungsabsi-

cherung führen Anpassungen dieser Positionen nicht 

zu einem geringeren Exposure auf den bestehenden 

Währungssicherungskontrakt, sondern es wird ein 

neuer, entgegengesetzter Kontrakt eröffnet, um zum 

korrekten Exposure zu gelangen. Beispielsweise fin-

den durch das Rollen eines Devisenterminkontrakts 

in einem Absicherungsprozess drei Transaktionen 

statt (ein Kassa- und zwei Termingeschäfte), sodass 

sich die Nominalwerte jeder Währung im betreffen-

den Währungspaar verdreifachen. Änderungen erhö-

hen daher bis zum Rolltermin der jeweiligen Devisen-

terminkontrakte das nominale Exposure auf das 

Währungspaar, unabhängig davon, ob sie das tat-

sächliche Währungs-Exposure erhöhen oder verrin-

gern. Eine Hebelwirkung kann auch durch die soge-

nannten Relative Value Trades entstehen. Bei diesen 

Transaktionen werden Long-Positionen in Wertpa-

pieren oder zulässigen Derivaten mit Short-Positio-

nen in zulässigen Derivaten kombiniert, um durch die 

gegenüber dem Basiswert der Short-Position bessere 

Preisentwicklung des Basiswerts der Long-Position 

insgesamt einen Gewinn zu erzielen. Wenn solche 

Strategien mit normalerweise volatilitätsarmen Ba-

siswerten wie festverzinslichen Wertpapieren umge-

setzt werden, kann der Portfoliomanager grössere 

Positionen eingehen, was wiederum die Hebelwir-

kung verstärken kann. Auch von Optionspositionen 

kann eine Hebelwirkung ausgehen. Zum Beispiel kön-

nen die Teilfonds eine Optionsstrategie mit mehreren 

entgegengesetzten Einzelpositionen verfolgen. Das 

Risiko dieser Strategien ist gering, da diese Positionen 

saldiert werden können. Dennoch fliessen diese Posi-

tionen in die Berechnung der Hebelwirkung ein und 

erhöhen diese, weil alle Komponenten der Transakti-

onen berücksichtigt werden. Wird beispielsweise 

eine Verlustbegrenzungsstrategie (Call oder Put 

Spread) verkauft und eine Put- oder Call-Option ge-

kauft, so erhöht jede Komponente dieser Optionsstra-

tegien die Hebelwirkung im jeweiligen Teilfonds. Bei 

Verlustbegrenzungsstrategien steigt die Hebelwir-

kung, wenn die Position profitabel wird, und stabilisiert 

sich, wenn sie sich ihrem Maximalverlust nähert. Bei 

Strategien ohne Verlustbegrenzung ist das Ergebnis 

symmetrisch. Doch der Portfoliomanager steigt wahr-

scheinlich aus verlustbringenden Transaktionen aus, 

während er an profitablen Transaktionen bis zur Fällig-

keit festhält. Infolgedessen treiben zahlreiche dem-

nächst auslaufende profitable Transaktionen die He-

belwirkung in die Höhe. Wenn sich ausserdem eine Op-

tion in dieser Strategie aufgrund einer heftigen Markt-

bewegung im Geld befindet, erreicht die Hebelwirkung 

im Teilfonds aufgrund des exponentiellen Profils sol-

cher Strategien ihr Maximum und ist um ein Vielfaches 

höher als vor der Marktbewegung. Die Hebelwirkung 

kann sich im Laufe der Zeit auch ändern. Manche Deri-

vate, wie Call- und Put-Optionen auf Währungen, An-

leihen, Index- und Volatilitäts-Futures, börsennotierte 

Futures auf Aktienindizes oder ähnliche Profile, haben 

bei ihrer Auflegung einen niedrigen Hebelfaktor. Im 

Laufe der Zeit, insbesondere kurz bevor sie verfallen 

oder gerollt werden, kann sich ihre Hebelwirkung be-

trächtlich erhöhen (so erhöht sich durch die Glattstel-

lung mancher OTC-Derivate die Hebelwirkung, obwohl 

die Positionen aufgrund der Saldierung beider Positio-

nen nahezu risikolos sind). 

Auflösung oder Verschmelzung 

Der Verwaltungsgesellschaft ist es gemäß dem Verwal-

tungsreglement möglich, einen Teilfonds ganz aufzulö-

sen, oder ihn mit einem anderen, ebenfalls von ihr ver-

walteten Teilfonds zu verschmelzen. Für den Anleger 

besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante 

Haltedauer nicht realisieren kann. Damit gehen die Ri-

siken des Ausfalls der Zahlungssträme sowie Wieder-

anlagerisiko einher. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Teilfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimm- 

ten Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Er- folg 

auch der Eignung der handelnden Personen und damit 

den richtigen Entscheidungen ihres Ma- nagements zu 

verdanken. Die personelle Zusammensetzung des 

Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue 

Entscheidungsträger können dann möglicherweise we-

niger erfolgreich agieren. 
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Regulierungsrisiko 

Für den Teilfonds dürfen auch Anlagen im Ausland ge-

tätigt werden. Damit geht das Risiko möglicher nach-

teiliger internationaler politischer Entwicklungen, Än-

derungen der Politik der jeweiligen Regierung oder 

Regulators, Änderungen der regulatorischen Rah-

menbe- dingungen, Änderungen der Besteuerungs-

grundlagen und anderer rechtlicher Entwicklungen 

einher. Dadurch können sich insbesondere Beschrän-

kungen hinsichtlich der für den Teilfonds erwerbba-

ren Vermögensgegenstände ergeben, die dement-

sprechend die Wertentwicklung des Teilfonds nach-

teilig beein- flussen können. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Derivate unterliegen insbesondere dem allgemeinen 

Marktrisiko, dem Kreditrisiko (Gegenparteirisiko), 

dem Liquiditätsrisiko und dem Abwicklungsrisiko. De-

rivate weisen bezüglich der oben allgemein darge-

stellten Risiken einige Besonderheiten auf, die nach-

stehend kurz zusammengefasst werden.  

Bei Derivaten bezeichnet das Kreditrisiko das Risiko, 

dass eine Partei ihren Verpflichtungen aus einem 

oder mehreren Kontrakten nicht nachkommt oder 

nicht nachkommen kann. Das Kreditrisiko börsenge-

handelter Derivate ist allgemein geringer als das Kre-

ditrisiko von OTC-Derivaten, da die Clearingstelle eine 

Abwicklungsgarantie übernimmt. Diese Garantie wird 

– unter anderem – dadurch sichergestellt, dass die 

Clearingstelle die Sicherheitsmargen (sog. Margins) 

für alle ausstehende Kontrakte am Schluss eines je-

den Handelstages überprüft (Mark-to-Market) und 

die Marktteilnehmer, deren Margen eine bestimmte 

Schwelle unterschreiten (sog. maintenance margin), 

aufgefordert werden, ihre Margen aufzustocken (sog. 

variation margin). Das Kreditrisiko von OTC-Derivaten 

kann ebenfalls durch Sicherheiten oder andere Tech-

niken der Risikominderung wie z.B. die Portfoliokom-

primierung reduziert werden. Im Fall von OTC-Deri-

vatgeschäften, bei denen keine Übertragung der Ba-

siswerte gegen Zahlung geschuldet wird (z.B. ZinsS-

waps, Total-Return-Swaps, Non-deliverable For-

wards), werden die Zahlungsverpflichtungen der Par-

teien untereinander verrechnet und nur die Differenz 

ausgeglichen. Das Kreditrisiko ist bei diesen Geschäf-

ten auf den Nettobetrag begrenzt, den die Gegenpar-

tei dem jeweiligen Teilfonds schuldet. Bei OTC-Deri-

vatgeschäften, in denen der Basiswert gegen Zahlung 

oder gegen Übertragung eines anderen Vermögens-

werts zu liefern ist (z.B. Währungstermingeschäfte, 

Währungs-Swaps, Credit Default Swaps), erfolgt die 

Übertragung Zug-um-Zug gegen die Zahlung des ver-

einbarten Betrages. In der Praxis kann jedoch nicht völ-

lig ausgeschlossen werden, dass der Teilfonds seine 

Pflichten aus dem OTC-Derivat vollständig erfüllt, ohne 

dass die Gegenpartei ihre geschuldete Leistung kom-

plett oder teilweise erbringt. Das Kreditrisiko kann 

durch Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. 

Marktteilnehmer, die an einer Börse Derivate handeln 

wollen, müssen bei einer Clearingstelle eine Sicherheit 

in Form flüssiger Mittel hinterlegen (initial margin). Die 

Clearingstelle bewertet die offenen Positionen der ein-

zelnen Marktteilnehmer (und wickelt sie gegebenen-

falls ab) und legt die erforderlichen Sicherheiten täg-

lich neu fest. Sinkt die Sicherheit unter einen bestimm-

ten Schwellenwert (maintenance margin), muss der 

Marktteilnehmer sie durch eine Nachschussleistung 

(variation margin) entsprechend aufstocken. Parteien 

von OTC-Derivaten können dieses Kreditrisiko eben-

falls reduzieren, indem sie sich wechselseitig Sicherhei-

ten stellen, ihre Derivatpositionen verrechnen und ihre 

Gegenparteien sorgfältig auswählen. Durch die beson-

deren Eigenschaften derivativer Finanz-instrumente 

können diese Risiken jedoch ihren Charakter ändern 

und können in einigen Fällen höher sein als die Risiken 

einer Investition in die entsprechenden Basiswerte. 

Die dem Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds in-

newohnenden Risiken werden durch die für jeden Teil-

fonds anwendbare Anlagepolitik noch weiter redu-

ziert. Obwohl die Märkte für OTC-Derivate in den letz-

ten Jahren durch zahlreiche Vorschriften reguliert wur-

den (darunter die European Market Infrastructure Re-

gulation und der Dodd-Frank Act), sind sie noch immer 

nicht transparent genug. Dieser Umstand sowie die He-

belwirkung, die Derivate erzeugen können, kann zu 

Verlusten führen, die Außerdem kann durch die Hebel-

wirkung von Derivaten der Wert des Fondsvermögens 

stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelba-

ren Erwerb der Basiswerte der Fall ist (s. nähere Infor-

mationen im Risikohinweis betreffend die Hebelwir-

kung (Leverage)). 

Risiken im Zusammenhang mit hochliquiden Aktiva (HQLA-
Level 1/ LCR) 

Es kann vorkommen, dass bestimmte Anlagen des Teil-

fonds unter bestimmten Umständen die Anfor- derun-

gen der sog. „High Quality Liquid Assets“ (HQLA Level 

1) / „Liquidity Coverage Ratio“ (LCR) -Kriterien gemäß 

der EU-Verordnung nicht mehr erfüllen. In diesem Fall 

werden die Anlagen des Teilfonds (unter Berück- sich-

tigung des Artikels 18 Absatz 1 und 2 der Dele- gierten 
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Verordnung EU 2015/61LCR) angepasst, um verord-

nungskonform zu bleiben. Anleger sollten sich be-

wusst sein, dass dem Teilfonds daraus resultierend 

zusätzliche Risiken entstehen können. 

Die Strategie ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich die 

HQLA Level 1 / LCR ändern kann. In diesem Fall wird  

13. Anteile 

Die Inhaberanteile werden im CFF- Verfahren (Cent-

ral Facility for Funds) bei Clearstream Banking Luxem-

bourg ausgegeben, verbrieft. Eine Auslieferung effek-

tiver Stücke findet nicht statt. 

Für durch CFF-Verfahren verbriefte Inhaberanteile 

kann die Verwahrstelle Bruchteile von An- teilen bis 

zu vier Dezimalstellen ausgeben. 

Die Ausgestaltung der unterschiedlichen Anteilklas-

sen erfolgt gemäß Art. 5 des Verwaltungsreglements. 

Pro Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft eine 

oder mehrere dieser Anteilklassen begeben. Die je-

weils ausgegebenen Anteilklassen pro Teilfonds sind 

der Rubrik „BayernInvest Euro im Überblick“ dieses 

Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

14. Nettoinventarwert, Ausgabe, Rücknahme, Um-
tausch und Transfer von Anteilen und Orderan-
nahmeschluss 

 
14.1 Nettoinventarwert / Swing Pricing 
Der Nettoinventarwert je Anteil für die jeweilige An-

teilklasse jedes Teilfonds wird an jedem Bewertungs-

tag in der Währung dieser Anteilsklasse berechnet 

und bewertungstäglich auf der Internetseite 

www.bayerninvest.lu veröffentlicht. Die Basiswäh-

rung jedes Teilfonds ist in der entsprechenden Teil-

fondsbeschreibung angegeben.  

Swing Pricing 

Bei der Berechnung des Nettoinventarwerts kann sie 

für die Anteilsausgaben und Anteilsrücknahmen des 

Bewertungstages ein sogenanntes teilweises oder 

vollständiges Swing Pricing anwenden. Sofern das 

Swing Pricing zur Anwendung kommt und ggf. welche 

Variante, wird dies im jeweiligen Teilfondsanhang 

aufgeführt. Die Festlegung erfolgt durch ein soge-

nanntes Gesellschafts internes Swing Pricing Komi-

tee, das die Parameter vor dem Hintergrund der Teil-

fonds Spezifika festlegt. 

Swing Pricing ist eine Methode zur Berechnung des 

Anteilpreises, bei der die durch Rücknahmen oder 

Ausgaben von Anteilen veranlassten Transaktions-

kosten verursachergerecht - und damit im Interesse 

der im Fond verbleibenden Anleger- verteilt werden. 

Dazu wird der Nettoinventarwert zunächst durch den 

Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegen-

stände abzüglich der Verbindlichkeiten ermittelt. Die 

Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch 

die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteil-

wert, der zusätzlich um einen Auf- oder Abschlag 

(Swing-faktor) modifiziert wird.  

Durch das Swing Pricing wird sichergestellt, dass be-

reits bestehende Anleger nicht indirekt beispielswiese 

an Transaktionskosten beteiligt werden, die von Anle-

gern verursacht werden, die Anteile erwerben oder 

veräußern. 

Der Swingfaktor berücksichtigt die Transaktionskos-

ten, die durch einen Überschuss an Rücknahme- oder 

Ausgabeverlangen verursacht werden. Den Swingfak-

tor ermittelt die Gesellschaft in Abhängigkeit von ver-

schiedenen Parametern (beispielsweise unter Berück-

sichtigung der Transaktionskosten, Geld-/Briefspan-

nen, Auswirkungen auf den Marktpreis).  

Der maximale Swingfaktor beträgt 3% und kann in ei-

nem einem außergewöhnlichen Marktumfeld über-

schritten werden. Dies wäre beispielsweise der Fall, bei 

hohen Transaktionsvolumen, Marktturbulenzen oder 

wenn aufgrund politischer, ökonomischer oder sonsti-

ger Ereignisse der Handel von Finanzinstrumenten an 

den Märkten erheblich beeinträchtigt ist und die 

Märkte daher sehr volatil sind. 

Die Gesellschaft veröffentlicht auf ihrer Internetseite 

den jeweils aktuellen Swingfaktor. 

• Teilweises Swing Pricing 

Beim teilweisen Swing Pricing findet dieser Mechanis-

mus nur dann Anwendung, wenn die Überschüsse der 

Anteilrücknahmen und Anteilausgaben an dem jewei-

ligen Bewertungstag einen von der Gesellschaft für ei-

nen Teilfonds festgelegten Schwellenwert überschrei-

ten. Die Gesellschaft ermittelt den Schwellenwert als 

prozentualen Betrag anhand mehrerer Kriterien wie 

z.B. Marktbedingungen, Marktliquidität, Risikoanaly-

sen.  

Liegt im Fall des teilweisen Swing Pricing an einem Ab-

rechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes 

ein Überschuss an Rücknahmen vor, vermindert sich 

der Nettoinventarwert je Anteil um den Swingfaktor. 

Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des 

Schwellenwertes ein Überschuss an Ausgaben vor, er-

höht sich der Nettoinventarwert je Anteil um den 

Swingfaktor. 
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• Vollständiges Swing Pricing 

Beim Vollständigen Swing Pricing erfolgt das Swing 

Pricing bei jedem Anteilscheingeschäft, unabhängig 

von einem Überschuss an Anteilscheinrücknahmen 

oder -ausgaben. 

Weitere Informationen zum Nettoinventarwert fin-

den sich in Artikel 10 des Verwaltungsreglements. 

Der Nettoinventarwert wird mindestens zwei Mal pro 

Monat berechnet. 

14.2 Ausgabe von Anteilen 
Die Ausgabe von Anteilen erfolgt gemäß Art. 5 und 6 

des Verwaltungsreglements. Anteile eines jeden Teil-

fonds können bei der Verwaltungsgesellschaft, bei 

der Verwahrstelle, Vertriebsstelle sowie über jede im 

Verkaufs- prospekt verzeichnete Zahlstelle an einem 

Bewertungstag erworben werden. Ein Bewertungs-

tag ist jeder ganztägige Bankarbeitstagin Luxemburg 

und in Frankfurt  

Der Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert je Anteil 

berechnet nach den Regeln, die im Verwaltungsreg-

lement festgehalten sind. 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile je Teilfonds ist 

grundsätzlich nicht beschränkt. Sie werden von der 

Verwahrstelle zum Ausgabepreis ausgegeben Der 

Ausgabepreis jeder Anteilscheinklasse kann jeweils 

um Stempelgebühren oder andere Belastungen, wel-

che der Verwaltungsgesellschaft entstehen, sowie 

um eine Verkaufsprovision zuzüglich eines Ausgabe-

aufschlags, erhöht werden. Die Verwaltungsgesell-

schaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vo-

rübergehend oder vollständig einzustellen. 

14.3 Rücknahme, Umwandlung und Transfer von Anteilen 
Anteilinhaber können Aufträge zur Rücknahme, Um-

wandlung und Transfer ihrer Anteile grundsätzlich an 

jedem Bewertungstag einreichen. 

Die Anteile können über die Verwaltungsgesell- 

schaft, die Verwahrstelle oder jede Zahlstelle zurück-

gegeben, umgewandelt oder transferiert werden. Die 

Rücknahme, die Umwandlung oder der Transfer er-

folgt nach den in den Artikeln 7-9 des Verwaltungs-

reglements festgelegten Bedingungen. Die Verwal-

tungsgesellschaft kann mit der Zustimmung der Ver-

wahrstelle im Falle von umfangreichen Rücknahme-

anträgen die Zahlung des Rücknahmepreises auf-

schieben, bis die entsprechenden Vermögenswerte 

veräußert worden sind (siehe Artikel 7 des Verwal-

tungsreglements). 

Je nach der Entwicklung des Nettovermögens des je-

weiligen Teilfonds kann der Rücknahmepreis höher 

oder niedriger liegen als der gezahlte Ausgabepreis 

(Kaufpreis). 

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt grundsätz- 

lich keine Umwandlungsgebühr zu erheben. 

Wenn jedoch ein Anleger seine Anteile von einem Teil-

fonds in einen anderen Teilfonds mit höherem Ausga-

beaufschlag umwandelt, wird die Verwaltungsgesell-

schaft die positive Differenz dieser Ausgabeaufschläge 

berechnen. (siehe Artikel 9, 10 und 11 des Verwal-

tungsreglements). 

14.4 Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung und der 
Rücknahme und Umwandlung der Anteile 

In außergewöhnlichen Situationen kann die Verwal-

tungsgesellschaft die Berechnung des Nettoinventar-

wertes eines jeden Teilfonds und folglich die Rück-

nahme, und die Umwandlung von Anteilen eines bzw. 

aller Teilfonds aussetzen, wenn: 

• eine Börse oder ein Geregelter Markt, an denen 

ein wesentlicher Teil der Wertpapiere eines Teil- 

fonds notiert ist oder gehandelt wird, geschlos- 

sen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden 

oder Feiertagen) oder wenn der Handel an einer 

solchen Börse oder an einem solchen Markt be- 

grenzt oder suspendiert ist; 

• politische, wirtschaftliche, militärische, geldliche 

Notlagen, die außerhalb der Kontrolle, Verant- 

wortung oder des Einflusses der Verwaltungsge- 

sellschaft liegen, Verfügungen über das betref- 

fende Teilfondsvermögen unmöglich machen; 

• eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindun- 

gen oder irgendein anderer Grund es unmöglich 

machen, den Wert eines wesentlichen Teils eines 

Teilfonds zu bestimmen; 

• wegen Einschränkungen des Devisenverkehrs oder 

sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten 

Geschäfte für den jeweiligen Teilfonds un- durch-

führbar werden, oder falls es objektiv nach- gewie-

sen werden kann, dass Käufe oder Verkäu- fe eines 

wesentlichen Teils der Vermögenswerte eines Teil-

fonds nicht zu marktgerechten Kursen getätigt wer-

den können. 

14.5 Late Trading/Market Timing 
Bei "Late Trading" handelt es sich um die Annahme ei-

nes Zeichnungs-, Umwandlungs- oder Rücknahmean-

trags nach der für die Annahme von Anträgen festge-

legten Zeit („cut-off time“) an dem betreffenden Han-

delstag und die Ausführung eines solchen Auftrags auf 
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Basis des Nettoinventarwerts, der für den gleichen 

Tag bestimmt wurde. Da die Anlage in den Fonds je-

doch zu unbekannten Preisen erfolgen muss (sog. 

„forward pricing“), sind diese Praktiken nicht erlaubt 

und werden von der Verwaltungsgesellschaft und 

Transferstelle des Fonds übewacht und unterbunden. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird geeignete Maß- 

nahmen ergreifen, um der missbräuchlichen Nut- 

zung von Market Timing entgegenzuwirken und in 

Verdachtsfällen angemessene Schritte einleiten, um 

diese Praxis zu unterbinden. 

15. Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahme-
preise und weitere Mitteilungen an die Anteilin-
haber 

Der Nettoinventarwert je Anteil eines jeden Teil- 

fonds sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind 

am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahr-

stelle und Hauptzahlstelle über jede Zahlstelle erhält-

lich. 

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis 

wird grundsätzlich auf der Internetseite der Verwal-

tungsgesellschaft (https://www.bayernin-

vest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Da-

teien/fonds/Dokumente/1_Fondspreise/BayernIn-

vest.Luxembourg-Fondspreise.pdf) an jedem Bewer-

tungstag veröffentlicht.  

Andere Informationen für die Anteilinhaber, soweit 

dies das Verwaltungsreglement fordert, werden im 

Recueil Électronique des Sociétés et Associations 

(RESA) des Großherzogtums Luxemburg veröffent- 

licht. Sie können auch in einer luxemburgischen Ta- 

geszeitung und in anderen, von der Verwaltungsge-

sellschaft ausgewählten, Zeitungen veröffentlicht 

werden, und zwar in solchen Ländern, in denen 

Fondsanteile angeboten werden. 

Der Nettoinventarwert je Anteil eines jeden Teil- 

fonds sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise ist 

am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahr- 

stelle und über jede Zahlstelle erhältlich. 

Ebendort sind auch der Verkaufsprospekt, mit Ver- 

waltungsreglement, die PRIIPs-KIDs in der jeweils ak-

tuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresbe-

richte erhältlich. 

16. Verwaltungs- und sonstige Kosten 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet eine jährliche 

Verwaltungsgebühr von maximal 2%. Etwaige Fonds-

manager- inklusive erfolgsabhängige Gebühren im 

Zusammenhang mit der Verwaltung eines Teilfonds-

vermögens können dem jeweiligen Teilfonds separat 

belastet werden. Die Verwaltungsgebühr, etwaige 

Fondsmanagerhonorare und eventuell anfallende An-

lageberaterhonorare inklusive erfolgsabhängige Ge-

bühren sowie deren Berechnungsmethode, werden in 

der Übersicht des jeweiligen Teilfonds aufgeführt. 

Die Verwahrstelle berechnet eine jährliche Verwahr- 

stellengebühr („Verwahrstellengebühr“) von maximal 

0,7% p.a. mit der Mindestgebühr von EUR 10.000 p.a., 

zahlbar monatlich, berechnet auf den Durchschnitts-

wert aus den berwertungstäglichen Nettoinventarwer-

ten je Anteilsklasse am Ende eines jeden Monats. 

Fremde Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren, die 

von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clea-

ringstellen (z.B. Clearstream oder Euroclear) für die 

Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds anfallen, 

werden dem Fondvermögen gesondert in Rechnung 

gestellt. 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die fol-

genden Aufwendungen zu Lasten des jeweiligen Teil-

fonds: 

1. Übliche Broker-, Transaktions- und Bankgebüh-

ren, die für Geschäfte eines jeden Teilfonds anfal-

len. 

2. die Kosten der Vorbereitung und/oder der amtli-

chen Prüfung des Verwaltungsreglements und al-

ler an- deren den Fonds betreffenden Doku-

mente, einschließlich Zulassungsanträgen, Ver-

kaufs- prospekten, den PRIIPs-KIDs sowie diesbe-

zügliche Änderungsanträge an Behörden in ver-

schiedenen Ländern in den entsprechenden Spra-

chen im Hinblick auf das Verkaufsangebot von 

Fondsanteilen; 

3. Kosten für den Druck und Versand der Jahres- und 

Zwischenberichte und anderer Mitteilungen an 

die Anteilinhaber in den zutreffenden Sprachen 

sowie Kosten der Veröffentlichung der Ausgabe- 

und Rücknahmepreise und der Ausschüttungsbe-

kanntmachungen sowie aller sonstiger an die An-

teilinhaber gerichteten Bekanntmachungen; 

4. Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung, 

Transferstelle, der Messung der Performance der 

Teilfonds, des Risk Management und der tägli-

chen Errechnung des Inventarwertes und dessen 

Veröffentlichung; 

5. Honorare der Wirtschaftsprüfer; 

6. Kosten für die Meldung an ein Transaktionsregis- 

ter gemäß Verordnung (EU) No 648/2012 über 

https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/1_Fondspreise/BayernInvest.Luxembourg-Fondspreise.pdf
https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/1_Fondspreise/BayernInvest.Luxembourg-Fondspreise.pdf
https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/1_Fondspreise/BayernInvest.Luxembourg-Fondspreise.pdf
https://www.bayerninvest.lu/fileadmin/sn_config/mediapool_LU/Dateien/fonds/Dokumente/1_Fondspreise/BayernInvest.Luxembourg-Fondspreise.pdf
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OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 

Transaktionsregister (EMIR); 

7. etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften; 

8. Eventuell anfallende Mehrwertsteuer; 

9. Kosten zur Förderung des Vertriebs; 

10. Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen 

administrativen Kosten, die der Verwaltungsge-

sellschaft oder der Verwahrstelle entstehen, 

wenn sie im Interesse der Anteilinhaber des 

Fonds handeln; 

11. Kosten für die Bekanntmachung der Besteue- 

rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 

die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 

deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, Kos-

ten zur Erstellung und Bekanntmachung steuer-

licher Hinweise; 

12. Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und/ oder 

Registrierung der Anteile zum öffentlichen Ver- 

trieb in verschiedenen Ländern. 

13. Eine vierteljährliche Abgabe („taxe d’abonne-

ment“) wird vom Großherzogtum Luxemburg 

dem Gesamtnettovermögen auferlegt. 

14. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, auf 

Anteile bestimmter Anteilklassen, die im Ver- 

kaufsprospekt jeweils beschrieben sind, Ver-

triebsfolgeprovision von maximal 1,5% pro Jahr 

des dieser Anteilklasse zukommenden Anteils 

des Nettoinventarwertes innerhalb des jeweili-

gen Teilfonds zu berechnen. Die Berechnungs-

methode ist im Verkaufsprospekt des jeweiligen 

Teilfonds beschrieben; 

15. sonstige Kosten. 

Im Falle, dass eine der oben genannten Ausgaben des 

Fonds nicht einem bestimmten einzelnen Teilfonds 

zugeteilt werden kann, wird diese Ausgabe allen Teil-

fonds pro rata zum Nettoinventarwert jedes einzel-

nen Teilfonds zugeteilt. 

Wo der Fonds eine der oben genannten Ausgaben für 

einen bestimmten einzelnen Teilfonds oder im Zu-

sammenhang mit einem bestimmten einzelnen Teil-

fonds macht, wird diese Ausgabe jenem Teilfonds zu-

geteilt. 

Alle periodisch wiederkehrenden Kosten werden di- 

rekt vom Fonds getragen; andere Auslagen, insbeson-

dere Kosten der Auflegung eines neuen Teilfonds, 

können über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrie-

ben werden. 

Im Jahresbericht des Fonds werden die zu Lasten der 

Teilfonds angefallenen Verwaltungskosten (ohne 

Transaktionskosten) offengelegt sowie die Quote des 

durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen (“To-

tal Expense Ratio” – TER). 

Der Verwaltungsgesellschaft können im Zusammen- 

hang mit Geschäften für Rechnung der Teilfonds geld-

werte Vorteile (Broker Research, Finanzanalysen, 

Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die 

im Interesse der Anleger bei den Anlageentschei- dun-

gen verwendet werden. 

17. Besonderheiten bei dem Erwerb von Investmen-
tanteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung der Teilfonds 

wird eine Verwaltungsvergütung für die in den Teil- 

fonds gehaltenen Zielfondsanteile berechnet. Die Teil-

fonds werden nicht in Zielfonds anlegen, die einer Ver-

waltungsvergütung von mehr als 5% p.a. unterliegen. 

Sämtliche Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Pro-

visionen und sonstigen Aufwendungen, die den jewei-

ligen Zielfonds nach ihren vertraglichen Bedingungen 

belastet werden können, sowohl auf dem Level des 

Zielfonds selbst als auch seines Portfolios, sind mittel-

bar von den Anlegern des Teilfonds zu tragen. Dazu 

zählen insbesondere Transaktionskosten, Depotge-

bühren, etwaige Kosten für den Druck und Versand so-

wie Bekanntmachung der für die Anleger bestimmten 

Jahres- und Halbjahresberichte, der Besteuerungs-

grundlagen sowie Auflösungsberichte, etwaige Kosten 

der Bekanntmachung der Ausgabe- und Rücknahme-

preise und Ausschüttungen, Kosten für die Prüfung der 

Zielfonds und evtl. entstehende Steuern. 

Im Gegenzug profitiert der jeweilige Teilfonds von den 

ihm vom Zielfonds oder seiner Verwaltungsgesell-

schaft gewährten Vorteilen, die im Zusammenhang mit 

der Anlage in den Zielfonds stehen (z.B. reduzierte Ver-

waltungskommission). 

Erwirbt der jeweilige Teilfonds Anteile anderer OGAW 

und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittel-

bar von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, 

mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine ge-

meinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch 

eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung 

verbunden ist, so werden für die Zeichnung oder den 

Rückkauf von Anteilen der anderen OGAW und/oder 

anderen OGA durch den Teilfonds keine Ausgabeauf-

schläge, Vertriebsprovisionen und Rücknahmeprovisi-

onen berechnet. Investiert ein Teilfonds in einen der-

artigen OGAW oder OGA, dann werden die dem Teil-
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fonds in Rechnung gestellten Gebühren (Verwal-

tungsgebühr, Anlageberater-/Fondsmanagerhonorar 

und Verwahrstellengebühr), soweit diese Gebühren 

identischen Begünstigten zukommen, anteilig um 

diesen Teil gekürzt. 

Durch die Investition in andere Investmentfonds kann 

es zu Kostendoppelbelastungen kommen, die im Ge-

prüften Rechenschaftsbericht erwähnt werden.  

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausga-

beaufschläge und Rücknahmeabschläge offengelegt, 

die dem jeweiligen Teilfonds für den Erwerb und die 

Rücknahme von Anteilen an anderen Investmentver-

mögen berechnet worden sind. Ferner wird die Ver-

gütung offengelegt, die dem jeweiligen Teilfonds von 

einer Verwaltungsgesellschaft oder einer Gesell-

schaft, mit der die Gesellschaft durch Beteiligung ver-

bunden ist, als Verwaltungsvergütung, für die im je-

weiligen Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet 

wurde. 

18. Anteilklassen 

Die Ausgestaltung der unterschiedlichen Anteilklas-

sen erfolgt gemäß Art. 5 des Verwaltungsreglements. 

Pro Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft eine 

oder mehrere dieser Anteilklassen begeben. Der Ver-

waltungsrat kann jederzeit die Ausgabe der nachfol-

gend aufgeführten Anteilklassen für jeden Teilfonds 

beschließen.  

Anteilklassen können in der Referenzwährung des 

Teilfonds aber auch in alternativen Währungen aus-

gegeben werden. Der Nettoinventarwert und dem-

entsprechend die Wertentwicklung abgesicherter 

Anteile kann sich vom Nettoinventarwert der Anteile 

in der Referenzwährung unterscheiden.  

Einige Anteilklassen sind gemäß den folgenden Aus-

führungen bestimmten Anlegern vorbehalten, z.B. in-

stitutionellen Anlegern im Sinne des §174 Abs. 2 c) 

des Gesetzes vom 2010 über gemeinsame Anlagen.  

Anteilklassen können ausschüttend oder thesaurie-

rend sein. Der Verwaltungsrat kann in seinem freien 

Ermessen über die Höhe der Ausschüttungen an die 

Anleger entscheiden. Der Verwaltungsrat kann wei-

terhin beschliessen, brutto ausschüttende Anteilklas-

sen auszugeben, die Ausschüttungen brutto vor Ge-

bühren und Aufwendungen auszahlen können. Um 

dies zu erreichen, können alle oder ein Teil ihrer Ge-

bühren und Aufwendungen aus Kapital gezahlt wer-

den, was zu einer Erhöhung der ausschüttungsfähi-

gen Einkünfte für die Zahlung von Dividenden an 

diese Anteilklassen führt. Dies kann zu einer Ausschüt-

tung der Erträge und, darüber hinaus, sowohl von rea-

lisierten als auch nicht realisierten Kapitalgewinnen, 

soweit vorhanden, als auch diesen Anteilen zuzurech-

nendem Kapital innerhalb der der Grenzen des Luxem-

burger Rechts führen. Die Ausschüttung von Kapital 

stellt eine Entnahme eines Teils der ursprünglichen In-

vestition des Anlegers dar. Solche Ausschüttungen 

können im Laufe der Zeit zu einer Verringerung des 

Nettoinventarwerts pro Anteil führen und der Nettoin-

ventarwert pro Anteil kann stärker schwanken als bei 

anderen Anteilklassen.  

In mehreren der vorgenannten Anteilklassen bestehen 

Mindestanlage- und Mindesthaltebeträge für den Er-

werb oder das Halten von Anteilen. Es steht im Ermes-

sen des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, 

in qualifizierenden Fällen unter Berücksichtigung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung der Anleger die 

oben festgesetzten Mindestanlage- und/oder Min-

desthaltebeträge herabzusetzen.  

Sollte ein Anleger, welcher eine Anteilsklasse hält, de-

ren Halten vom Vorliegen bestimmter Voraussetzun-

gen abhängig ist, eine oder mehrere dieser Vorausset-

zungen nicht oder nicht mehr erfüllen, ist der Verwal-

tungsrat der Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die 

betreffenden Anteile gemäss den im Verkaufsprospekt 

für die Rücknahme geltenden Bestimmungen zurück-

zukaufen. Der Anteilinhaber wird sodann über diese 

Massnahme in Kenntnis gesetzt. Alternativ kann der 

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft dem be-

troffenen Anleger anbieten, seine Anteile in Anteile ei-

ner anderen Klasse umzuwandeln, für die er alle Vo-

raussetzungen erfüllt.  

Innerhalb eines Teilfonds können verschiedene An-

teilsklassen aufgelegt werden. Eine Anteilsklasse bein-

haltet kein gesondertes Portfolio von Anlagen. Eine 

Anteilsklasse von Anteilen ist damit auch dem Haf-

tungsrisiko von Verpflichtungen ausgesetzt, die spezi-

fisch für eine andere Anteilsklasse desselben Teilfonds 

eingegangen wurden, beispielsweise aus Währungsab-

sicherung bei Auflage währungsbesicherter Anteilklas-

sen. Somit kann die fehlende Segregation zu negativen 

Auswirkungen auf den Nettoinventarwert anderer von 

den Verprflichtungen nicht betroffenen Anteilklassen 

führen (sogenanntes Infektionsrisiko).  

 

Nicht alle Anteilklassen sind in allen Vertriebsländern 

erhältlich. 
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Die jeweils ausgegebenen Anteilklassen pro Teilfonds 

sind der Rubrik „BayernInvest Euro im Überblick“ die-

ses Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

Folgende Anteilklassen können von der Verwal- 

tungsgesellschaft begeben werden: 

AL: Ausschüttung (A) mit Ausgabeaufschlag 

(L - Load) 

ANL: Ausschüttung (A) mit Vertriebsprovision  

 (NL - no Load) 

TL: Thesaurierung (T) mit Ausgabeaufschlag 

(L - Load) 

TNL: Thesaurierung (T) mit Vertriebsprovision 

(NL - no Load) 

InstAL: Vorbehalten für Institutionelle Investoren 

(Inst) - Ausschüttung (A) mit Ausgabeauf- 

schlag (L - Load) 

InstANL: Vorbehalten für Institutionelle Investoren 

(Inst)- Ausschüttung (A) mit Vertriebsprovi- 

sion (NL - no Load) 

InstTL: Vorbehalten für Institutionelle Investoren 

(Inst) - Thesaurierung (T) mit Ausgabeauf- 

schlag (L - Load) 

InstTNL: Vorbehalten für Institutionelle Investoren 

(Inst) Thesaurierung (T) mit Vertriebspro- 

vision (NL - no Load). 

Weitere Einzelheiten zu den verfügbaren Anteilklas-

sen können jederzeit am eingetragenen Sitz der Ver-

waltungsgesellschaft bezogen werden und sind zu-

sammen mit den aktuellen Preisen und PRIIPs-KIDs 

auf https://www.bayerninvest.lu/services-

fonds/fondsdaten/uebersicht/fondspreise/in-

dex.html jederzeit verfügbar. 

19. Ertragsausgleichsverfahren 

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für die Teil- 

fonds ein sog. Ertragsausgleichsverfahren an. Das be-

deutet, dass die während des Geschäftsjahres an- ge-

fallenen anteiligen Erträge, die der Anteilerwer- ber 

als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die 

der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rück-

nahmepreises vergütet erhält, fortlaufend ver- rech-

net werden. Bei der Berechnung des Ertrags- aus-

gleichs werden die angefallenen Aufwendungen be-

rücksichtigt. 

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwan- 

kungen im Verhältnis zwischen Erträgen und sons- ti-

gen Vermögensgegenständen auszugleichen, die 

durch Nettomittelzuflüsse oder Nettomittelabflüsse 

aufgrund von Anteilverkäufen oder -rückgaben ver- 

ursacht werden. Denn jeder Nettomittelzufluss li- 

quider Mittel würde andernfalls den Anteil der Erträge 

am Inventarwert der Teilfonds verringern, jeder Ab-

fluss ihn vermehren. 

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, 

dass der Ausschüttungsbetrag je Anteil nicht durch die 

unvorhersehbare Entwicklung eines Teil- fonds bzw. 

des Anteilumlaufs beeinflusst wird. Da- bei wird in Kauf 

genommen, dass Anleger, die bei- spielsweise kurz vor 

dem Ausschüttungstermin An- teile erwerben, den auf 

Erträge entfallenden Teil des Ausgabepreises in Form 

einer Ausschüttung zurück- erhalten, obwohl ihr einge-

zahltes Kapital an dem Entstehen der Erträge nicht mit-

gewirkt hat. 

 

20. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Fonds und jedes Teilfonds en- 

det am 30. September eines jeden Jahres. 

 

21. Auflösung und Übertragung des Fonds bzw. von 
Teilfonds 

21.1 Auflösung 
Der Fonds oder einzelne Teilfonds können jederzeit 

durch gegenseitiges Einverständnis der Verwaltungs- 

gesellschaft und der Verwahrstelle liquidiert wer- den. 

Zusätzlich erfolgt die Liquidation des Fonds bei Eintritt 

der gesetzlichen Voraussetzungen des Artikels 22 des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 

gemeinsame Anlagen. 

Sobald die Entscheidung gefällt wird, den Fonds oder 

einen Teilfonds aufzulösen, werden keine Anteile des 

Fonds beziehungsweise des betreffenden Teilfonds 

mehr ausgegeben. Dies wird den Anteilinhabern ge-

mäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements und im Ein-

klang mit den anwendbaren Rechtsvorschriften be-

kannt gegeben. Die Verwaltungsgesellschaft wird das 

Vermögen eines jeden Teilfonds im Interesse der An-

teilinhaber des entsprechenden Teilfonds veräußern 

und die Verwahrstelle wird den Nettoliquidationserlös 

gemäß den Anweisungen der Verwaltungsgesell- 

schaft nach Abzug der Liquidationskosten und -ge- 

bühren an die Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds 

im Verhältnis zu ihrer Beteiligung auszahlen. Beträ- ge, 

die aus der Liquidation des Fonds oder eines sei- ner 

Teilfonds stammen und die von den berechtig- ten An-

teilinhabern nicht eingelöst werden, werden durch die 

Verwahrstelle zugunsten der berechtigten Anteilinha-

ber bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hin-

terlegt. Die Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb 

von 30 Jahren nach Hinterlegung dort angefordert 
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werden. 

21.2 Verschmelzung 

Ein oder mehrere Teilfonds, die „übertragenden Teil-

fonds“, können  

a) bei ihrer Auflösung ohne Abwicklung sämtliche 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf ei-

nen anderen bestehenden Teilfonds, den „über-

nehmenden Teilfonds“, übertragen und ihre An-

teilinhaber dafür Anteile des übernehmenden 

Teilfonds sowie gegebenenfalls eine Barzahlung 

in Höhe von maximal 10 % des Nettoinventar-

werts dieser Anteile erhalten oder  

b) zwei oder mehrere Teilfonds, die „übertragen-

den Teilfonds“, bei ihrer Auflösung ohne Ab-

wicklung sämtliche Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten auf einen von ihnen gebildeten 

Investmentfonds oder einen Teilfonds dieses In-

vestmentfonds, den „übernehmenden Invest-

mentfonds“, übertragen und ihre Anteilinhaber 

dafür Anteile des übernehmenden Investment-

fonds sowie gegebenenfalls eine Barzahlung in 

Höhe von maximal 10 % des Nettoinventarwerts 

dieser Anteile erhalten oder 

c) ein oder mehrere Teilfonds, die „übertragenden 

Teilfonds“, die weiter bestehen, bis die Verbind-

lichkeiten getilgt sind, ihr Nettovermögen auf ei-

nen anderen Teilfonds, auf einen von ihnen ge-

bildeten Investmentfonds oder auf einen ande-

ren bestehenden Investmentfonds oder einen 

Teilfonds dieses Investmentfonds, den „über-

nehmenden Investmentfonds“, übertragen. 

Eine Zusammenlegung von Teilfonds sowie die Ein-

bringung in einen anderen OGA erfolgen auf Be-

schluss der Verwaltungsgesellschaft. Die Verwal-

tungsgesellschaft kann beschließen, Teilfonds zusam-

menzulegen, wenn die Verwaltung eines oder aller 

zusammenzulegender Teilfonds nicht mehr in wirt-

schaftlich effizienter Weise gewährleistet werden 

kann, im Falle einer Änderung der wirtschaftlichen 

oder politischen Situation oder in einem anderen Fall, 

in welchem die Verschmelzung im besten Interesse 

der Anleger zu sein scheint. Im Falle der Verschmel-

zung von Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft 

die Absicht der Verschmelzung den Anteilinhabern 

gemäß den Bestimmungen von Artikel 16 des Verwal-

tungsreglements im Einklang mit den anwendbaren 

Rechtsvorschriften mindestens einen Monat vor In-

krafttreten des Verschmelzungsbeschlusses mittei-

len; diesen Anteilinhabern steht dann das Recht zu, 

alle oder einen Teil ihrer Anteile zum Nettoinventar-

wert ohne weitere Kosten zurückzugeben. 

Die Einbringung eines Teilfonds in einen anderen Orga-

nismus für gemeinsame Anlagen ist nur zulässig, so-

weit dieser andere OGA ein Organismus für gemein-

same Anlagen, gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010, ist. Die Einbringung eines 

Teilfonds in einen anderen OGA Luxemburger Rechts 

erfolgt im Übrigen nach den vorstehend aufgeführten 

Grundsätzen. Ein Teilfonds kann in einen anderen 

OGA, welcher nach einem anderen als dem Luxembur-

ger Recht verfasst ist („ausländischer OGA“), einge-

bracht werden, wenn der ausländische OGA ein Invest-

mentfonds eines EU-Mitgliedsstaates ist. In diesem Fall 

müssen die Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds zu 

einer Versammlung der Anteilinhaber einberufen wer-

den; die Einbringung des jeweiligen Teilfonds insge-

samt kann nur aufgrund eines einstimmigen Beschlus-

ses aller Anteilinhaber dieses Teilfonds rechtswirksam 

erfolgen; mangels eines solchen einstimmigen Be-

schlusses können in den ausländischen OGA nur die 

Anteile der Anteilin- haber eingebracht werden, wel-

che der Einbringung zugestimmt haben. Anteilinhaber, 

ihre Erben oder andere Berechtigte können die Auflö-

sung oder Teilung des Fonds oder eines Teilfonds nicht 

fordern. 

 

22. Datenschutz 

Die Verwaltungsgesellschaft wird normalerweise keine 

vertraulichen Informationen betreffend den Anleger 

offenlegen. Mit der Zeichnung von Anteilen des Fonds 

ermächtigt jeder Investor die Dienstleister des Fonds, 

vertrauliche Daten über den Investor zu speichern und 

zu verarbeiten, die der jeweilige Dienstleister in Bezug 

auf den Investoren und seine Geschäftsbeziehung zum 

Fonds für notwendig hält. Jeder Investor genehmigt 

die Nutzung und Weitergabe von Informationen zwi-

schen verschiedenen Dienstleistern.  

Anleger werden auch darüber informiert, dass Telefon-

gespräche und Anweisungen zum Nachweis einer 

Transaktion oder ähnlicher Kommunikation aufge-

zeichnet werden können. Solche Aufzeichnungen wer-

den nach dem in Luxemburg anwendbaren Daten-

schutzgesetz verarbeitet und dürfen nicht an Dritte 

weitergegeben werden, ausser in Fällen, in denen die 

Verwaltungsgesellschaft und/oder die Zentrale Admi-

nistrationsstelle, die Verwahrstelle, die Transferstelle, 

Zentrale Vertriebsstelle oder die Anlageverwalter 

durch Gesetz oder Regulierung oder Gerichtsbeschluss 
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berechtigt oder verpflichtet sind, dies zu tun. Die Ver-

waltungsgesellschaft und / oder ihre Beauftragten 

und Dienstleister werden die Anforderungen der eu-

ropäischen («EU»), derjenigen des Europäischen 

Wirtschaftsraums («EWR») sowie ergänzende 

und/oder weiterführende nationale Regelungen zum 

Datenschutz, zur Erhebung, Verwendung, Übermitt-

lung, Speicherung und sonstigen Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten, die in Luxemburg oder in den 

Vertriebsländern des Fonds anwendbar sind, jeder-

zeit beachten. Insbesondere werden sie keine perso-

nenbezogenen Daten in ein Land ausserhalb der EU 

und des EWR übertragen, es sei denn, dieses Land ge-

währleistet ein angemessenes Datenschutzniveau, es 

sind angemessene Schutzmassnahmen vorhanden 

oder es wird auf eine der in den geltenden Daten-

schutzgesetzen vorgesehenen Ausnahmeregelungen 

zurückgegriffen und solche Übertragungen und 

Schutzmassnahmen werden entsprechend dokumen-

tiert. Bietet ein Drittland kein angemessenes Niveau 

des Datenschutzes, so stellen die Verwaltungsgesell-

schaft und/oder ihre Beauftragten und Dienstleister 

sicher, dass geeignete Schutzmassnahmen getroffen 

werden, zum Beispiel in Form von anwendbaren 

Musterklauseln (von der Europäischen Kommission 

genehmigte Standardvertragsklauseln). Soweit die 

von den Anlegern zur Verfügung gestellten Daten 

personenbezogene Daten ihrer Vertreter und / oder 

zugelassenen Unterzeichner und / oder Aktionäre 

und / oder wirtschaftlichen Eigentümer enthalten, 

bestätigen die Anleger deren Zustimmung zur Verar-

beitung ihrer personenbezogenen Daten. Falls sich 

die Anleger auf die Zustimmung der obigen Personen 

nicht verlassen können, bestätigen sie hiermit aus-

drücklich, dass sie ihrerseits die persönlichen Daten 

der obigen Personen gemäss den auf die Anleger an-

wendbaren Bestimmungen an Dritte weitergeben 

können. Das gilt im Hinblick auf die Datenschutzge-

setze und insbesondere im Hinblick auf die Offenle-

gung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

der obigen Personen durch die Verwaltungsgesell-

schaft als Datenverantwortliche sowie durch den In-

vestmentmanager, die Verwahrstelle, den/die Anla-

geverwalter, als Datenverarbeiter, einschliesslich der 

Fälle, in denen die genannten Stellen in Ländern aus-

serhalb der EU oder des EWR ansässig sind und die 

möglicherweise kein ähnliches Schutzniveau wie das 

geltende Datenschutzgesetz in Luxemburg bieten. 

Betroffene Personen wie Vertreter und / oder Bevoll-

mächtigte und / oder wirtschaftliche Eigentümer von 

Anlegern (die «Betroffenen Personen») können im Ein-

klang mit geltendem Recht den Zugang zu, die Berich-

tigung oder die Löschung von personenbezogenen Da-

ten verlangen, die an eine der oben genannten Par-

teien übermittelt oder durch sie verarbeitet werden. 

Insbesondere können die Betroffenen Personen jeder-

zeit, auf Anfrage und unentgeltlich, die Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten für Direktvermark-

tungszwecke ablehnen. Die Betroffenen sollten ent-

sprechende Anfragen an den Sitz der Verwaltungsge-

sellschaft richten. Weitere Informationen über die 

diesbezügliche Behandlung Ihrer personenbezogenen 

Daten oder Ihre Rechte als betroffene Person finden 

Sie in unseren umfassenden Informationen auf der 

DSGVO-Seite unter: Datenschutz (bayerninvest.lu) Die 

Verwaltungsgesellschaft haften nicht dafür, dass unbe-

rechtigte Dritte Kenntnisse über die personenbezoge-

nen Daten der Anleger erlangen und / oder Zugang zu 

den personenbezogenen Daten der Anleger erlangen, 

ausser im Falle von vorsätzlichem oder grob fahrlässi-

gem Fehlverhalten der Verwaltungsgesellschaft. 

 

23. Steuerhinweise 

Die folgenden Informationen sind grundsätzlicher Na-

tur und beziehen sich auf die in Luxemburg aktuell an-

wendbaren Rechtsvorschriften. Die folgen- den Infor-

mationen erheben nicht den Anspruch eine vollstän-

dige Beschreibung aller möglichen steuer- lichen Erwä-

gungen darzustellen, die für eine Inves- titionsent-

scheidung von Bedeutung sein können. 

Die folgenden Informationen dienen lediglich einer 

grundsätzlichen Vorabinformation. Sie stellen keine 

rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten 

nicht als eine solche angesehen werden. Zukünftige 

Gesellschafter sollten ihre Steuerberater und Rechts- 

anwälte zu Rate ziehen, um sich über besondere 

Rechtsfolgen Auskunft geben zu lassen, die aus der je-

weils für sie anwendbaren Rechtsordnung erwach- sen 

können. 

23.1 Besteuerung des Fonds 

Die Vermögen der Teilfonds unterliegen in Luxem- 

burg einer Steuer (Taxe d’Abonnement) von zurzeit 

0,05% p.a. des jeweiligen Nettofondsvermögens. So-

weit ein Teilfonds über eine institutionelle An- teil-

klasse verfügt, beträgt die Taxe d’Abonnement für 

diese Anteilklasse zurzeit 0,01% p.a. Die Taxe d’Abon-

nement wird derzeit vierteljährlich auf den Nettoin-

ventarwert eines jeden Teilfonds am letzten Tag des 

Quartals errechnet. 

https://www.bayerninvest.lu/datenschutz/index.html
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Dividendenausschüttungen, Liquidationserlöse und 

Zinszahlungen durch den Fonds unterliegen mit Aus- 

nahme der Anwendung des Gesetzes vom 23. De- 

zember 2005 (das “Relibi Gesetz”) keiner luxembur- 

gischen Quellensteuer. 

Interessenten sollten sich über die Gesetze und Ver-

ordnungen, die für die Zeichnungen, den Kauf, den 

Besitz und den Verkauf von Anteilen an ihrem Wohn-

sitz Anwendung finden, unterrichten und, falls ange-

bracht, von einem Rechtsanwalt oder Steuerberater 

beraten lassen. 

23.2 Besteuerung nicht in Luxemburg ansässiger  
Investoren 

Anteilinhaber, die nicht in Luxemburg wohnhaft oder 

angesiedelt sind und denen auch keine Aufent- halts-

erlaubnis für Luxemburg erteilt wurde, unterlie- gen, 

hinsichtlich der von ihnen gehaltenen Anteile am 

Fonds bzw. den Teilfonds zurzeit weder der lu- xem-

burgischen Kapitalertrag-, Einkommen-, Quellen, 

Schenkung- oder Erbschaftsteuer noch einer an- de-

ren luxemburgischen Steuer. Die Einnahmen aus der 

Anlage des Fondsvermögens können jedoch etwai-

gen Steuern in Ländern unterliegen, in welchen das 

Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwal- 

tungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden 

Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle 

Anteilinhaber einholen. 

Im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie des 

Rates der Europäischen Union im Bereich der Besteu-

erung von Zinserträgen (die Richtlinie 2003/48/ EG, 

die „EU-Zinsrichtlinie”), die am 01. Juli 2005 in Kraft 

trat, ist eine luxemburgische Zahlstelle jedoch ver-

pflichtet, den Luxemburger Steuerbehörden Informa-

tionen über Zinszahlungen, welche an einen wirt-

schaftlichen Eigentümer, bei dem es sich um eine na-

türliche Person oder um eine sonstige Einrichtung im 

Sinne von Art. 4 Abs. 2 der EU-Zinsrichtlinie handelt 

und der in einem EU-Mitgliedsstaat oder in einem 

von bestimmten abhängigen bzw. assoziierten Gebie-

ten steuerlich ansässig ist, oder zu dessen unmittel-

baren Gunsten, gezahlt werden, zu übermitteln. Die 

Luxemburger Steuerbehörden übermitteln daraufhin 

diese Informationen an die zuständigen Behörden in 

dem betroffenen anderen EU-Mitgliedsstaat bzw. 

dem betroffenen abhängigen oder assoziierten Ge-

biet. 

Zinszahlungen im Sinne der EU-Zinsrichtlinie umfas- 

sen unter anderem: (i) Gewinnausschüttungen durch 

den Fonds, die durch Zinszahlungen erlangt wurden 

und (ii) Einkommen, das durch den Verkauf, die Erstat-

tung oder Rückgabe von Anteilen oder Aktien realisiert 

wurde, wenn der Fonds unmittelbar oder mittelbar 

mehr als 25 % seines Nettovermögens in schuldrecht-

liche Ansprüche investiert und soweit solches Einkom-

men den Wertzuwächsen entspricht, die unmittelbar 

oder mittelbar aus Zinszahlungen erlangt wurden (aus-

nahmsweise gelten diese Regeln nicht, wenn die Inves-

tition in schuldrechtliche Ansprüche des Fonds 15 % 

nicht übersteigt). 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, 

dass vom Rat der Europäischen Union am 24. März 

2014 eine Abänderung der EU-Zinsrichtlinie beschlos-

sen wurde, wobei insbesondere eine Ausweitung des 

Anwendungsbereichs der EU-Zinsrichtlinie auf be-

stimmte zwischengeschaltete Strukturen (unabhängig 

davon, ob diese in einem EU-Mitgliedstaat errichtet 

sind oder nicht), sowie auf ein weiteres Spektrum an 

zinsähnlichen Erträgen, vorgesehen ist.  

Die Änderungen sind von den EU-Mitgliedsstaaten bis 

zum 1. Januar 2016 in nationales Recht umzusetzen 

und ab dem 1. Januar 2017 anzuwenden. 

Des Weiteren hat der Rat der Europäischen Union am 

9. Dezember 2014 die Richtlinie 2014/107/ 

EU beschlossen, welche insbesondere eine Abände- 

rung und Ausweitung des Anwendungsbereiches der 

EU-Richtlinie 2011/16/EU vom 15. Februar 2011 über 

die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Be-

reich der Besteuerung vorsieht. Dementsprechend ist 

der Informationsaustausch im Rahmen der EU-Zins-

richtlinie ab 1. Januar 2016 durch einen automatischen 

Informationsaustausch in Übereinstimmung mit dem 

OECD-Common Reporting Standard zu ersetzen. 

Am 18 März 2015 hat die Europäische Kommission 

dem Rat der Europäischen Union einen Vorschlag für 

eine Richtlinie zur Aufhebung der EU-Zinsrichtlinie un-

terbreitet (2015/129/COM) mit der Begründung, dass 

es zwischen den beiden Richtlinien (EU-Zinsrichtlinie 

und der Richtlinie 2014/107/EU) erhebliche Über-

schneidungen gibt und mit dem Ziel sicher zu stellen, 

dass es nur einen anwendbaren Standard für den au-

tomatischen Informationsaustausch in der EU gibt und 

Situationen zu vermeiden, in denen parallel zwei Stan-

dards angewandt werden. 

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verord- 

nungen, die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz 

und den Verkauf von Aktien an ihrem Wohnsitz An- 

wendung finden, unterrichten und, falls angebracht, 
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beraten lassen. 

23.3 Besteuerung in Luxemburg ansässiger Investoren 

Natürliche Personen, mit Wohnsitz in Luxemburg, die 

nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig sind, 

müssen seit dem 1. Januar 2006 gemäß dem Relibi 

Gesetz auf die dort genannten Zinserträge eine abgel-

tende Quellensteuer zahlen. Diese Quellensteuer 

kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinser-

träge eines Investmentfonds betreffen. 

Investoren, die in Luxemburg ansässig sind, bzw. dort 

eine Betriebsstätte unterhalten, sind mit ihren Antei-

len oder Erträgen aus Anteilen in Luxemburg einkom-

mensteuerpflichtig. 

Veräußerungsgewinne auf Anteile, die im Privatver- 

mögen gehalten werden, sind in Luxemburg nur steu-

erpflichtig, wenn es sich bei dem Veräußerungsge-

winn um einen sog. Spekulationsgewinn handelt oder 

die Beteiligung an dem Fonds ine wesentliche Beteili-

gung darstellt. 

Für einen einzelnen Investor, der in Luxemburg sei- 

nen Sitz hat, wird keine Vermögenssteuer erhoben. 

Luxemburgische Kapitalgesellschaften unterliegen je-

doch der Vermögenssteuer, sofern keine Ausnah- 

metatbestände greifen. 

Potenzielle Investoren sollten sich nach dem Recht 

des Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Aufent-

halts oder ihres Wohnorts über möglicherweise an-

fallende Steuern und sonstige hoheitliche Belastun-

gen informieren, die für den Erwerb, das Halten, die 

Umwandlung und das Abstoßen von Anteilen des 

Fonds und für jeweilige Ausschüttungen anfallen. 

23.4 Quellensteuer und Rechnungslegung der Vereinigten 
Staaten nach dem Foreign Account Tax Compliance Act 
(“FATCA”) 

Die Begriffe, die in diesem Abschnitt verwendet wer-

den, haben die gleiche Bedeutung wie in der luxem-

burgischen zwischenstaatlichen Vereinbarung vom 

28. März 2014 („IGA-Lux“) und dem entsprechenden 

Umsetzungsgesetz vom 24. Juli 2015. 

Im IGA-Lux haben die USA und Luxemburg verein- 

bart, das Model 1 zur Implementierung von FATCA in 

Luxemburg anzuwenden. FATCA Vorschriften be- in-

halten Berichterstattungspflichten an die amerika- ni-

schen Steuerbehörden („IRS“) durch amerikanische 

Personen, welche direkt oder indirekt Eigentümer 

von Bankkonten oder Gesellschaften sind, welche 

sich nicht in den USA befinden. Sollten die notwendi-

gen Berichtspflichten nicht oder nur unvollständig er-

füllt werden, könnten der IRS eine Quellensteuer von 

30% auf USA-bezogenes Einkommen erheben (inklu-

sive Dividenden und Zinsen), welches auch Einkünfte 

aus dem Verkauf oder anderweitigen Verwertung von 

Eigentum hat, welches USA-bezogene Zinsen oder Di-

videnden generieren könnte. Fonds, welche als „Rest-

ricted Funds“ qualifizieren, sind als „Non-Reporting Fi-

nancial Institutions“ anzusehen und müssen sich nicht 

beim IRS registrieren lassen bzw. an diesen Bericht er-

statten. Im Einklang mit Ar- tikel 4 Nr. 4 des IGA-Lux 

werden alle nicht meldende luxemburgische Finanzin-

stitute als konforme ausländische Finanzinstitute be-

handelt im Sinne und für Zwecke des IRS-Codes und für 

FATCA Zwecke. 

Der Fonds hat für den Status eines „Restricted Funds“ 

optiert und muss deshalb bestimmte Vorgaben unter 

FATCA und dem luxemburgischen IGA erfüllen. Diese 

Vorgaben beinhalten, dass Anteile des Fonds nicht an 

Unbefugte Personen, wie in diesem Emissionsdoku-

ment näher beschrieben (siehe Abschnitt 6.3), ver-

kauft werden dürfen. 

Die Möglichkeit des Fonds, Quellensteuer unter dem 

FATCA Regime zu vermeiden liegt nichtsdestotrotz, au-

ßerhalb seiner Kontrolle, seines Komplementärs und 

seines AIFMs und hängt, in manchen Fällen, von Hand-

lungen oder Unterlassen von Delegierten oder Dienst-

leistern des Fonds sowie vom FATCA Statuts von Inves-

toren oder ihrer ultimativen Nutznießer ab. Jede Quel-

lensteuer, welche dem Fonds oder einem Teilfonds 

auferlegt werden würde, kann das Vermögen und die 

vorhandene Liquidität des Fonds mindern, um Forde-

rungen der Investoren zu zahlen. Außerdem könnte 

eine Quellenbesteuerung unter FATCA bestimmte Teil-

fonds stärker belasten als andere. 

Es kann keine Garantie oder Zusicherung geben, dass 

eine Ausschüttung oder Zahlung des Fonds oder eines 

Teilfonds nicht einer Quellensteuer nach FATCA unter-

zogen wird. Daher sollten alle Investo- ren des Fonds 

sich rechtzeitig und umfänglich mit ihren Steuerbera-

tern beraten, um FATCA Auswirkungen auf ihr Invest-

ment zu analysieren und vollumfänglich zu verstehen. 

23.5 CRS - Common Reporting Standard (Gemeinsamer Mel-
destandard) 

Die OECD hat einen gemeinsamen Meldestandard für 

den automatischen Informationsaustausch über Fi-

nanzkonten (Common Reporting Standard, „CRS“) ent-

wickelt, um weltweit einen umfassenden und multila-

teralen automatischen Informationsaustausch 
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(„AEOI“) zu ermöglichen. Am 9. Dezember 2014 wur- 

de die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Ände- 

rung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates bezüglich 

der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung (die 

„Euro-CRS-Richtlinie“) verabschiedet, um den CRS in-

nerhalb der Mitgliedstaaten umzusetzen. Die Euro-

CRS-Richtlinie wurde durch das Gesetz vom 18. De-

zember 2015 über den automatischen Austausch von 

Informationen zu Finanzkonten im Bereich der Be-

steuerung („CRS-Gesetz“) in luxemburgisches Recht 

umgesetzt. Das CRS-Gesetz verpflichtet Finanzinsti-

tute in Luxemburg, die Inhaber von Finanzvermögen 

zu identifizieren und zu ermitteln, ob diese einen 

Steuersitz in Ländern haben, mit denen Luxemburg 

eine Vereinbarung zum Austausch von Steuerinfor-

mationen getroffen hat. Finanzinstitute in Luxemburg 

melden in diesem Falle Informationen zu Finanzkon-

ten der Inhaber von Vermögenswerten an die Luxem-

burger Steuerbehörden. Diese leiten die Informatio-

nen anschließend jährlich automatisch an die zustän-

digen ausländischen Steuerbehörden weiter. 

Dementsprechend kann der Fonds von Investoren, 

zur Bestätigung ihres CRS-Status, Angaben zu Identi-

tät und steuerlicher Ansässigkeit der Inhaber von Fi-

nanzkonten (u. a. bestimmter Rechtsträger sowie der 

diese leitenden Personen) verlangen und den Luxem-

burger Steuerbehörden (Administration des Contri-

butions Directes) Angaben zu einem Investor und sei-

nem Konto melden, sofern dieses Konto gemäß CRS-

Gesetz als meldepflichtiges CRS-Konto gilt. Der Fonds 

muss den Investoren alle Informationen mitteilen, 

denen zufolge (i) der Fonds für die Behandlung der 

laut CRS-Gesetz erforderlichen persönlichen Daten 

verantwortlich ist; (ii) die persönlichen Daten aus-

schließlich zu den im CRS-Gesetz vorgesehenen Zwe-

cken verwendet werden; (iii) die persönlichen Daten 

den Luxemburger Steuerbehörden (Administration 

des Contributions Directes) gemeldet werden kön-

nen; (iv) die Beantwortung von CRS-bezogenen Fra-

gen Pflicht ist und dementsprechend die potentiellen 

Folgen bei Nichtbeantwortung; und (v) der Investor 

das Recht auf Zugang zu den und auf Berichtigung der 

Daten hat, die den Luxemburger Steuerbehörden 

(Administration des Contributions Directes) mitge-

teilt wurden. 

Luxemburg hat die multilaterale Vereinbarung zu-

ständiger Behörden der OECD („Multilaterale Ver- 

einbarung“) zum automatischen Austausch von In- 

formationen im Rahmen des CRS unterzeichnet. Die 

Multilaterale Vereinbarung hat zum Ziel, den CRS in 

Nicht-Mitgliedstaaten einzuführen, wozu Vereinba- 

rungen mit den einzelnen Ländern erforderlich sind. 

Der Fonds behält sich das Recht vor, Anträge auf An-

teilszeichnung zu verweigern, wenn die bereitgestell-

ten Informationen nicht die Anforderungen gemäß 

CRS-Gesetz erfüllen oder die Anforderungen wegen 

Nichtbereitstellung solcher Informationen unerfüllt 

bleiben. Anleger sollten hinsichtlich möglicher steuer-

licher oder anderweitiger Folgen der Umsetzung des 

CRS ihre eigenen Steuerberater konsultieren. 

Der Fonds hat zu Zwecken des automatischen Infor- 

mationsaustausch nach CRS bestimmte personenbezo-

gene Daten über Investoren zu erheben, zu verwahren, 

speichern und zu melden. Mit Zeichnung für Anteile 

des Fonds erklären sich die Investoren mit der vorste-

hend beschriebenen Verarbeitung ihrer personenbe-

zogenen Daten sowie der Bereitstellung von Pflichtan-

gaben gemäß CRS einverstanden. Investoren bestäti-

gen und akzeptieren, dass der Fonds, die Berechnungs- 

und Verwaltungsstelle oder deren Vertretern oder Be-

auftragten alle relevanten Informationen in Bezug auf 

CRS-relevante Informationen an die Luxemburger 

Steuerbehörden melden zwecks automatischen Infor-

mationsaustausches mit den zuständigen Behörden. 

HINWEIS: 

DIE STEUERLICHEN AUSFÜHRUNGEN GEHEN VON 

DER DERZEIT BEKANNTEN RECHTSLAGE AUS. SIE 

RICHTEN SICH AN IN DEUTSCHLAND UNBE-

SCHRÄNKT EINKOMMENSTEUERPFLICHTIGE ODER 

UNBESCHRÄNKT KÖRPERSCHAFTSTEUER- PFLICH-

TIGE PERSONEN. ES KANN JEDOCH KEINE GE- WÄHR 

DAFÜR ÜBERNOMMEN WERDEN, DASS SICH DIE 

STEUERLICHE BEURTEILUNG DURCH GESETZGE- 

BUNG, RECHTSPRECHUNG ODER ERLASSE DER FI- 

NANZVERWALTUNG NICHT ÄNDERT. 

 

24. Jahres-/Halbjahresberichte/ weitere Verkaufsun-
terlagen 

Die Jahres- und Halbjahresberichte sowie der aktuel- le 

Verkaufsprospekt mit der geltenden Fassung des Ver-

waltungsreglements sind kostenlos bei der Verwal-

tungsgesellschaft erhältlich sowie auf der Website 

www.bayerninvest.lu verfügbar. 
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25. Zahlungen an die Anteilinhaber/ Verbreitung der 
Berichte und sonstige Informationen 

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sicher-

gestellt, dass die Anleger die Ausschüttungen erhal-

ten und dass Anteile zurückgenommen werden. Die 

in diesem Verkaufsprospekt erwähnten Anlegerinfor-

mationen können auf dem unter Ziffer 1 “Grundla-

gen“ in diesem Verkaufsprospekt angegebenen Wege 

bezogen werden. 

26. Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber 

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Investoren da-

rauf hin, dass über eine Zwischenstelle in einen 

OGAW investiert werden kann, welche die Investition 

in ihrem Namen aber im Auftrag und auf Rechnung 

des Investors unternimmt. Insofern können Investo-

ren nicht unbedingt alle Investorenrechte unmittel-

bar gegen den Fonds geltend machen. Investoren 

wird geraten, sich über ihre Rechte zu informieren. 

 

27. Zusätzliche Hinweise für Anleger in der Bundes-
republik Deutschland 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sämtliche 

sonstigen Mitteilungen und Informationen an die An-

teilinhaber sind in der Bundesrepublik Deutschland 

bei den in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten 

Zahlstellen und Informationsstellen in der Bundesre-

publik Deutschland erhältlich. Ebendort können die 

Anteilinhaber auch den Verkaufsprospekt, die PRIIPs-

KIDs, das Verwaltungsreglement, Jahres- und Halb-

jahresberichte für den Erwerb von Anteilen kostenlos 

in digitaler sowie in Papierform erhalten und den Ver-

wahrstellenvertrag, den Register- und Transferstel-

lenvertrag, den Vertrag mit der Fondsbuchhaltung, 

Fondsmanagerverträge, Anlageberaterverträge so-

wie die Satzung der Verwaltungsgesellschaft einse-

hen. Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sonstige 

veröffentlichungspflichtige Mitteilungen an die An-

teilinhaber werden zudem im Einklang mit den ein-

schlägigen rechtlichen Bestimmungen des deutschen 

Rechts veröffentlicht. 

Neben der Veröffentlichung in einem in diesem Ver- 

kaufsprospekt genannten Informationsmedium sind 

die Anleger entsprechend § 167 KAGB i.V.m. § 298 II 

KAGB unverzüglich außerdem über ihre depotfüh- 

renden Stellen in bestimmten Fällen durch ein Medi- 

um zu informieren, auf welchen Informationen für 

eine den Zwecken der Informationen angemessene 

Dauer gespeichert, einsehbar und unverändert wie- 

dergegeben werden, etwa in Papierform oder elekt- 

ronischer Form (sogenannter „dauerhafter Datenträ- 

ger“). Diese Information umfasst die wesentlichen In-

halte der geplanten Änderungen, ihre Hintergrün- de, 

die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der Än-

derung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie wei-

tere Informationen erlangt werden können. Die Infor-

mation mittels Dauerhaftem Datenträger umfasst fol-

gende Sachverhalte: 

1. die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder 

Aktien eines Investmentvermögens; 

2. die Kündigung der Verwaltung eines Investment- 

vermögens oder dessen Abwicklung; 

3. Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den 

bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar 

sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren 

oder die Vergütungen und Aufwendungserstat-

tungen betreffen, die aus dem Investmentvermö-

gen entnommen werden können, einschließlich 

der Hintergründe der Änderungen sowie der 

Rechte der Anleger in einer verständlichen Art 

und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf wel-

che Weise weitere Informationen hierzu erlangt 

werden können, 

4. die Verschmelzung von Investmentvermögen in 

Form von Verschmelzungsinformationen, die ge- 

mäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu er- 

stellen sind, und 

5. die Umwandlung eines Investmentvermögens in 

einen Feederfonds oder die Änderung eines Mas- 

terfonds in Form von Informationen, die gemäß 

Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen 

sind. 

Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen auf die Anteile so-

wie sonstige Zahlungen werden an die Anteilinhaber in 

der Bundesrepublik Deutschland durch die Zahlstellen 

in der Bundesrepublik Deutschland ausgezahlt. 

28. Zusätzliche Hinweise für Anleger in Österreich 

Diese zusätzlichen Informationen sind Teil des Ver- 

kaufsprospektes und sollten im Zusammenhang mit 

dem Verkaufsprospekt für den BayernInvest Euro gele-

sen werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft des BayernInvest Euro 

(die „Gesellschaft“) hat der Finanzmarktaufsicht ge- 

mäß § 140 Abs 1 Investmentfondsgesetz 2011 („In-

vFG 2011“) die Absicht angezeigt, Anteile einzelner An-

teilskategorien ihrer Fonds in Österreich öffentlich zu 

vertreiben, und ist hierzu seit Abschluss des Anzeige-

verfahrens berechtigt. 

Sämtliche in diesem Verkaufsprospekt aufgeführten 
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Teilfonds des BayernInvest Euro sind für einen öffent-

lichen Vertrieb in Österreich vorgesehen. 

28.1 Zahlstelle 

Die Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 

1030 Wien, hat für den Fonds die Funktion einer Zahl-

stelle im Sinne von § 41 Abs 1 iVm § 141 Abs 1 InvFG 

2011 übernommen. Dementsprechend kann die 

Rückgabe von Anteilen über die Raiffeisen Bank Inter-

national AG abgewickelt werden. Die Zahlstelle stellt 

sicher, dass es österreichischen Anlegern möglich ist, 

Zahlungen im Zusammenhang mit der Zeichnung von 

Fondsanteilen zu tätigen sowie bei der Rücknahme 

von Fondsanteilen und bei Ausschüttungen Zahlun-

gen zu erhalten. 

28.2 Informationsstelle 

Der Verkaufsprospekt, das Kundeninformationsdoku-

ment für den Anleger (PRIIPs-KID) gemäß §§ 134 f In-

vFG 2011, das Verwaltungsreglement, der jeweils ak-

tuelle Rechenschaftsbericht und, sofern nachfolgend 

veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht 

sowie Mitteilungen an die Anteilsinhaber sind bei der 

Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 

1030 Wien, erhältlich. 

28.3 Veröffentlichung des Nettoinventarwerts / Mitteilun-
gen an die Anteilsinhaber 

Die Nettoinventarwerte der Teilfonds sowie Mittei- 

lungen an die Anteilsinhaber werden bewertungs- 

täglich unter https://www.bayerninvest.lu/ veröf-

fentlicht und sind zudem bei der Raiffeisen Bank In-

ternational AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, erhält-

lich. 

 

29. Weitere Investmentvermögen, die von der Ge-
sellschaft verwaltet werden 

Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet weitere In-

vestmentfonds, die als Gesamthandvermögen orga-

nisiert sind.  

 

30. Verträge von wesentlicher Bedeutung 
Folgende Verträge wurden von der Verwaltungsge-

sellschaft auf Rechnung des Fonds abgeschlossen: 

a) Verwahrstellevertrag, durch den die European 

Depositary Bank S.A. die Aufgaben der Verwahr-

stelle für den Fonds übernommen hat; 

b) Fondsmanagementvertrag, durch den BayernIn-

vest Kapitalanlageverwaltungsgesellschaft mbH 

zum Fondsmanager des Fonds bestellt wurde; 

c) Transfer- und Registerstellenvertrag, durch den 

Apex Fund Services S.A. zur Transferstelle des 

Fonds bestellt wurde.
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BayernInvest Euro im Überblick  

 
1. BayernInvest Euro Covered Bond Fonds 
 
Währung: EUR 
 
Anlageziel 

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer at-

traktiven Rendite durch Erträge und Kapitalge- winne 

aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond An-

leihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich 

in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Fi-

nanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als 

liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 „Liquidität“ der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergän-

zenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Be-

zug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liqui-

dity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, 

gelten. Der Teilfonds wird maßgeblich in Wertpapiere 

und Geldmarktinstrumente investieren, die als Aktiva 

der Stufe 1 oder Stufe 2A gelten. Im Rahmen der va-

riablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten 

Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite 

Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. 

Anlagestrategie 

Der Teilfonds BayernInvest Euro Covered Bond Fonds 

bewirbt ökologische und soziale Merkmale und er-

füllt die Voraussetzungen des Artikels 8 der VERORD-

NUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES über nachhaltige Offenle-

gungspflichten im Finanzdienst-leistungssektor.  

Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände werden 

die oben berschriebenen Nachhaltigkeits- bzw. ESG-

Kriterien berücksichtigt.  Hinter dem Kürzel „ESG“ 

stehen drei Teilbereiche von Nachhaltigkeit. Dies sind 

Umweltaspekte wie Maßnahmen gegen den Klima-

wandel („E“), soziale Aspekte wie Menschenrechte 

und Arbeitsstandards („S“) sowie Aspekte guter Un-

ternehmensführung wie die Verwendung von Ethik-

kodizes und der Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(„G“). Der Fondsmanager berücksichtigt diese ESG-

Kriterien bei seinen Investmententscheidungen.  

Weitereführende Informationen zur Nachhaltigkeits-

politik des Fondsmanagers sind unter foldenden Link 

kostenlos abrufbar: 

https://www.bayerninvest.de/fileadmin/sn_con-

fig/mediapool/downloads/Policies/BayernIn-

vest_Leitlinie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_ver-

antwortungsvolles_Investieren_112022.pdf 

Weitere vorvertragliche Informationen über die ökolo-

gischen und/oder sozialen Merkmale sind im nachfol-

genden Anhang „Vorvertragliche Informationen zu den 

in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2020/852 genannten Finanzprodukten“ enthalten. 

Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds investiert 

mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten 

Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emitten-

ten und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wert-

zuwachs. Der Teilfonds beteiligt seine Anleger an den 

Ertragschancen des Covered Bond Marktes. Die Ti-

telauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung quan-

titativer und qualitativer Kriterien. Bei der Portfo-

liostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der 

Anleihen in den spezifischen Länderindizes Rechnung 

getragen werden. Als Anlageinstrumente kommen ne-

ben Einzeltitelinvestitionen auch Wertpapiere zum 

Einsatz deren Performance an die Entwicklung von 

Märkten, Regionen, Ländern, Themen und Branchen 

gekoppelt ist (z.B. Indexzertifikate auf in angemesse-

ner Weise veröffentlichte Indizes, deren Zusammen-

setzung hinreichend diversifiziert ist und die eine adä-

quate Bezugsgrundlage für die Märkte darstellen, auf 

die sie sich beziehen oder Partizipationsscheine). 

Der Teilfonds investiert ausschließlich in Nicht-Finanz-

unternehmen. Dies bedeutet insbesondere, dass der 

Teilfonds zu keiner Zeit in Banken oder Unternehmen 

der Finanzbranche investiert. 

Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds darf 

höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer 

OGAW oder anderer OGA anlegen, soweit diese die 

Voraussetzungen des Artikel 15 der Delegierten Ver-

ordnung (EU) 2015/61 erfüllen. 

Zur Absicherung kann der Teilfonds Derivate sowie 

sonstige Techniken und Instrumente in dem Umfang, 

der zur Minderung des Zins-, Währungs- oder Kredit- 

risikos im Portfolio gemäß Artikel 15 Abs. 1 lit. B der 

Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erforderlich ist, 

verwenden. Das mit Derivaten verbundene Gesamtri-

siko darf den Gesamtnettowert des Teilfonds nicht 

überschreiten. 

Für den Teilfonds dürfen daneben flüssige Mittel ge-

halten werden. Der Anteil solcher zusätzlichen liquiden 

Mittel ist auf 20% des Nettovermögens des Teilfonds 

begrenzt.  

Weitere Informationen zum Einsatz der liquiden Mit-

tel, und insbesondere zu den Fällen, in welchen die 

https://www.bayerninvest.de/fileadmin/sn_config/mediapool/downloads/Policies/BayernInvest_Leitlinie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_verantwortungsvolles_Investieren_112022.pdf
https://www.bayerninvest.de/fileadmin/sn_config/mediapool/downloads/Policies/BayernInvest_Leitlinie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_verantwortungsvolles_Investieren_112022.pdf
https://www.bayerninvest.de/fileadmin/sn_config/mediapool/downloads/Policies/BayernInvest_Leitlinie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_verantwortungsvolles_Investieren_112022.pdf
https://www.bayerninvest.de/fileadmin/sn_config/mediapool/downloads/Policies/BayernInvest_Leitlinie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_verantwortungsvolles_Investieren_112022.pdf
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Grenze von 20% des Nettovermögens des Teilfonds 

überschritten werden darf, können dem Abschnitt 

9.3.3. (Anlageinstrumente im Einzelnen, Flüssige Mit-

tel) des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospektes 

entnommen werden. 

Risikoprofil 

Durch die internationale Streuung der Anleiheinves- 

titionen partizipiert der Investor an der Entwicklung 

der Covered Bond Märkte. Obwohl die Wertentwick- 

lung der Covered Bond Anlage Schwankungen un- 

terworfen ist, bedingt die breite Streuung des Bay-

ernInvest Euro Covered Bond Fonds auf Länder und 

Titel eine weitgehende Unabhängigkeit von der spe-

zifischen Entwicklung der Einzeltitelanlage. 

Risikohinweise  
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Als Nachhaltigkeitsrisiko gilt ein Ereignis oder eine Be-

dingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Un-

ternehmensführung, dessen beziehungsweise deren 

Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche ne-

gative Auswirkungen auf den Wert der Vermögensge-

genstände des Teilfonds haben könnte. Diese Effekte 

wirken sich möglicherweise auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage des Teilfonds sowie auf die Re-

putation der Gesellschaft aus. Nachhaltigkeitsrisiken 

können alle bekannten Risikoarten (Marktrisiko, Li-

quiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationel-

les Risiko) erheblich beeinflussen. Unternehmen, in 

die der Teilfonds investiert, können beispielsweise 

physischen Risiken des Klimawandels, wie Tempera-

turschwankungen, Anstieg des Meeresspiegels, o. ä. 

ausgesetzt sein. Aktuell liegen noch keine wissen-

schaftlich fundierten Erkenntnisse über die zu erwar-

tenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf 

die Rendite der im Teilfonds enthaltenen Vermögens-

werte vor. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass 

sich Nachhaltigkeitsrisiken möglicherweise negativ 

auf die Rendite der Vermögenswerte auswirken. 

Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist 

die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzins-

niveau das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpa-

piers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen 

gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so 

fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpa-

piere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs 

festverzinslicher Wertpapiere. 

Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle 

Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem 

aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kurs- schwan-

kungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinsli-

chen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsli-

che Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben gerin-

gere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit 

längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit 

kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel 

geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere 

mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente mit ei-

ner Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten besitzen 

aufgrund ihrer kurzen Laufzeit tendenziell geringere 

Kursrisiken. 

Risiken im Zusammenhang mit der LCR-Strategie, Mitwir-
kungspflichten des Investors 

Gemäß Artikel 412 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

müssen Institute in einem bestimmten Umfang über li-

quide Aktiva verfügen. Hierzu müssen die Kreditinsti-

tute bestimmte Anforderungen erfüllen. Anlageziel 

des Teilfonds ist es, in liquide Aktiva und Derivate im 

Sinne des Artikel 15 Abs, 1 lit. c der Delegierten Ver-

ordnung (EU) 2015/61 zu investieren. Die einzelnen 

Kriterien sind teilweise auslegungsbedürftig. Es kann 

daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Auf-

sichtsbehörde zu einer vom Fondsmanagement abwei-

chenden Auffassung über die Erfüllung der Vorausset-

zungen der einzelnen Finanzinstrumente als liquide 

Aktiva gelangt und dieses nicht als liquides Aktivum an-

erkennt. 

Darüber hinaus bestehen für die Anerkennung der An-

teile am Teilfonds als liquide Aktiva weitere Anforde-

rungen, deren Einhaltung nur durch den Investor ge-

währleistet werden können (z. B. Einhaltung der 

Euro 500 Mio. Grenze für Anteile an einem OGA). 

Betroffene Investoren sind gehalten, die LCR-Fähigkeit 

ihres gesamten Portfolios selbst zu bewerten und zu 

überwachen. Der Investor muss die von der Verwal-

tungsgesellschaft erhaltenen Daten im Rahmen einer 

Plausibilitätskontrolle auf ihre Richtigkeit überprüfen. 

Investoren sind weiterhin gehalten, die für sie in ihrem 

jeweiligen Sitzland geltenden Liquiditätsanforderun-

gen selbst zu überprüfen und ihre Einhaltung zu über-

wachen; die Anlagestrategie des Teilfonds bezieht sich 

ausschließlich auf die Regelungen der Delegierten Ver-

ordnung (EU) 2015/61. Individuelle Liquiditätsanforde-

rungen von Nicht-EU Mitgliedsstaaten wurden nicht 

berücksichtigt. Diese Anleger sind gehalten, sich selbst 

über die Nicht-EU-, bzw. nationalen Regelungen zu in-

formieren und diese anzuwenden. 
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Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz- 

produkten hängt insbesondere von der Entwicklung 

der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemei-

nen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftli-

chen und politischen Rahmenbedingungen in den je-

weiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 

Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können 

auch irrationale Faktoren wie Stim- mungen, Meinun-

gen und Gerüchte einwirken. 

Erhöhte Volatilität 

Der Teilfonds kann aufgrund der Kreditrisiken, die mit 

dem Erwerb von Unternehmens- und High Yield-An-

leihen verbunden sind, im Vergleich zu Ren- tenfonds 

mit gleicher Laufzeit, die in Staatsanleihen investie-

ren, leicht höhere Wertschwankungen aufweisen.   

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise) 

Risikoqualifikation 

Der Teilfonds wendet die relative Value at Risk-Me-

thode (relative VaR) an, um das globale Risiko seiner 

Anlagen zu bestimmen. Das Risikomass wird den 

zweifachen Wert des Referenzportfolios des Teil-

fonds nicht überschreiten (200%). Als Referenzport-

folio wird der iBoxx € Collateralized Index herangezo-

gen. 

Profil des typischen Anlegers 

Die Anlage in den Teilfonds BayernInvest Euro Co- 

vered Bond Fonds ist für Anleger geeignet, die über 

Erfahrungen mit Finanzmärkten verfügen, bei denen 

das laufende Einkommen im Vordergrund steht und 

die an der Entwicklung der internationalen Kapital- 

märkte partizipieren wollen. Der Anleger muss be-

reit und in der Lage sein, Wertschwankungen der 

Anteile und ggf. einen deutlichen Kapitalverlust hin-

zunehmen. Der Anleger sollte einen mittelfristigen 

Anlagehorizont haben. 
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Eckwerte 

 

Anteilklasse:  AL 

Erstausgabepreis:  EUR 100,00 

Orderannahmeschluss  14.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Bewertungstag für die Abrechnung 
zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des nächsten Bewertungstages 

Valuta:  Bewertungstag plus 2 Bankarbeitstage 

Ausgabeaufschlag:  max. 5% 

Rücknahmeprovision:  Keine 

Verwaltungsgebühr:  2,00% p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch- 

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar- 

werten der Anteilklasse) 

Taxe d’abonnement:  0,05% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden Quar-

tals) 

Wertpapierkennnummer:  A2DQKE 

ISIN  LU1602278936 

Anteilklasse:  InstAL(*) 

(vorbehalten für Institutionelle Investoren) 

Erstausgabepreis:  EUR 100,00 

Mindestanlage:  EUR 500.000,00 

Orderannahmeschluss  14.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Bewertungstag für die Abrechnung 
zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des nächsten Bewertungstages 

Valuta 

 

  Bewertungstag plus 2 Bankarbeitstage 

Ausgabeaufschlag:  nicht vorgesehen 

Rücknahmeprovision:  Keine 

Verwaltungsgebühr:  0,15% p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch- 

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar- 

werten der Anteilklasse) 

Taxe d’abonnement:  0,01% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden Quar-

tals) 

Wertpapierkennnummer:  A2DJJG 

ISIN  LU1532479786 

Alle Anteilklassen: 

Fondsmanager  BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

Karlstraße 35 

D-80333 München 

Fondsmanagerhonorar:  Das Fondsmanagerhonorar wird aus der vereinnahmten Verwaltungs- 

gebühr getragen. 
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Vertriebsfolgevergütung:  Die Vertriebsfolgevergütung wird aus der vereinnahmten Verwal- 

tungsgebühr getragen 

Gesamtrisiko:  Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200% 

des Value at Risk des Referenzportfolios (Relativer VaR). 

Leverage/ Hebel:  Der durchschnittliche Hebel beträgt 0,3 

Der maximale Hebel beträgt 0,6 

Berechnungsmethode:  Ansatz über die Summe der Nennwerte (sum of notionals 

approach) 

Referenzportfolio:  iBoxx € Collateralized Index 

Teilfondswährung:  EURO 

Bewertungstag:  Jeder ganztägige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am 

Main. 

Verbriefung:  durch CFF-Verfahren verbriefte Inhaberanteile 

Verwendung der Erträge:  Ausschüttung 

Laufzeit:  unbegrenzt 

Vertriebsländer:  Luxemburg, Deutschland, Österreich 

 

(*) Institutionelle Endinvestoren sind der Verwaltungsgesellschaft bei Zeichnung offen zu legen. 
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Name des Produkts: BayernInvest Euro Covered Bond Fonds Unternehmenskennung (LEI-Code): 

529900TR0PV54WZ8UR57 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

  ☐ Ja   ☒ Nein 

 

 
 
 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an nachhalti-

gen Investitionen mit einem Umweltziel getä-

tigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch nach-

haltig einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Es wird da-

mit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitio-
nen mit einem sozialen Ziel getätigt:  % 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen ange-
strebt werden, enthält es einen Min-
destanteil von _% an nachhaltigen In-
vestitionen 

☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nach-

haltig einzustufen sind 

☐ mit einem sozialen Ziel 

 

 

 

☒ Es wer-

den damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen Investi-
tionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige In-
vestition ist eine In-
vestition in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels oder so-
zialen Ziels beiträgt, 
vorausge- setzt, dass 
diese In- vestition 
keine Um- weltziele 
oder sozial-en Ziele 
erheblich beeinträch-
tigt und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Ver- fahrenswei-
sen einer guten Unter-
neh- mensführung an-
wen-den. 

 

 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-sys-
tem, das in der Ver-
ordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeich-
nis von ökologisch 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätig-keiten 
enthält. In dieser Ver-
ordnung ist kein Ver-
zeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhal-
tige Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

Anhang «Ökologische und/oder soziale Merkmale» des Teilfonds  
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit die-
sem Finanzprodukt beworben? 
 
Der Teilfonds verfolgt ein individuelles Nachhaltigkeitsprofil und berücksichtigt im Rahmen seiner Anlageziele 
und Strategie-Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung („ESG-Kriterien“). Dabei strebt 
der Teilfonds an, Anreize zu setzen, Umsätze mit aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kontroversen Wirt-
schaftstätigkeiten zu reduzieren sowie das nachhaltige Handeln von Unternehmen zu fördern. Um dieses Profil 
dauerhaft sicherzustellen, werden entsprechende Kriterien, wie nachfolgend dargestellt, im Rahmen der Anla-
geentscheidung berücksichtigt; diese bilden das Profil anhand transparenter, objektiv prüfbarer Kriterien ab.  
 
Dabei kann sich der Fondsmanager bei der Analyse der Nachhaltigkeitskriterien externer Datenanbieter oder 
Research-Dienstleister bedienen. Sowohl in der Analyse von Researchanbietern als auch in der Entscheidung 
des Fondsmanagers können je nach der Branche eines Emittenten und der damit verbundenen Bedeutung der 
drei Teilaspekte von Nachhaltigkeit für jeden Emittenten bzw. für bestimme Branchen spezifische Schwer-
punkte bei der Nachhaltigkeitsanalyse gesetzt werden. Beispielsweise liegt der Schwerpunkt der Nachhaltig-
keitsanalyse bei Energieunternehmen aktuell üblicherweise auf dem Umweltaspekt. Die international gesetz-
ten Ziele zum Umweltschutz (bspw. von der UN-Klimakonferenz in Paris 2015) führen u.a. dazu, dass Reserven 
an fossilen Brennstoffen oder Anlagen zur Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen nicht den Umsatzbei-
trag für Unternehmen generieren, der aus rein technischer Sicht möglich wäre. Bei Handelsunternehmen im 
Nicht-Basiskonsumgüterbereich liegt der Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsanalyse derzeit üblicherweise auf 
sozialen Aspekten. Dazu gehören der Umgang mit den Mitarbeitern im personalintensiven Handelsbereich so-
wie der Umgang mit Datenschutz und Datensicherheit insbesondere in Bezug auf Kundendaten.  
 
Bei besonderen Nachhaltigkeitsrisiken eines bestimmten Unternehmens kann der Fondsmanager von der bran-
chenbasierten Gewichtung der Nachhaltigkeitskriterien abweichen. Davon wird vor allem dann Gebrauch ge-
macht, wenn bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken für ein Unternehmen branchenuntypisch hinzukommen oder 
bestimmte Risiken für das Unternehmen als sehr dominant eingeschätzt werden.  
 
Der Teilfonds investiert daher nicht in Unternehmen, deren wirtschaftlichen Aktivitäten zum jeweiligen Min-
destprozentsatz mindestens einer folgendenen Kategorien zugeordnet werden können: 
 

- Unternehmen, die gegen die 10 Prinzipien der "United Nations Global Compact" verstoßen, 

- Unternehmen, die sehr schwerwiegende kontroverse Geschäftspraktiken oder –felder aufweisen,  
-  Rüstung,  
- Tabak,  
- Kohle,  
- Verstöße gegen Freiheit und Demokratie. 
 
Die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Emittenten erfolgt durch den Fondsmanager unter Heranziehung 
publizierter Informationen der Emittenten. Darüber hinaus können die Verwaltungsgesellschaft und der Fonds-
manager auch auf die Nachhaltigkeitsbewertung externer Anbieter zurückgreifen, um die vorstehenden Krite-
rien zu beurteilen. Externe Datenanbieter sammeln Informationen von Unternehmen bzw. Emittenten zum 
Umgang mit den oben aufgeführten Nachhaltigkeitsthemen, beurteilen diese in der Regel und stellen diese 
dem Markt zur Verfügung. Im Hinblick auf einen Verstoß gegen die zehn Prinzipien der „United Nations Global 
Compact“ beziehen sich die Verwaltungsgesellschaft und der Fondsmanager grundsätzlich auf die Angaben in 
den Nachhaltigkeitsbewertungen externer Datenanbieter. 
 
Es besteht eine gewisse Abhängigkeit von der Datenverfügbarkeit und Datenqualität der Datenlieferanten. Die 
Verwaltungsgesellschaft und der Fondsmanager stellen im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicher, dass nur Daten 
von ausreichender Qualität und Datentiefe eingesetzt werden. Insbesondere bei Zielfondsinvestments ist eine 
Einhaltung der vorgenannten Ausschlusskriterien auf Ebene der Einzeltitel jedoch nicht immer möglich, bspw. 
wenn diese erst mit zeitlichem Verzug offengelegt werden. Zielfonds, die ihrerseits nach Art. 8 oder 9 Offenle-
gungsverordnung klassifiziert wurden, sind grundsätzlich erwerbbar. 
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 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der ein-
zelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

 
Für jede der genannten nachhaltigen Merkmale wird ein Indikator definiert, der die Einhaltung überprüft.  Dieser misst, 
ob die Anforderung eingehalten wurde. Das bedeutet, dass gemessen wird, ob es zu Verstößen gegen die nachfolgend 
genannten Ausschlusskriterien kam. Der Teilfonds investiert nicht in Unternehmen, deren wirtschaftlichen Aktivitäten 
mindestens einer der folgenden Kategorien zugeordnet werden können (sofern keine Mindestumsätze angegeben 
sind, ist schon ein Umsatzanteil von >0% für den Ausschluss ausreichend): 
 
- Unternehmen, die gegen die 10 Prinzipien der "United Nations Global Compact" verstoßen (Nähere Informationen 
zu den Zielen des UN Global Compact sind unter nachstehendem Link kostenlos abrufbar: https://www.unglobalcom-
pact.org/what-is-gc/mission/principles). Als schwere Verstöße sind solche definiert, die von anerkannten Datenprovi-
dern festgestellt und gemeldet werden, 
 
- Unternehmen, die sehr schwerwiegende kontroverse Geschäftspraktiken oder –felder aufweisen (MSCI ESG Contro-
versy Score = 0). Darunter fallen Kontroversen, die ernste oder sehr ernste Folgen nach sich ziehen. So werden bspw. 
schwere Verletzungen durch Produkte oder die Zerstörung natürlicher Lebensräume durch Produktionsstätten, als 
ernste Folgen in Zusammenhang mit schwerwiegenden kontroversen Geschäftspraktiken assoziiert. Kontroversen 
können ebenfalls als sehr schwerwiegend bewertet werden, wenn sie viele Menschen oder ein großes Gebiet betref-
fen, 
 
-  Rüstung: Emittenten, die mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes mit Waffen(-systemen) und/oder mit sonstigen Rüs-
tungsgütern, wie z. B. Radaranlagen erzielen. Ebenfalls ausgeschlossen werden Unternehmen, die geächtete Waffen, 
wie z B. Landminen und ABC-Waffen, produzieren und/oder vertreiben sowie Unternehmen, die zivile Schusswaffen 
(Gewehre, Pistolen, o.ä.) herstellen oder vertreiben.  
 
- Tabak: Als Verstoß gelten Produzenten und Handelsunternehmen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit End-
produkten wie z. B. Zigaretten oder Zigarren erzielen.  
 
- Kohle: Als Verstoß gelten Produzenten und Handelsunternehmen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit der 
Förderung und dem Verkauf thermischer Kohle erzeugen. 
 
- Freiheit und Demokratie: Als Verstoß gelten Schuldverschreibungen öffentlicher Aussteller, die gegen freiheitliche 
und demokratische Grundprinzipien verstoßen und im Rahmen des Freedom House Index als unfrei klassifiziert wer-
den. 
 

Mit Nachhaltig- 
keitsindikatoren 
wird gemessen, in- 
wieweit die mit 
dem  Finanzprodukt 
beworbenen ökolo-
gischen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht werden. 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teil-
weise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition ZU diesen Zielen 
bei?  

Der Teilfonds tätigt keine nachhaltigen Investments. 

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlage-
ziele erheblich schaden? 

 
Der Teilfonds tätigt keine nachhaltigen Investments. 

 

 Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt? 

 
Nicht anwendbar. 
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 Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinati-
onale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft 
und Menschenrechte in Einklang?  
Nähere Angaben: 

Es erfolgt keine Investition in Unternehmen, bei denen Verstöße gegen die United Nations Global Compact 
Prinzipien vorliegen. Somit wird ein vergleichbarer Standard sichergestellt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswir-
kungen handelt es 
sich um die bedeu-
tendsten nachteiligen 
Auswirkungen von In-
vestitionsent-schei-
dungen auf Nachhal-
tigkeitsfak- toren in 
den Berei- chen Um-
welt, Sozi- ales und 
Beschäftigung, Ach -
tung der Menschen-
rechte und Bekämp- 
fung von Korruption 
und Bestechung. 

 
In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festge-

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich be-

einträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Fi-

nanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzpro-

dukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen. 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Aus-
wirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 
☐ Ja 

☒ Nein 
 
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact „PAI“) wer-
den im Investitionsprozess auf Ebene der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der 
PAI auf Ebene des Teilfonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht. Informationen über die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im Rahmen des Jahresberichts des Fonds für den 
Teilfonds verfügbar (Jahresberichte, die ab dem 01.01.2023 zu veröffentlichen sind). 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 
Die Anlagestrategie des Teilfonds ist es, ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Fi-
nanzmarktinstrumente und Vermögenswerte zu investieren, die als liquide Aktiva im Sinne des Teils 6 „Liqui-
dität“ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 («Liquidity 
Coverage Requirement, LCR») gelten. Der Teilfonds wird maßgeblich in Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente investieren, die als Aktiva der Stufe 1 oder Stufe 2A der Verordnungen gelten. Der Teilfonds investiert 
in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten, die keine Finanzunterneh-
men sind. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Kriterien. Im 
Übrigen kann der Teilfonds in alle gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements zulässigen Vermögenswerte 
investiert werden. 
Der Teilfonds verfolgt zudem ein individuelles Nachhaltigkeitsprofil und berücksichtigt im Rahmen seiner An-
lageziele und Strategie ESG-Kriterien. Dabei strebt der Teilfonds an, Anreize zu setzen, Umsätze mit aus Nach-
haltigkeitsgesichtspunkten kontroversen Wirtschaftstätigkeiten zu reduzieren sowie das nachhaltige Handeln 
von Unternehmen zu fördern. Um dieses Profil dauerhaft sicherzustellen, werden entsprechende Kriterien im 
Rahmen der Anlageentscheidung berücksichtigt; diese bilden das Profil anhand transparenter, objektiv prüf-
barer Kriterien ab. 
Dabei kann sich der Fondsmanager bei der Analyse der Nachhaltigkeitskriterien externer Datenanbieter oder 
Research-Dienstleister bedienen. Sowohl in der Analyse von Researchanbietern als auch in der Entscheidung 
des Fondsmanagers können je nach der Branche eines Emittenten und der damit verbundenen Bedeutung 
der drei Teilaspekte von Nachhaltigkeit für jeden Emittenten bzw. für bestimme Branchen spezifische Schwer-
punkte bei der Nachhaltigkeitsanalyse gesetzt werden.  
Beispielsweise liegt der Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsanalyse bei Energieunternehmen aktuell üblicher-
weise auf dem Umweltaspekt. Die international gesetzten Ziele zum Umweltschutz (bspw. von der UN-Klima-
konferenz in Paris 2015) führen u.a. dazu, dass Reserven an fossilen Brennstoffen oder Anlagen zur Energie-
gewinnung aus fossilen Brennstoffen nicht den Umsatzbeitrag für Unternehmen generieren, der aus rein tech-
nischer Sicht möglich wäre. Bei Handelsunternehmen im Nicht-Basiskonsumgüterbereich liegt der Schwer-
punkt der Nachhaltigkeitsanalyse derzeit üblicherweise auf sozialen Aspekten. Dazu gehören der Umgang mit 
den Mitarbeitern im personalintensiven Handelsbereich sowie der Umgang mit Datenschutz und Datensicher-
heit insbesondere in Bezug auf Kundendaten.   
 
Der Teilfonds investiert daher nicht in Unternehmen, deren wirtschaftlichen Aktivitäten mindestens einer der 
Auscchlusskategorien zugeordnet werden können. 
 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder so-
zialen Ziele verwendet werden? 

 

Die nachfolgend dargelegten Prozesse zur Auswahl und Überwachung von Vermögenswerten sind Teil der 
ESG- und Anlagepolitik und ein verbindlicher Bestandteil der Anlagestrategie des Teilfonds. 
 
Der Teilfonds strebt an, Anreize zu setzen, Umsätze mit aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kontroversen 
Wirtschaftstätigkeiten zu reduzieren sowie das nachhaltige Handeln von Unternehmen zu fördern. Um dieses 
Profil dauerhaft sicherzustellen, werden entsprechende Kriterien, wie nachfolgend dargestellt, im Rahmen 
der Anlageentscheidung berücksichtigt; diese bilden das Profil anhand transparenter, objektiv prüfbarer Kri-
terien ab.  
Der Teilfonds investiert nicht in Unternehmen, deren wirtschaftlichen Aktivitäten mindestens einer folgende-
nen Kategorien zugeordnet werden können (sofern keine Mindestumsätze angegeben sind, ist schon ein Um-
satzanteil von >0% für den Ausschluss ausreichend):  
- Kohle: Als Verstoß gelten Produzenten und Handelsunternehmen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes 
mit der Förderung und dem Verkauf thermischer Kohle erzeugen. 
- Freiheit und Demokratie: Als Verstoß gelten Schuldverschreibungen öffentlicher Aussteller, die gegen frei-
heitliche und demokratische Grundprinzipien verstoßen und im Rahmen des Freedom House Index als unfrei 
klassifiziert werden. 
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- Unternehmen, die sehr schwerwiegende kontroverse Geschäftspraktiken oder –felder aufweisen (MSCI 
ESG Controversy Score = 0). Darunter fallen Kontroversen, die ernste oder sehr ernste Folgen nach sich zie-
hen. So werden bspw. schwere Verletzungen durch Produkte oder die Zerstörung natürlicher Lebensräume 
durch Produktionsstätten, als ernste Folgen in Zusammenhang mit schwerwiegenden kontroversen Ge-
schäftspraktiken assoziiert. Kontroversen können ebenfalls als sehr schwerwiegend bewertet werden, wenn 
sie viele Menschen oder ein großes Gebiet betreffen, 
-  Rüstung: Emittenten, die mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes mit Waffen(-systemen) und/oder mit sons-
tigen Rüstungsgütern, wie z. B. Radaranlagen erzielen. Ebenfalls ausgeschlossen werden Unternehmen, die 
geächtete Waffen, wie z B. Landminen und ABC-Waffen, produzieren und/oder vertreiben sowie Unterneh-
men, die zivile Schusswaffen (Gewehre, Pistolen, o.ä.) herstellen oder vertreiben.  
- Tabak: Als Verstoß gelten Produzenten und Handelsunternehmen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes 
mit Endprodukten wie z. B. Zigaretten oder Zigarren erzielen.  
- Kohle: Als Verstoß gelten Produzenten und Handelsunternehmen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes 
mit der Förderung und dem Verkauf thermischer Kohle erzeugen. 
- Freiheit und Demokratie: Als Verstoß gelten Schuldverschreibungen öffentlicher Aussteller, die gegen frei-
heitliche und demokratische Grundprinzipien verstoßen und im Rahmen des Freedom House Index als unfrei 
klassifiziert werden. 
 
 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang, der vor der Anwendung dieser An-
lagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 
Es gibt keinen verbindlichen Mindestsatz, der den Umfang, der vor der Anwendung der Anlagestrategie in 
Betracht gezogenen Investitionen einschränkt. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Un-
ternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Gute Unternehmensführung ist ein wesentlicher Faktor in der Beurteilung der Qualität und insbesondere im 
Risikogehalt eines Investments und wird daher im Rahmen des BayernInvest Investmentansatzes sorgfältig 
und ganzheitlich auf Basis aller verfügbaren Informationen berücksichtigt. Hierzu zählen neben öffentlich 
zugänglichen Informationen zur Corporate Governance des Emittenten auch deren Einschätzung durch ent-
sprechende Dienstleister (z.B. Rating Agenturen). Die Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unter-
nehmensführung bezogen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden im Rahmen der Anlagepolitik speziell unter 
Verwendung bzw. Berücksichtigung der MSCI ESG Daten bewertet. Zu nennen sind bspw. die Beurteilung, 
ob dem Emittenten Verstöße gegen die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact attestiert wer-
den oder auf Basis des MSCI ESG Controversy Scores Anhaltspunkte für schwerwiegende Verstöße existie-
ren. 

 

Die Verfahrens-
wei- sen einer gu-
ten Unterneh-
mens-führung 
umfassen solide 
Management- 
strukturen, die Be-
ziehungen zu den 
Arbeit-nehmern, 
die Vergütung von 
Mitarbeitern so-
wie die Ein-hal-
tung der Steuer-
vorschrift-en. 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur für 
Investitionsent-schei-
dungen, wobei be-
stimmte Kriterien wie 
beispielsweise Investiti-
onsziele oder Risikoto-
leranz berücksichtigt 
werden. 
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 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt ge-
plant? 

 
Die Mehrheit der Investitionen des Teilfonds erfolgen unter der Berücksichtigung nachhaltiger Merkmale 
(Kategorie #1B). Der Einsatz der restlichen Vermögensallokationen wird unter dem Punkt „#2 andere Inves-
titionen“ erläutert.  

 

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in be-
stimmte Vermögenswerte 
an. 

Taxonomie-konforme Tätig-
keiten, ausgedrückt durch 
den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den An-
teil der Einnahmen aus um-
weltfreundlichen Aktivitä-
ten der Unternehmen, in 
die investiert wird, wider-
spiegeln. 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um- welt-
freundlichen In- vestitio-
nen der Unter- nehmen, in 
die investiert wird, aufzei-
gen, 
z. B. für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die inves-
tiert wird, widerspiegeln. 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten, die mit dem Finanz-
produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

Der Teilfonds darf Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Somit dienen diese nicht der 

Förderung ökologischer oder sozialer Charakterisika.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-
dukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen einge-
stuft werden. 
 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale, 80% 

des NIW des Teil-
fonds 

 

#1B Andere öko-
logische oder sozi-
ale Merkmale, 80% 
des NIW des Teil-
fonds  

Investitionen 

#2 Andere Inves-
titionen 
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In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu 

sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 

Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität 

in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die 

zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, 

die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*  Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen        

gegenüber Staaten. 

** Eine genaue Angabe des Prozentsatzes ist momentan nicht möglich, da die tatsächliche Quote 

im Fonds schwankt. Der genaue Prozentsatz an Staatsanleihen wird aus dem Jahresbericht 

ersichtlich sein. 

0%
0%

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

Nicht
taxonomiekonform

0%
0%

0%

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

0%

● In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU- Taxonomie konform?  

 
Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten 
Umweltziel zu tätigen. Der Mindestanteil des Teilfonds an nachhaltigen Investitionen mit einem an der EU-
Taxonomie ausgerichteten Umweltziel ist daher gleich Null.  

 

Mit Blick auf die EU-Taxo-
nomiekonformität umfas-
sen die Kriterien für fossi-
les Gas die Begrenzung 
der Emissionen und die 
Umstellung auf erneuer-
bare Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe bis Ende 
2035. Die Kriterien für 
Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits- 
und Abfallentsorgungs-
vorschriften.  

Ermöglichende Tätigkei-
ten wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen Bei-
trag zu den Umweltzielen 
leisten.  

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die es 
noch keine CO2-armen Al-
ternativen gibt und die 
unter anderem Treibhaus-
gasemissionswerte auf-
weisen, die den besten 
Leistungen entsprechen. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Be-
reich fossiles Gas und/oder Kernenergie3 investiert? 

 

 

☐ Ja: 

☐  In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 

 

☒ Nein 

 

3 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn 

sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie er-
heblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxono-
miekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

Diese Grafik gibt X% der Gesamtinvestitionen wieder.** 
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sind nachhaltige In-
vestitionen mit ei-
nem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch nach-
haltige Wirtschaft-
stätigkeiten gemäß 
der EU-Taxonomie 
nicht berück-sichti-
gen. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und er-
möglichende Tätigkeiten? 

Der Teilfonds beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Um-
weltziel zu tätigen. Daher beabsichtigt der Teilfonds auch nicht, in Übergangs- und Fördermaßnahmen zu investie-
ren. 

 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die 
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Teilfonds beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der SFDR zu tätigen. 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Teilfonds beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der SFDR zu tätigen. 
 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher Anlagezweck 
wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Der Teilfonds setzt im Rahmen von „#2 Andere Investitionen" hauptsächlich Zielfonds ein, um das Anlageziel des 

Teilfonds zu erreichen. Für diese Anlagen gibt es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Zudem darf 

der Teilfonds Derivate und andere Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken einsetzen, die auch keinen 

ökologischen oder sozialen Mindestschutz beinhalten. 

 

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Fi-
nanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist? 

 
Es ist kein Index zu diesem Zweck bestimmt. 

 
 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden? 

 
 Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://www.bayerninvest.lu/services-
fonds/fondsdaten/bayerninvest-euro/index.html 

Bei den Referenz- 
werten handelt es 
sich um Indizes, 
mit denen gemes-
sen wird, ob das 
Finanz- produkt 
die beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merk- 
male erreicht. 
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2.  BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds 
 
Währung: EUR 
 
Anlageziel 
 

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer 

attraktiven Rendite mit Blick auf einen 5-Jahres Ho-

rizont auf Basis des bei Auflage aktuellen Zinsni-

veaus. Die Laufzeit des Fonds endet zum 

14.12.2029. Hierbei kommt der sogenannte  

„Buy & Hold- Ansatz“ zur Anwendung, d.h., die aus-

gewählten Anleihen, die eine Restlaufzeit haben, 

die der Laufzeit des Teilfonds nahekommt, werden, 

soweit sich deren Kreditprofil während der Laufzeit 

des Fonds nicht deutlich verschlechtert, grundsätz-

lich bis zu ihrem Laufzeitende im Fonds gehalten. 

Das Anlageuniversum besteht überwiegend aus in 

Euro denominierten Unternehmensanleihen von 

Nicht-Finanzunternehmen, die bei Erwerb der An-

leihe über ein Rating im Bereich Investmentgrade 

verfügen. Dabei wird auch in Green-, Social-, Sus-

tainable und Sustainability-Linked Bonds investiert. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Titelselek-

tion Ausschlusskriterien für ein nachhaltiges Wirt-

schaften definiert und angewendet.  

Des Weiteren wird der Teilfonds in Staatsanleihen 

mit Investmentgrade Rating, Commercial Papers 

und Geldmarktfonds investieren sowie Sichteinla-

gen und Termingelder halten. 

Durch ein aktives Credit-Monitoring sollen Ausfälle 

vermieden werden.  

Anlagestrategie 

Der Teilfonds BayernInvest Euro Corporates Non-

Fin 2029 Fonds bewirbt ökologische und soziale 

Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen des Ar-

tikels 8 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EU-

ROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über 

nachhaltige Offenlegungspflichten im Finanzdienst-

leistungssektor.  

Der Teilfonds beteiligt seine Anleger an den Ertrag-

schancen des aktuellen Zinsumfelds des Unterneh-

mensanleihen Marktes mit Blick auf die 5-jährige 

Laufzeit des Teilfonds. Die Titelauswahl erfolgt da-

bei unter Berücksichtigung quantitativer und quali-

tativer Kriterien und unter Anwendung eines „Buy 

& Hold-Ansatzes“. 

 

Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände wer-

den, wie oben beschrieben, Nachhaltigkeits- bzw. 

ESG-Kriterien berücksichtigt. Hinter dem Kürzel 

„ESG“ stehen drei Teilbereiche von Nachhaltigkeit. 

Dies sind Umweltaspekte wie Maßnahmen gegen 

den Klimawandel („E“), soziale Aspekte wie Men-

schenrechte und Arbeitsstandards („S“) sowie As-

pekte guter Unternehmensführung wie die Ver-

wendung von Ethikkodizes und der Zusammenset-

zung des Aufsichtsrats („G“). Der Fondsmanager be-

rücksichtigt diese ESG-Kriterien bei seinen Invest-

mententscheidungen.  

Weiterführende Informationen zur Nachhaltigkeits-

politik des Fondsmanagers sind unter folgendem 

Link kostenlos abrufbar (https://www.bayernin-

vest.de/fileadmin/sn_config/mediapool/down-

loads/Policies/BayernInvest_Leitli-

nie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_verantwor-

tungsvolles_Investieren_112022.pdf). Weitere vor-

vertragliche Informationen über die ökologischen 

und/oder sozialen Merkmale sind im nachfolgen-

den Anhang „Vorvertragliche Informationen zu den 

in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ ent-

halten. 

Der BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 

Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in 

Euro denominierte Unternehmensanleihen aus-

schließlich von Nicht-Finanzunternehmen, die bei 

Erwerb der Anleihe über ein Rating im Bereich In-

vestmentgrade verfügen. Dies bedeutet, dass der 

Teilfonds zu keiner Zeit in Banken oder Unterneh-

men der Finanzbranche investiert. 

Im Fall des Downgrade (Herabstufung) oder der sich 

abzeichnenden Herabstufung einer Anleihe, das zu 

einem Non-Investmentgrade Rating führt, kann das 

Papier bis zum Ende der Laufzeit im Portfolio gehal-

ten oder veräußert und der Erlös in eine Anleihe re-

investiert werden, die hinsichtlich der Ratinganfor-

derungen und der noch verbleibenden Laufzeit des 

Teilfonds ins Portfolio passt. Insgesamt können bei 

Herabstufungen bis zu maximal 15% im Bereich BB- 

sowie maximal 5% im Bereich B- gehalten werden.  

In Fällen eines möglichen Credit-Events (z.B. Ver-

kauf wegen des drohenden Ausfalls der Anleihe) 

oder Capital-Events (z.B. Kündigung durch den 

Emittenten oder bei Rückkauf-Tendern) erfolgt 

https://www.bayerninvest.de/fileadmin/sn_config/mediapool/downloads/Policies/BayernInvest_Leitlinie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_verantwortungsvolles_Investieren_112022.pdf
https://www.bayerninvest.de/fileadmin/sn_config/mediapool/downloads/Policies/BayernInvest_Leitlinie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_verantwortungsvolles_Investieren_112022.pdf
https://www.bayerninvest.de/fileadmin/sn_config/mediapool/downloads/Policies/BayernInvest_Leitlinie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_verantwortungsvolles_Investieren_112022.pdf
https://www.bayerninvest.de/fileadmin/sn_config/mediapool/downloads/Policies/BayernInvest_Leitlinie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_verantwortungsvolles_Investieren_112022.pdf
https://www.bayerninvest.de/fileadmin/sn_config/mediapool/downloads/Policies/BayernInvest_Leitlinie_f%C3%BCr_nachhaltiges_und_verantwortungsvolles_Investieren_112022.pdf


 
Verkaufsprospekt BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds         57  

 
 

 

ebenfalls die Re-Investition wie vorstehend be-

schrieben. 

Unabhängig von einem tatsächlichen oder drohen-

den Downgrade einer Anleihe, ist der Verkauf von 

Anleihen jederzeit möglich. 

Im Übrigen kann bis zu 30% des Nettofondsvermö-

gens in Staatsanleihen, Commercial Papers und 

Geldmarktfonds investiert werden. 

Der Teilfonds darf bis zu 30% seines Wertes in Sicht-

einlagen und Termingelder investieren. 

Für den Teilfonds dürfen bis zu 20% flüssige Mittel 

gemäß Ziffer 4.1 Absatz 3 des Verwaltungsregle-

ments gehalten werden. Weitere Informationen 

zum Einsatz der liquiden Mittel, und insbesondere 

zu den Fällen, in welchen die Grenze von 20% des 

Nettovermögens des Teilfonds überschritten wer-

den darf, können dem Abschnitt 9.3.3. (Anlagein-

strumente im Einzelnen, Flüssige Mittel) des Allge-

meinen Teils des Verkaufsprospektes entnommen 

werden. 

Ab 6 Monate vor Ende der Laufzeit des Fonds, darf 

die Mindestquote für in Euro denominierte Unter-

nehmensanleihen ausschließlich von Nicht-Finanz-

unternehmen unterschritten werden. Die Maximal-

quote für die sonstigen für diesen Teilfonds zulässi-

gen Vermögensgegenstände darf zum Ende der 

Laufzeit des Teilfonds entsprechend überschritten 

und bis zu 100% betragen. Die Erhöhung der Quote 

für die sonstigen für diesen Teilfonds zulässigen 

Vermögensgegenstände dient ausschließlich der 

Vorbereitung der Auszahlung des Teilfondsvermö-

gens bei Erreichen des Laufzeitendes; dabei wird 

der Fonds nicht in einen Geldmarktfonds im Sinne 

der VERORDNUNG (EU) 2017/1131 DES EUROPÄI-

SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Juni 

2017 über Geldmarktfonds transferriert.  

Die Ausgabe von Anteilscheinen wird mit Erreichen 

des 6-Monatszeitraums seitens der Verwaltungsge-

sellschaft eingestellt. Zum Ende der Laufzeit des 

Teilfonds und damit zum 14.12.2029, wird dieser 

geschlossen. 

Dies vorstehend genannte Frist von 6 Monaten gilt 

nicht, sollte der Verwaltungsrat der Verwaltungsge-

sellschaft die Auflösung des Teilfonds oder dessen 

Verschmelzung mit einem andern (Tiel-)Fonds be-

schließen. 

 

Risikoprofil 

Durch die Streuung der Anleiheinvestitionen und 

der Anwendung des „Buy & Hold-Prinzips“ partizi-

piert der Investor am aktuellen Zinsniveau der eu-

ropäischen Unternehmensanleihemärkte.  

Obwohl die Wertentwicklung der Unternehmens-

anleihen Schwankungen unterworfen ist, bedingt 

die breite Streuung des BayernInvest Euro Corpora-

tes Non-Fin 2029 Fonds und der Einsatz des „Buy & 

Hold-Prinzips“ eine weitgehende Unabhängigkeit 

von der spezifischen Entwicklung der Einzeltitelan-

lage. 

Der Teilfonds ist darauf ausgelegt, dass die Anleger 

den Teilfonds bis zum Ende der Laufzeit halten. 

 
Teilfondsspezifische Risikohinweise  

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Als Nachhaltigkeitsrisiko gilt ein Ereignis oder eine 

Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder 

Unternehmensführung, dessen beziehungsweise 

deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesent-

liche negative Auswirkungen auf den Wert der Ver-

mögensgegenstände des Teilfonds haben könnte. 

Diese Effekte wirken sich möglicherweise auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Teilfonds 

sowie auf die Reputation der Gesellschaft aus. 

Nachhaltigkeitsrisiken können alle bekannten Risi-

koarten (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahen-

tenrisiko und operationelles Risiko) erheblich be-

einflussen. Unternehmen, in die der Teilfonds in-

vestiert, können beispielsweise physischen Risiken 

des Klimawandels, wie Temperaturschwankungen, 

Anstieg des Meeresspiegels, o. ä. ausgesetzt sein. 

Aktuell liegen noch keine wissenschaftlich fundier-

ten Erkenntnisse über die zu erwartenden Auswir-

kungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite 

der im Teilfonds enthaltenen Vermögenswerte vor. 

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich Nach-

haltigkeitsrisiken möglicherweise negativ auf die 

Rendite der Vermögenswerte auswirken. 

Spezifische Risiken für Fonds mit festgelegter Laufzeit 

Der Teilfonds hat eine festgelegte Laufzeit und in-

vestiert in Anleihen mit einer Restlaufzeit, die dem 

Ende der Laufzeit des Teilfonds nahekommt. Die 

Anteile werden am Fälligkeitstermin automatisch 

und ohne weitere Mitteilung oder Zustimmung der 

Anleger zurückgenommen und der Erlös mit einer 

2-tägigen Valuta ausbezahlt.  
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DIE RÜCKGABE DER ANTEILE IST 6 WOCHEN VOR 

ENDE DER LAUFZEIT (SOMIT AB DEM 01.11.2029) 

AUSGESCHLOSSEN; EINER SEPARATEN ANKÜNDI-

GUNG BEDARF ES NICHT.  

DER FONDS BEABSICHTIGT NICHT DIE RÜCKZAH-

LUNG EINES FESTGELEGTEN BETRAGES BEI FÄLLIG-

KEIT 

Während der Laufzeit des Teilfonds investiert die-

ser insbesondere in Fällen der Re-Investition, eines 

Credit-Events oder der Ausgabe weiterer Anteil-

scheine in Unternehmensanleihen von Nicht-Fi-

nanzunternehmen mit einer entsprechend kürze-

ren Laufzeit. Wenn sich die Anleihen der Fälligkeit 

nähern, gleicht sich ihr Kurs üblicherweise stärker 

ihrem Nennwert an, was sich auf den Nettoinven-

tarwert des Fonds auswirkt. Falls eine Anleihe über 

dem Nennwert gehandelt wird, dürfte ihr Kurs sin-

ken, wenn sie sich der Fälligkeit nähert, und umge-

kehrt.  

Entscheidet sich der Anleger vor dem Laufzeitende 

des Teilfonds, seine Anteile zurückzugeben, erfolgt 

dies auf Basis des dann gültigen Nettoinventarwerts 

und dem daraus ermittelten Anteilpreis. Dieser 

kann auf Grund der Kursschwankungen der sich im 

Portfolio befindlichen Unternehmensanleihen 

deutlich niedriger sein als der Anteilpreis, zudem 

der Anleger die Anteile erworben hat.  

In den letzten neun Monaten vor dem Ende der 

Laufzeit des Teilfonds wird der Anteil der Unterneh-

mensanleihen im Portfolio immer kleiner werden, 

wenn die Unternehmensanleihen, in die der Teil-

fonds investiert, nach und nach fällig werden. Der 

Teilfonds wird in der Folge aus den fällig geworde-

nen Anleihen zunehmend liquide Mittel erhalten 

(vorbehaltlich eines Ausfalls von Emittenten). Zum 

Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements 

werden diese, nach Abhängigkeit des Marktumfel-

des, insbesondere in kurzlaufende Termingelder, 

Geldmarkttitel, Staatsanleihen oder Geldmarkt-

fonds investiert oder als Barmittel gehalten wer-

den. Dies bedeutet, dass innerhalb der neun Mo-

nate bis zum Fälligkeitstermin das Portfolio nach 

und nach immer weniger Unternehmensanleihen 

und immer mehr kurzlaufende Termingelder, Geld-

markttitel oder Geldmarktfonds sowie Barmittel 

enthalten wird. Zum Fälligkeitstermin wird das 

Portfolio voraussichtlich ausschließlich aus Sicht-

einlagen bestehen. 

Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere 

ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das 

Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung ei-

nes Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die 

Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt 

der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festver-

zinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Markt-

zins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpa-

piere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die 

aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers 

in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese 

Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit 

der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich 

aus. 

Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzei-

ten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche 

Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsli-

che Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben 

demgegenüber in der Regel geringere Renditen als 

festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzei-

ten. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit 

von weniger als 12 Monaten besitzen aufgrund ih-

rer kurzen Laufzeit tendenziell geringere Kursrisi-

ken. 

Insbesondere im Fall einer Rückgabe der Anteile vor 

dem Ende der Laufzeit des Teilfonds im Jahr 2029 

oder im Falle des Erwerbs von festverzinslichen 

Wertpapieren während der Laufzeit des Teilfonds, 

kann sich das Zinsänderungsrisiko realisieren. 

Adressenausfallrisiko 

Durch den Ausfall eines Ausstellers können Verluste 

für den Teilfonds entstehen. 

Das Adressenausfallrisiko beinhaltet allgemein das 

Risiko des Teilfonds, mit einer eigenen Forderung 

teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt ins-

besondere für alle Anleihen, die für Rechnung des 

Teilfonds erworben werden. 

Das Adressenausfallrisiko ist bei Unternehmensan-

leihen deutlich höher als bei Staatsanleihen oder 

Pfandbriefen. 

DER ANLEGER MUSS SICH BEWUSST SEIN, DASS 

IHM KEINE ZUSICHERUNGEN HINSICHTLICH DER 

ERREICHUNG DER ANLAGEZIELE GEMACHT WER-

DEN KÖNNEN UND ER GEGEBENENFALLS GEFAHR 

LÄUFT, EINEN NIEDRIGEREN BETRAG ZURÜCKZU-

ERHALTEN ALS DENJENIGEN, DEN ER INVESTIERT 
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HAT ODER AUCH DER TOTALVERLUSTS SEINER AN-

LAGE MÖGLICH IST. 

DIE ANLAGE IN DEN FONDS IST WEDER VON DER 

GESELLSCHAFT NOCH DEM FONDSMANAGER 

ODER EINEM VERBUNDENEN UNTERNEHMEN GA-

RANTIERT. 

Erhöhte Volatilität 

Der Teilfonds kann aufgrund der Kreditrisiken, die 

mit den Unternehmensanleihen verbunden sind, im 

Vergleich zu Rentenfonds mit gleicher Laufzeit, die 

in Staatsanleihen investieren, leicht höhere Wert-

schwankungen aufweisen. 

Profil des typischen Anlegers 

Die Anlage in den BayernInvest Euro Corporates 

Non-Fin 2029 Fonds ist für Anleger geeignet, die 

über Erfahrungen mit Finanzmärkten verfügen, bei 

denen Kapitalerhaltung und laufendes Einkommen 

im Vordergrund stehen und die beabsichtigen, den 

Teilfonds bis zum Ende der Laufzeit zu halten und 

eine höherverzinsliche Kapitalmarktanlage mit 

überschaubarem Risikoprofil anstreben. 

Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wert-

schwankungen der Anteile und ggf. einen deutli-

chen Kapitalverlust hinzunehmen. 

Der Anleger sollte einen auf die Laufzeit des Fonds 

von 5 Jahren und damit mittel- bis langfristigen An-

lagehorizont haben. 
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Eckwerte  

 

Anteilklasse:  InstAL (vorbehalten für Insitutionelle Anleger) 

Zeichnungsperiode:  15.01.2025 – 03.04.2025 

Erstausgabedatum  04.04.2025 

Fondswährung  EURO 

Erstausgabepreis:  EUR 100,00 

Mindestanlage  EUR 500.000,00 

Orderannahmeschluss:  14:00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Bewertungstag für die Abrech-
nung zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des nächsten Bewertungs-
tages  

Valuta:  Bewertungstag plus 2 Bankarbeitstage 

Ausgabeaufschlag:  ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben 

Rücknahmeabschlag:  ein Rückgabeabschlag wird nicht erhoben 

Swing Pricing  vollständiges Swing Pricing 

Verwaltungsgebühr:  0,25 % p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswerts aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse) 

Kosten der Verwahrstelle  0,04%  

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-
schnittswerts aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-
werten) min. 10.000 EUR p. a. 

Setup Fee einmalig pro Teilfonds 2.500 EUR 

Taxe d’abonnement:  0,01% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden Quar-

tals) 

Wertpapierkennnummer:  A40UXT 

ISIN  LU2925044971 

Verwendung der Erträge  ausschüttend 

 

 

Anteilklasse:  AL  

Zeichnungsperiode:  20.03.2025 – 03.04.2025 

Erstausgabedatum  04.04.2025 

Fondswährung  EURO 

Erstausgabepreis:  EUR 100,00 
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Mindestanlage  EUR 10.000,00 

Orderannahmeschluss:  14:00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Bewertungstag für die Abrech-
nung zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des nächsten Bewertungs-
tages  

Valuta:  Bewertungstag plus 2 Bankarbeitstage 

Ausgabeaufschlag:  Bis zu 3,0% 

Rücknahmeabschlag:  ein Rückgabeabschlag wird nicht erhoben 

Swing Pricing  vollständiges Swing Pricing 

Verwaltungsgebühr:  0,25 % p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswerts aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse) 

Kosten der Verwahrstelle  0,04%  

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-
schnittswerts aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-
werten) min. 10.000 EUR p. a. 

Setup Fee einmalig pro Teilfonds 2.500 EUR 

Taxe d’abonnement:  0,05% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden Quar-

tals) 

Wertpapierkennnummer:  A414N0 

ISIN  LU3030263803 

Verwendung der Erträge  ausschüttend 

 

Alle Anteilklassen: 

Fondsmanager  BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

Karlstraße 35 

D-80333 München 

Fondsmanagerhonorar:  Das Fondsmanagerhonorar wird aus der vereinnahmten Verwaltungs-
vergütung getragen. 

Vertriebsfolgevergütung:  Die Vertriebsfolgevergütung wird aus der vereinnahmten Verwaltungs-
vergütung getragen 

Gesamtrisiko:  Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 20% 

(Absoluter VaR). 

Leverage/ Hebel:  Der durchschnittliche Hebel beträgt 0,25 

Der maximale Hebel beträgt 0,5 

Berechnungsmethode:  Ansatz über die Summe der Nennwerte (sum of the notionals 

approach) 
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Bewertungstag:  Jeder ganztägige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am 

Main 

Verbriefung:  durch CFF-Verfahren verbriefte Inhaberanteile 

Laufzeit:  5-Jahre / bis zum 14.12.2029 

Anteilscheinausgabe   Ab dem 15.06.2029 werden keine Anteilscheine mehr ausgegeben. 

Anteilschrücknahme  Die Rückgabe von Anteilscheinen ist ab dem 01.11.2029  
ausgeschlossen 

Vertriebsländer:  Luxemburg, Deutschland, Österreich 

   

 
(*) Institutionelle Endinvestoren sind der Verwaltungsgesellschaft bei Zeichnung offen zu legen. 
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Name des Produkts:  
BayernInvest Euro Corporate Non-Fin 2029 Fonds 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
5299008MNK6MJY2Y4F91 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 
 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

  ☐

 
aJA 

  ☒

 
Nein 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an nach-

haltigen Investitionen mit einem Umwelt-

ziel getätigt: 

 

% 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxo-

nomie als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxo-

nomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustu-

fen sind 

 

 

 

 

 

 

☐  Es wird damit ein Mindestanteil an nach-
haltigen Investitionen mit einem sozialen 
Ziel getätigt: 
 
% 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen ange-
strebt werden, enthält es einen Min-
destanteil von_% an nachhaltigen In-
vestitionen 

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU- Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU- Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen sind 

☐ mit einem sozialen Ziel 

 

 

 

☒ Es werden damit ökologische/soziale Merk-
male beworben, aber keine nachhaltigen 
Investitionen getätigt. 

 

  

 Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 
Der Teilfonds verfolgt ein individuelles Nachhaltigkeitsprofil und berücksichtigt im Rah-
men seiner Anlageziele und Strategie Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unter-
nehmensführung („ESG-Kriterien“). Dabei strebt der Teilfonds an, Anreize zu setzen, 
Umsätze mit aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kontroversen Wirtschaftstätigkeiten 
zu reduzieren sowie das nachhaltige Handeln von Unternehmen zu fördern. Um dieses 
Profil dauerhaft sicherzustellen, werden entsprechende Kriterien, wie nachfolgend dar-
gestellt, im Rahmen der Anlageentscheidung berücksichtigt; diese bilden das Profil an-
hand transparenter, objektiv prüfbarer Kriterien ab. 
 
Dabei kann sich der Fondsmanager bei der Analyse der Nachhaltigkeitskriterien exter-
ner Datenanbieter oder Research-Dienstleister bedienen. Sowohl in der Analyse von Re-
searchanbietern als auch in der Entscheidung des Fondsmanagers können je nach der 
Branche eines Emittenten und der damit verbundenen Bedeutung der drei Teilaspekte 
von Nachhaltigkeit für jeden Emittenten bzw. für bestimme Branchen spezifische 
Schwerpunkte bei der Nachhaltigkeitsanalyse gesetzt werden. Beispielsweise liegt der 
Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsanalyse bei Energieunternehmen aktuell üblicher-
weise auf dem Umweltaspekt. Bei Handelsunternehmen im Nicht-Basiskonsumgüterbe-

Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung eines 
Umweltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese Investi-
tion keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele erheb-
lich beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, Verfahrens-
weisen einer guten Unter-
nehmens-führung anwen-
den. 
 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das 
in der Verordnung 
(EU) 2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeichnis von 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese Verordnung 
umfasst kein Verzeichnis 
der sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige Investitionen 
mit einem Umweltziel 
könnten taxonomiekon-
form sein oder nicht. 

Mit Nachhaltigkeitsindi-
katoren wird gemessen, 
inwieweit die mit dem Fi-
nanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozia-
len Merkmale erreicht 
werden. 
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reich liegt der Schwerpunkt hingegen üblicherweise auf sozialen Aspekten. Dazu gehö-
ren der Umgang mit den Mitarbeitern im personalintensiven Handelsbereich sowie der 
Umgang mit Datenschutz und Datensicherheit insbesondere in Bezug auf Kundendaten. 
 
Bei besonderen Nachhaltigkeitsrisiken eines bestimmten Unternehmens kann der 
Fondsmanager von der branchenbasierten Gewichtung der Nachhaltigkeitskriterien ab-
weichen. Davon wird vor allem dann Gebrauch gemacht, wenn bestimmte Nachhaltig-
keitsrisiken für ein Unternehmen branchenuntypisch hinzukommen oder bestimmte Ri-
siken für das Unternehmen als sehr dominant eingeschätzt werden. 
 
Der Teilfonds investiert dabei grundsätzlich nicht in Unternehmen, die gegen die 10 
Prinzipien der "United Nations Global Compact" verstoßen oder die in ihrem Geschäfts-
betrieb sehr schwerwiegende Kontroversen aufweisen. Darüber hinaus werden Unter-
nehmen mit relevanten Umsatzanteilen in den Geschäftsfeldern Rüstung, Tabak und 
Kohleförderung ausgeschlossen. Für Staaten gilt ein Ausschluss, der auf den Freedom 
House Index abstellt. 
 
Es besteht eine gewisse Abhängigkeit von der Datenverfügbarkeit und Datenqualität 
der Datenlieferanten. Die Verwaltungsgesellschaft und der Fondsmanager stellen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten sicher, dass nur Daten von ausreichender Qualität und Da-
tentiefe eingesetzt werden. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben wer-
den, herangezogen? 
 
Für jede der genannten nachhaltigen Merkmale wird ein Indikator definiert, der die Ein-
haltung überprüft. Dieser misst, ob die Anforderung eingehalten wurde. Das bedeutet, 
dass gemessen wird, ob es zu Verstößen gegen die nachfolgend genannten Ausschluss-
kriterien kam. Der Teilfonds investiert nicht in Unternehmen, deren wirtschaftlichen Ak-
tivitäten mindestens einer der folgenden Kategorien zugeordnet werden können (so-
fern keine Mindestumsätze angegeben sind, ist schon ein Umsatzanteil von >0% für den 
Ausschluss ausreichend):   

 

- Unternehmen mit einem niedrigeren ESG-Rating als B, basierend auf dem ESG-
Rating von MSCI Research LLC  

- Unternehmen, denen Verstöße gegen die 10 Prinzipien des UN Global Com-
pacts oder die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen vorgeworfen 
werden  

- Unternehmen, denen in ihrem Geschäftsbetrieb sehr schwerwiegende Kont-
roversen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung at-
testiert werden, basierend auf dem Controversy Flag = Red von MSCI ESG Re-
search LLC, 

- Unternehmen, die Umsätze mit der Beteiligung an der Herstellung und dem 
Vertrieb von geächteten Waffen erzielen 

- Unternehmen, die Umsätze mit der Herstellung und /oder dem Vertrieb von 
zivilen Waffen/Handfeuerwaffen erzielen 

- Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Umsätze im Bereich Rüstung (Herstel-
lung konventioneller Waffen und Waffensysteme) erzielen 

- Unternehmen, die Umsätze mit der Produktion von Tabakprodukten erzielen 
- Unternehmen, die mehr als 30% ihrer Umsätze mit der Förderung und dem 

Vertrieb thermischer Kohle erzielen  
- Staaten, die gemäß des Freedom House Index als unfrei klassifiziert werden.  
-  
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 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-
produkt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige In-
vestition zu diesen Zielen bei?  
Der Fonds tätigt keine nachhaltigen Investitionen. 

 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzpro-
dukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozia-
len nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 
Der Teilfonds tätigt keine nachhaltigen Investments.  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Nicht anwendbar. 

 Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Na-
tionen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Anga-
ben:  

Nicht anwendbar.  

 Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswir-
kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

☐ Ja, 

☒ Nein 
 

Bei den wichtigsten nach-
teiligen Auswirkungen 
handelt es sich um die be-
deutendsten nachteiligen 
Auswirkungen von Investi-
tions-entscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren in 
den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäfti-
gung, Achtung der Men-
schenrechte und Bekämp-
fung von Korruption und 
Bestechung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beein-
trächtigungen“ festgelegt, nach dem Taxonomie-konforme Investitionen 
die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es 
sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur 
bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen An-
wendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivi-
täten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts 
zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale 
Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
 

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite mit 
Blick auf einen 5-Jahres Horizont auf Basis des bei Auflage aktuellen Zinsniveaus. Hierbei 
kommt der sogenannte „Buy & Hold- Ansatz“ zur Anwendung, d.h., die ausgewählten 
Anleihen, die eine Restlaufzeit haben, die der Laufzeit des Teilfonds nahekommt, wer-
den bis zu ihrem Laufzeitende im Fonds gehalten. 
 
Das Anlageuniversum besteht überwiegend aus in Euro denominierten Unternehmens-
anleihen von Nicht-Finanzunternehmen, die bei Erwerb der Anleihe über ein Rating im 
Bereich Investmentgrade verfügen. Dabei wird auch in Green-, Social-, Sustainable- und 
Sustainability-Linked Bonds investiert. 
 
Der Teilfonds verfolgt zudem ein individuelles Nachhaltigkeitsprofil und berücksichtigt 
im Rahmen seiner Anlageziele und Strategie für mindestens 80% des Fondsvolumens 
eine Kombination der nachfolgend beschriebenen ESG-Kriterien. Dabei strebt der Teil-
fonds an, Anreize zu setzen, Umsätze mit aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kontro-
versen Wirtschaftstätigkeiten zu reduzieren sowie das nachhaltige Handeln von Unter-
nehmen zu fördern. Für die nicht nach diesen Strategien gemanagten Investitionen 
wendet das Sonder-vermögen einen sozialen und ökologischen Mindestschutz an, der 
unter „Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlage-
zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindest-
schutz?“ weiter beschrieben wird. 

 
Zunächst werden, wie oben unter „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Mes-
sung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch die-
ses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“ beschrieben, Ausschlusskrite-
rien herangezogen. Diese reduzieren das ursprüngliche Anlageuniversum des Sonder-
vermögens um diejenigen Emittenten, die entweder substanzielle Umsatzanteile in kri-
tischen Geschäftsfeldern generieren oder sich in ihrem Geschäftsbetrieb schwerwie-
gender ESG-Kontroversen schuldig gemacht haben. Diese Kriterien werden anhand ta-
gesaktueller ESG-Daten überwacht, sodass, sollte bspw. ein bislang unauffälliger Emit-
tent nun kritisch eingestuft werden, unmittelbar reagiert werden kann.  
 
Darüber hinaus nimmt die BayernInvest für das Sondervermögen – wie auch für alle 
weiteren Produkte – einen aktiven Stewardship-Ansatz wahr, der in Engagement- und 
Voting-Aktivitäten aufgeschlüsselt werden kann. Um eine größtmögliche Wirkung die-
ser Aktivitäten zu entfalten, ist die BayernInvest dazu eine strategische Partnerschaft 
mit Columbia Threadneedle Investments eingegangen. Zusammen mit Columbia 
Threadneedle Investments werden wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken der investierten 
Unternehmen identifiziert und priorisiert. Durch den aktiven Dialog bzw. die Ausnut-
zung von Stimmrechten wird der vorhandene Einfluss geltend gemacht, um entlang 
vorab definierter Meilensteine kontinuierliche Verbesserungen hinsichtlich der Nach-
haltigkeitsrisiken der Unternehmen zu erzielen. Die Ergebnisse des Stewardship-Prozes-
ses werden laufend in die Investmentstrategie des Sondervermögens integriert. Das be-
deutet, dass auf dem Stewardship-Ansatz aufbauende Eskalationsstufen dazu führen 
können, dass für Unternehmen, die sich in Bezug auf die geforderten Verbesserungen 
nicht responsiv zeigen, Desinvestitionsentscheidungen für das Sondervermögen getrof-
fen werden können. 
 
 
 
 
 

 

Die Anlagestrategie dient 
als Richtschnur für Investi-
tionsentscheidungen, wo-
bei bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise Investi-
tionsziele oder Risikotole-
ranz berücksichtigt wer-
den. 



 
                                                                                                Verkaufsprospekt BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds         67  
 
 
 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden?  

 
Folgende Elemente sind verbindliche Teile der ESG-Anlagestrategie des Fonds und zah-
len auf die Erfüllung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ein: 

- Die Einhaltung der in der Frage „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur 
Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die 
durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“ beschriebenen 
Ausschlusskriterien bei Einzeltitelinvestitionen.  

- Integration der Ergebnisse des Stewardship-Ansatzes in den Investmentprozess 
(mit Ausschluss der Unternehmen bei nicht erfolgreichem Engagement als letzte 
Eskalationsstufe). 

 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang, der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Es gibt keinen verbindlichen Mindestsatz, der den Umfang, der vor der Anwendung  
der Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen einschränkt. 

 

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Un-
ternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Gute Unternehmensführung ist ein wesentlicher Faktor in der Beurteilung der Qualität 
und insbesondere im Risikogehalt eines Investments und wird daher im Rahmen des 
BayernInvest Investmentansatzes sorgfältig und ganzheitlich auf Basis aller verfügbaren 
Informationen berücksichtigt. Hierzu zählen neben öffentlich zugänglichen Informatio-
nen zur Corporate Governance des Emittenten auch deren Einschätzung durch entspre-
chende Dienstleister (z.B. Rating Agenturen). Die Bewertung der Verfahrensweisen ei-
ner guten Unternehmensführung bezogen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden im Rah-
men der Anlagepolitik speziell unter Verwendung bzw. Berücksichtigung der MSCI ESG 
Daten bewertet. Zu nennen sind bspw. die Beurteilung, ob dem Emittenten Verstöße 
gegen die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact attestiert werden oder 
auf Basis des MSCI ESG Controversy Scores Anhaltspunkte für schwerwiegende ESG-
Kontroversen existieren. 

 

Die Verfahrensweisen ei-
ner guten Unternehmens-
führung umfassen solide 
Managementstrukturen, 
die Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die Ver-
gütung von Mitarbeitern 
sowie die Einhaltung der 
Steuervorschriften 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
Der überwiegende Teil (mindestens 80 Prozent) der Investitionen des Fonds erfolgen 
unter Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds. Das impli-
ziert, dass die oben definierten Nachhaltigkeitsindikatoren, welche zur Messung der Er-
reichung der ökologischen bzw. sozialen Merkmale herangezogen werden, bei mindes-
tens 80 Prozent des Fondsvolumens eingehalten werden (Kategorie #1B).  
 
Vermögenswerte, für die es beispielsweise keine Datenpunkte gibt, um die Einhaltung 
der Nachhaltigkeitsindikatoren zu validieren, sowie Investitionen, die diese Indikatoren 
nicht einhalten, fallen in die Rubrik „#2 Andere Investitionen“. Beispielsweise der Ein-
satz von Derivaten sowie das Halten von Barmitteln fallen darunter. Weitere Informati-
onen dazu werden unter dem Punkt „Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere In-
vestitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologi-
schen oder sozialen Mindestschutz?“ erläutert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzpro-
dukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
Der Teilfonds darf Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Somit dienen diese 
nicht der Förderung ökologischer oder sozialer Charakteristika.  

 

 

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in be-
stimmte Vermögenswerte 
an. 

Taxonomie-konforme Tä-
tigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den An-
teil der Einnahmen aus 
umweltfreundlichen Akti-
vitäten der Unternehmen, 
in die investiert wird, wi-
derspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um- welt-
freundlichen Investitionen 
der Unter- nehmen, in die 
investiert wird, aufzeigen, 
z. B. für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die inves-
tiert wird, widerspiegeln 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitio-
nen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzpro-
dukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind 
noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale (mindes-

tens 80%) 

Investitionen 

#2 Andere Investitionen 

#1B Andere öko-
logische/soziale 
Merkmale (min-

destens 80%) 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umwelt-
ziel mit der EU-Taxonomie konform?  
Das Finanzprodukt verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen mit einem an der 
EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel zu tätigen. Der Mindestanteil des Finanzpro-
dukts an nachhaltigen Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten 
Umweltziel ist daher gleich Null.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Be-
reich fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert? 

☐ Ja: 

☐  In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 

 

☒ Nein 
 

 

 

 

 

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung 
des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung 
am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und 
Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Ermöglichende Tä-
tigkeiten wirken un-
mittelbar ermög-
lichend darauf hin, 
dass andere Tätig-
keiten einen we-
sentlichen Beitrag 
zu den Umweltzie-
len leisten. 

 
Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die 

es noch keine CO2- ar-
men Alternativen gibt 
und die unter anderem 
Treibhausgasemis- 
sionswerte aufweisen, 
die den besten Leistun-
gen entsprechen. 



 
                                                                                                Verkaufsprospekt BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds         70  
 
 
 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 
und ermöglichende Tätigkeiten? 
Der Teilfonds beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen mit einem an der EU-Taxo-
nomie ausgerichteten Umweltziel zu tätigen. Daher beabsichtigt der Teilfonds auch 
nicht, in Übergangs- und Fördermaßnahmen zu investieren.  

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Um-
weltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  
Der Teilfonds beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Absatz 
17 der SFDR zu tätigen.  

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  
Der Teilfonds beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Absatz 
17 der SFDR zu tätigen.  

 

 

 

 Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anla-
gezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz? 
Alle Investitionen, die nicht den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds ent-
sprechen, werden der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.  
Der Fonds setzt im Rahmen von „#2 Andere Investitionen" hauptsächlich folgende Tech-
niken und Instrumente ein: 
 

- Barmittel 
- Derivate  
- Zielfonds (Verstoßen einzelne Investments in dem Zielfonds gegen die fonds-

spezifischen Ausschlusskriterien, so fallen diese unter die Kategorie „#2 An-
dere Investitionen“) 
 

Diese werden nicht zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale eingesetzt, 
sondern zur Liquiditätssteuerung und zu Absicherungszwecken. Bei Derivaten wird ein 
sozialer Mindestschutz hergestellt, indem nicht in Derivate auf Grundnahrungsmittel 
investiert wird. Darüber hinaus wird bei Derivaten auf Einzeltitel der Emittent des Un-
derlyings den gleichen Ausschlusskriterien unterzogen, wie sie bei Direktinvestments 
Anwendung finden (vergleiche Abschnitt: „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden 
zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die 
durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“). 

 

sind nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel, die die Kri-
terien für ökologisch 
nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten ge-
mäß der EU- Taxonomie 
nicht berücksichtigen. 
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 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob die-
ses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozia-
len Merkmale ausgerichtet ist? 

Es ist kein Index zu diesem Zweck bestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden? 

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

https://www.bayerninvest.de/services-fonds/rentenfonds/bayernin-
vest-esg-subordinated-bond-fonds/index.html 

 

Bei den Referenzwer-
ten handelt es sich um 
Indizes, mit denen ge-
messen wird, ob das Fi-
nanzprodukt die bewor-
benen ökologischen 
oder sozialen Merkmale 
erreicht. 
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Verwaltungsreglement BayernInvest Euro  
RCS Luxembourg K 1798 

Dieses Verwaltungsreglement des Investmentfonds 

BayernInvest Euro (Fonds Commun de Placement) so-

wie alle zukünftigen, diesbezüglichen Abänderun- gen 

gemäß Artikel 15 regeln die Rechtsbeziehungen zwi-

schen: 

• Der Verwaltungsgesellschaft BayernInvest Luxem-

bourg S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxem-

burg, 6 B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 

(die „Verwaltungsgesellschaft“), 

• der European Depositary Bank SA., eine Aktiengesell-

schaft mit Sitz in Luxemburg, 3, rue Gabriel Lipp-

mann, L-5365 Munsbach (die „Verwahrstelle“), und 

• den Zeichnern und Inhabern von BayernInvest 

Fondsanteilen (die „Anteilinhaber“), die das Verwal-

tungsreglement durch den Erwerb der Anteile aner-

kennen. 

Art. 1. Der Fonds 

BayernInvest Euro (der „Fonds“) ist ein Investment- 

fonds der gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 verwaltet wird. Er kann aus 

mehreren Teilfonds, „die Teilfonds“ (nachstehend 

auch insgesamt „Fondsvermögen“ genannt), beste- 

hen. Der Verwaltungsrat kann über die Auflegung 

neuer Teilfonds oder die Auflösung jedes einzelnen 

Teilfonds entscheiden. Die Prozedur der Auflösung 

wird näher in Artikel 17 dieses Verwaltungsregle-

ments beschrieben. 

Jeder Teilfonds gilt als selbstständige Einheit in der 

Form eines Teilfonds, an dessen Wertpapieren und 

sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten 

die Anteilinhaber Miteigentum erwerben. 

Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines 

Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der an-

deren Teilfonds völlig getrennt. Dies gilt auch im Ver-

hältnis zu Dritten, denen gegenüber das Fondsver-

mögen eines Teilfonds nur für die Verbindlichkeiten 

dieses einzelnen Teilfonds einsteht. Alle Teilfonds 

werden im Interesse der Anteilinhaber von der Ver-

waltungsgesellschaft verwaltet. 

Die Vermögenswerte aller Teilfonds werden von der 

Verwahrstelle verwahrt und sind von denen der Ver- 

waltungsgesellschaft getrennt gehalten. 

 
 
 
 

 
 
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft 

Der Fonds wird im Namen der Verwaltungsgesell- 

schaft und für gemeinschaftliche Rechnung der An- 

teilinhaber gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. De- 

zember 2010 über Organismen für gemeinsame Anla-

gen verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren 

Sitz in Luxemburg. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen von Ar- 

tikel 4 weitgehende Vollmachten bei der Verwaltung 

des Fonds im Interesse der Anteilinhaber. Insbeson- 

dere ist sie berechtigt, Wertpapiere zu kaufen, zu ver-

kaufen, zu zeichnen, zu tauschen oder zu besitzen und 

alle direkt oder alle indirekt mit dem Fondsvermögen 

verbundenen Rechte auszuüben. 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft be- 

stimmt die Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds un-

ter Berücksichtigung der in Artikel 4 angegebenen Ein-

schränkungen. 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann 

unter seiner Verantwortung für ein oder mehrere 

Teilfonds einen Anlageberater bzw. einen Anlageaus-

schuss ernennen, welcher sich aus Verwaltungsrats-

mitgliedern und/oder anderen Personen zusammen-

setzt und den Verwaltungsrat sowie den Fondsmana-

ger, falls es einen solchen gibt, hinsichtlich der allge-

meinen Anlagepolitik berät. Anfallen- de Anlagebera-

terhonorare können dem jeweiligen Teilfonds belas-

tet werden. Der Verwaltungsrat kann auch Ange-

stellte der Verwaltungsgesellschaft mit der Ausfüh-

rung der Anlagepolitik und der allgemeinen Verwal-

tung des Fondsvermögens betrauen. 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann 

unter seiner Verantwortung für einen oder für meh-

rere Teilfonds einen oder mehrere Fonds- manager 

für die Ausführung der Anlagepolitik und die tägliche 

Verwaltung der Vermögenswerte des jeweiligen Teil-

fonds einsetzen. Anfallende Fondsmanagerhonorare 

können dem jeweiligen Teilfonds belastet werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Allgemeinen In-

formations-, Berater- und andere Dienste in An- 

spruch nehmen; alle daraus entstehenden Kosten 

werden ausschließlich von der Verwaltungsgesell- 

schaft getragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet eine jährliche 

Verwaltungsgebühr von maximal 2%. Die Berech- 

nungsmethode wird in der Übersicht des jeweiligen 

Teilfonds im Verkaufsprospekt beschrieben. 
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Art. 3. Die Verwahrstelle 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die European Depo-

sitary Bank SA, eine Aktiengesellschaft nach Luxem-

burger Recht mit Sitz im Großherzogtum Luxem-

bourg, zur Verwahrstelle bestimmt. 

Die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle-

können den Verwahrstellenvertrag jederzeit schrift-

lich mit einer dreimonatigen Frist kündigen. Die Ver-

waltungsgesellschaft kann jedoch die Verwahrstel-

lenur abberufen, wenn eine neue Verwahrstelledie 

Funktionen und Pflichten einer Verwahrstelle gemäß 

dem Verwaltungsreglement innerhalb zweier Monate 

vom Datum der Kündigung an übernimmt. Nach ihrer 

Abberufung muss die Verwahrstelleihre Funktionen im 

Rahmen der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen 

Vorgaben so lange fortsetzen, wie es erforderlich ist, 

um das gesamte Fondsvermögen an die neue Depot-

bank zu übertragen. 

Im Falle einer Kündigung durch die Verwahrstelleist 

die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, eine neue 

Verwahrstelle zu bestellen, die die Funktionen und 

Pflichten der Verwahrstelle gemäß diesem Verwal- 

tungsreglement übernimmt. In diesem Fall bleiben 

die Funktionen der Verwahrstelleebenfalls im Rahmen 

der gesetzlichen und aufsichtsrechlichen Vorgaben 

weiter bestehen, bzw. bis das Fondsvermögen an die 

neue Verwahrstelle übertragen worden ist. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Verwahrstelle 

die Verwahrung der Vermögenswerte aller Teilfonds 

des Fonds, die verwahrt werden können, übertragen. 

Die Verwahrstelle führt alle Geschäfte aus, die die 

tägliche Abwicklung von Fondsangelegenheiten be-

treffen. Das Fondsvermögen, d.h. alle flüssigen Mit-

tel, Wertpapiere und sonstigen gesetzlich zulässigen 

Vermögenswerte werden von der Verwahrstelle für 

die Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds in 

dessen separaten Konten und Depots verwahrt. Die 

Verwahrstelledarf nur auf Anweisung der Verwal-

tungsgesellschaft oder einer von der Verwaltungsge-

sellschaft dafür ernannte Person hin und in Überein-

stimmung mit den Bestimmungen dieses Verwal-

tungsreglements über das Fondsvermögen verfügen 

oder für den Fonds Zahlungen an Dritte vornehmen. 

Die Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung 

und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft 

andere Banken im Ausland und Clearing-Stellen (z.B.  

 

 

 

Clearstream und Euroclear) mit der Verwahrung von 

Wertpapieren des jeweiligen Teilfonds beauftragen, 

sofern die Wertpapiere an diesbezüglichen ausländi-

schen Börsen oder Märkten zugelassen sind oder ge-

handelt werden oder nur im Ausland lieferbar sind. 

Die Verwahrstelle führt die Anweisungen der Verwal-

tungsgesellschaft oder einer von der Verwaltungsge-

sellschaft dafür ernannte Person aus, sofern diese mit 

dem Gesetz, dem Verwaltungsreglement, dem Ver-

wahrstellenvertrag und dem jeweils gültigen Verkaufs-

prospekt in Übereinstimmung stehen. Die Verwahrstel-

lesorgt insbesondere dafür, dass: 

1. der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die 

Auszahlung des Rücknahmepreises, die Umwand- 

lung und die Aufhebung von Anteilen für den 

Fonds durch die Verwaltungsgesellschaft in Über- 

einstimmung mit dem Gesetz und dem Verwal- 

tungsreglement ausgeführt werden; 

2. der Nettoinventarwert von Anteilen eines jeden 

Teilfonds in Übereinstimmung mit dem Gesetz 

und dem Verwaltungsreglement berechnet wird; 

3. die Erträge eines jeden Teilfonds in Übereinstim- 

mung mit dem Verwaltungsreglement verwendet 

werden; 

4. Anteile in Übereinstimmung mit diesem Ver- wal-

tungsreglement auf die Zeichner übertragen wer-

den; 

5. alle Vermögenswerte eines jeden Teilfonds unver- 

züglich auf den entsprechenden separaten Kon- 

ten bzw. Depots eingehen und dass eingehende 

Zahlungen für den Ausgabepreis von Anteilen ab-

züglich des Ausgabeaufschlages und jeglicher Aus-

gabesteuern unverzüglich auf den entspre- chen-

den gesperrten Konten bzw. Depots verbucht 

werden; 

6. bei Geschäften, die sich auf einen Teilfonds bezie- 

hen, der Gegenwert zugunsten des entsprechen- 

den Teilfonds auf dessen separaten gesperrten 

Konten innerhalb des üblichen Zeitraums eingeht; 

7. börsennotierte oder regelmäßig gehandelte Wert-

papiere, Derivate und sonstige gesetzlich zuläs-

sige Vermögenswerte oder Finanzinstrumente 

höchstens zum Tageskurs gekauft und mindestens 

zum Tageskurs verkauft werden sowie nicht an ei-

ner Börse notierte oder nicht regelmäßig gehan-

delte Wertpapiere, Derivate und sonstige gesetz- 
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lich zulässige Vermögenswerte oder Finanzinstru-

mente zu einem Preis gekauft bzw. verkauft wer-

den, der nicht in einem offensichtlichen Missver-

hältnis zu ihrem tatsächlichen Wert steht. 

Die Verwahrstelle wird: 

1. aus den separaten Konten den Kaufpreis für 

Wertpapiere, Derivate und sonstige gesetzlich 

zulässige Vermögenswerte zahlen, die für den je- 

weiligen Teilfonds erworben worden sind; 

2. Wertpapiere, und sonstige gesetzlich zulässige 

Vermögenswerte, die für den jeweiligen Teil-

fonds verkauft worden sind, gegen Zahlung des 

Verkaufspreises ausliefern; 

3. den Rücknahmepreis gemäß Artikel 10 des Ver- 

waltungsreglements auszahlen, sobald die Aus- 

buchung der entsprechenden Anteile vorgenom- 

men wurde oder, im Fall von Anteilzertifikaten, 

die entsprechenden Zertifikate erhalten worden 

sind. 

4. Ausschüttungen auszahlen, falls solche vorge- 

nommen werden; 

Die Verwahrstelle zahlt der Verwaltungsgesellschaft 

aus den separaten Konten eines Teilfonds nur solche 

Vergütungen, wie sie in diesem Verwaltungsregle-

ment festgesetzt sind. 

Die Verwahrstellehat Anspruch auf Vergütungen, die 

ihr im Rahmen dieses Verwaltungsreglements zu-

stehen (siehe Art. 12), und kann diese dem separa-

ten Konto eines Teilfonds nur mit Zustimmung der 

Verwaltungsgesellschaft entnehmen. 

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstellebe-

rechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen, aber 

auf Rechnung des jeweiligen Teilfonds: 

1. Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwal- 

tungsgesellschaft oder eine frühere Verwahrstel-

legeltend zu machen; 

2. gegen Vollstreckungsmaßnahmen von Dritten 

Widerspruch zu erheben und abzuwenden, dass 

Ansprüche gegenüber einem Teilfonds durchge- 

setzt werden, für die dieser Teilfonds nicht haf-

tet. 

In Ausübung ihrer Funktionen müssen die Verwal- 

tungsgesellschaft und die Verwahrstelle voneinan-

der unabhängig und ausschließlich im Interesse der 

Anteilinhaber handeln. 

Art. 4. Anlageziel und Anlagepolitik  

Die Ziele und spezifische Beschränkungen der Anla- 

gepolitik des jeweiligen Teilfonds werden im Ver-

kaufsprospekt vollständig beschrieben. 

 

Das Vermögen eines jeden Teilfonds wird nach dem 

Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Die Anlage- 

politik der einzelnen Teilfonds umfasst entsprechend 

der detaillierten Beschreibung im Verkaufsprospekt 

die Anlage in fest- und variabel verzinslichen Wert- 

papieren einschließlich Wandel- und Optionsanlei- 

hen und in Optionsscheinen auf Wertpapiere sowie in 

Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und sonsti-

gen zulässigen Vermögenswerten. Die Anlagepolitik 

der einzelnen Teilfonds kann sich insbesondere nach 

dem Thema ihrer Anlagepolitik, nach der Region, in 

welcher sie anlegen, nach den Wertpapieren, welche 

sie erwerben sollen, nach der Währung, auf welche 

sie lauten oder nach ihrer Laufzeit unterscheiden. 

Unter Beachtung der nachfolgenden Anlagebe- 

schränkungen kann die Verwaltungsgesellschaft De- 

rivate sowie sonstige Techniken und Instrumente ver-

wenden. Unter keinen Umständen darf ein Teilfonds 

bei den mit Derivaten sowie sonstigen Techniken und 

Instrumenten verbundenen Transaktionen von den in 

der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds genannten 

Anlagezielen abweichen. 

Die Summe der aus Credit Default Swaps (CDS) ent- 

stehenden Verpflichtungen darf 20% des Nettoteil- 

fondsvermögens nicht überschreiten, sollte sie kei- 

nen Absicherungszwecken dienen. Die Bewertung der 

CDS erfolgt nach nachvollziehbaren und transpa- ren-

ten Methoden auf regelmäßiger Basis. 

Die Verwaltungsgesellschaft und der Wirtschaftsprü- 

fer werden die Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

der Bewertungsmethoden und deren Anwendung 

überwachen. Sollten im Rahmen der Überwachung 

Differenzen festgestellt werden, wird die Beseitigung 

durch die Verwaltungsgesellschaft veranlasst. 

Die Summe der Verpflichtungen aus Credit Default 

Swaps darf zusammen den Nettoinventarwert eines 

Teil- fonds nicht überschreiten, sofern sie nicht der 

Absi- cherung dienen. 

Der Einsatz von Kreditderivaten muss sowohl im aus- 

schließlichen Interesse des Teilfonds sowie der An- 

teilinhaber als auch im Einklang mit der Anlagepoli- tik 

und des Risikoprofils des Teilfonds stehen. 

 



 
                                                                                             Verkaufsprospekt BayernInvest Euro - Verwaltungsreglement         75  

 
 

 

4.1 Anlagebeschränkungen / Anlagegrenzen  
 
1. Die Anlagen jedes Teilfonds dürfen ausschließlich 

aus den folgenden Vermögenswerten bestehen: 

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 

die an einem geregelten Markt im Sinne der 

Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 21. April 2004 

über die Märkte für Finanzinstrumente no-

tiert oder gehandelt werden; oder 

b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 

die an einem anderen Markt, der anerkannt, 

geregelt, für das Publikum offen und dessen 

Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union gehan-

delt werden; oder 

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 

die an einer Wertpapierbörse eines nicht zur 

Europäischen Union gehörenden Staates, 

amtlich notiert oder an einem anderen gere-

gelten Markt eines nicht zur Europäischen 

Union gehörenden Staates, der anerkannt, 

geregelt, für das Publikum offen und dessen 

Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehan-

delt werden, sofern die Wahl dieser Börse 

oder dieses Marktes im Verwaltungsregle-

ment ist; 

d) soweit es sich um Wertpapiere oder Geldm- 

arktinstrumente aus Neuemissionen handelt, 

müssen die Emissionsbedingungen die Ver- 

pflichtungen enthalten: 

– dass die Zulassung zur amtlichen Notie- 

rung an einer Wertpapierbörse oder zum 

Handel auf einem geregelten Markt, der 

anerkannt, geregelt, für das Publikum of- 

fen und dessen Funktionsweise ordnungs- 

gemäß ist, beantragt wird, und sofern die 

Wahl dieser Börse oder dieses Marktes im 

Verwaltungsreglement oder in der Sat-

zung des OGAW vorgesehen ist; 

– und dass die Zulassung spätestens vor Ab-

lauf eines Jahres nach der Emission erlangt 

wird. 

e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG 

zugelassenen OGAW und/oder anderer OGA 

im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) 

und b) der Richtlinie 209/65/EG, unabhängig 

davon, ob sie in einem Mitgliedstaat nieder-

gelassen sind, sofern: diese anderen OGA  

 

 

 

nach Rechtsvorschriften zugelassen wur-

den, die sie einer Aufsicht unterstellen, 

welche nach Auffassung der CSSF derjeni-

gen nach dem Gemeinschaftsrecht gleich-

wertig ist, und ausreichende Gewähr für 

die Zusammenarbeit zwischen den Behör-

den besteht;das Schutzniveau der Anteils-

eigner der anderen OGA dem Schutzniveau 

der Anteilinhaber eines OGAW gleichwer-

tig ist und insbesondere die Vorschriften 

für die getrennte Verwahrung des Sonder-

vermögens, die Kreditaufnahme, die Kre-

ditgewährung und Leerverkäufe von Wert-

papieren und Geldmarktinstrumenten den 

Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG 

gleichwertig sind, - die Geschäftstätigkeit 

der anderen OGA Gegenstand von Halbjah-

res- und Jahresberichten ist, die es erlau-

ben, sich ein Urteil über das Vermögen und 

die Verbindlichkeiten, die Erträge und die 

Transaktionen im Berichtszeitraum zu bil-

den; - die OGAW oder die anderen OGA, 

deren Anteile erworben werden sollen, 

nach ihrem Verwaltungsreglement bzw. ih-

rer Satzung insgesamt höchstens 10 % ihres 

Vermögens in Anteilen anderer OGAW 

oder OGA anlegen dürfen; 

f) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit 

einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten 

bei Kreditinstituten, sofern das betref-

fende Kre- ditinstitut seinen Sitz in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union hat 

oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich in 

einem Drittland befindet, das Kreditinstitut 

Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die 

nach Auffassung der CSSF denjenigen des 

Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind.
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g) abgeleiteten Finanzinstrumenten („Deri-

vate“), einschließlich gleichwertiger bar ab-

gerechneter Instrumente, die an einem der 

unter den Buchstaben a., b. und c. bezeich-

neten geregelten Märkte gehandelt werden, 

und/oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, 

die nicht an einer Börse gehandelt werden 

(„OTC-Derivaten“), sofern 

– es sich bei den Basiswerten um Instru-

mente im Sinne von Artikel 41 Absatz (1) 

des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

über Organismen für gemeinsame Anla-

gen oder um Finanzindizes, Zinssätze, 

Wechselkurse oder Währungen handelt, 

in die der Teilfonds gemäß den in seiner 

Anlagepolitik genannten Anlagezielen in-

vestieren darf, 

– die Gegenparteien bei Geschäften mit 

OTC-Derivaten einer Aufsicht unterlie-

gende Institute der Kategorien sind, die 

von der CSSF zugelassen wurden; 

– die OTC-Derivate einer zuverlässigen und 

überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis 

unterliegen und jederzeit auf Initiative 

des OGAW zum angemessenen Zeitwert 

veräußert, liquidiert oder durch ein Ge-

gengeschäft glattgestellt werden können. 

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem 

geregelten Markt gehandelt werden und die 

Instrumente sind, die üblicherweise auf dem 

Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind 

und deren Wert jederzeit bestimmt werden 

kann, sofern die Emission oder der Emittent 

dieser Instrumente selbst Vorschriften über 

den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegt 

und vorausgesetzt diese Instrumente wer-

den 

– von einer zentralstaatlichen, regionalen 

oder lokalen Körperschaft oder der Zent-

ralbank eines Mitgliedstaates, der Euro-

päischen Zentralbank, der Europäischen 

Union oder Europäischen Investitions- 

bank, einem Drittstaat oder, im Falle ei-

nes Bundesstaates, einem Gliedstaat der 

Föderation oder von einer internationalen 

Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charak-

ters, der mindestens ein Mitgliedstaat ange-

hört, begeben oder garantiert, oder 

– von einem Unternehmen begeben, dessen 

Wertpapiere auf einem der unter den Buch-

staben a., b. und c. bezeichneten Märkte ge-

handelt werden, oder 

– von einem Institut, das gemäß den im Ge- 

meinschaftsrecht festgelegten Kriterien ei-

ner behördlichen Aufsicht unterstellt ist, 

oder einem Institut, das Aufsichtsbestim-

mungen, die mindestens so streng sind wie 

die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und 

diese einhält, begeben oder ga- rantiert, 

oder 

– von anderen Emittenten begeben, die einer 

Kategorie angehören, die von der Luxembur-

ger Aufsichtsbehörde (CSSF) zugelassen 

wurde, sofern für Anlagen in diesen Instru-

menten Vorschriften für den Anlegerschutz 

gelten, die denen des ersten, zweiten und 

dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind 

und sofern es sich bei dem Emittenten ent-

weder um ein Unter- nehmen mit einem Ei-

genkapital von min- destens zehn Millionen 

Euro (10.000.000 Euro), das seinen Jahresab-

schluss nach der Richtlinie 2013/34/EU er-

stellt und veröffentlicht, oder um einen 

Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder 

mehrere börsennotierte Gesellschaften um-

fassenden Unternehmensgruppe für die Fi-

nanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder 

um einen Rechtsträger handelt, der die 

wertpapiermäßige Unterlegung von Ver- 

bindlichkeiten durch Nutzung einer von ei-

ner Bank eingeräumten Kreditlinie finanzie-

ren soll. 

2. Jedoch darf ein Teilfonds  

a) höchstens 10% seines Nettovermögens in ande-

ren als den unter Absatz 1. genannten Wertpa-

pieren und Geldmarktinstrumenten anlegen; 
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b) weder Edelmetalle noch Zertifikate über 

diese erwerben. 

3. Jeder Teilfonds darf daneben flüssige Mittel hal-

ten. 

4.2 

1. Jedem Teilfonds ist es ferner gestattet, sich unter 

Einhaltung der von der Luxemburger Aufsichts- 

behörde festgelegten Bedingungen und Grenzen 

der Techniken und Instrumente zu bedienen, die 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum 

Ge- genstand haben, sofern die Verwendung die-

ser Techniken und Instrumente im Hinblick auf 

die effiziente Verwaltung des Teilfonds ge-

schieht. Beziehen sich diese Transaktionen auf 

die Verwendung von Derivaten, so müssen die 

Bedingungen und Grenzen mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes im Einklang stehen. 

Unter keinen Umständen darf der Teilfonds bei 

diesen Transaktionen von den in seinen Grün- 

dungsunterlagen genannten Anlagezielen abwei-

chen. 

2. Jeder Teilfonds stellt sicher, dass das mit Deriva-

ten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnet- 

toinventarwert des Teilfonds nicht überschreitet. 

Bei der Berechnung des Risikos werden der 

Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko der 

Gegenpartei, künftige Marktfluktuationen und 

die Liquidationsfrist berücksichtigt. 

Jeder Teilfonds kann als Teil seiner Anlagestrate-

gie innerhalb der unter Punkt 4.3 festgelegten 

Grenzen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das 

Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen 

wie unter Punkt 4.3 angeführt, nicht überschrei- 

tet. Wenn ein Teilfonds in indexbasierten Deriva-

ten anlegt, müssen diese Anlagen nicht bei den 

Anlagegrenzen, wie unter Punkt 4.3 angeführt, 

berücksichtigt werden. 

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein 

Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es 

hinsichtlich der Bestimmungen dieses Absatzes 

mitberücksichtigt werden. 

4.3 

1. Jeder Teilfonds darf höchstens 10% seines Netto- 

vermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinst- 

rumenten ein und desselben Emittenten anle-

gen. Jeder Teilfonds darf höchstens 20% seines 

Nettovermögens in Einlagen bei ein und dersel-

ben Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko der 

 

 

 

Gegenpartei bei Geschäften eines Teilfonds mit 

OTC- Derivaten darf 10% seines Nettovermögens 

nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein 

Kreditinstitut im Sinne von Punkt 4.1 Absatz 1. 

Buchstabe f. ist. Für andere Fälle beträgt die 

Grenze maximal 5% des Nettovermögens. 

2. Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldm- 

arktinstrumente von Emittenten, bei denen der 

Teilfonds jeweils mehr als 5% seines Nettover- 

mögens anlegt, darf 40% des Wertes seines Net- 

tovermögens nicht überschreiten. Diese Begren- 

zung findet keine Anwendung auf Einlagen und 

Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinsti- 

tutionen getätigt werden, welche einer behördli-

chen Aufsicht unterliegen. 

Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen des Absatzes 

1. darf jeder Teilfonds bei ein und derselben Einrich-

tung höchstens 20% seines Nettovermögens in eine 

Kombination aus von dieser Einrichtung begebenen 

Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten Einlagen 

bei dieser Einrichtung, und/oder mit dieser Einrich-

tung gehandelten OTC-Derivaten investieren. 

3. Die in Absatz 1. Satz 1 genannte Obergrenze be- 

trägt höchstens 35%, wenn Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder seinen Gebietskör- 

perschaften, von einem Drittstaat oder von inter- 

nationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen 

Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat 

angehört, begeben oder garantiert werden. 

4. Die in Absatz 1. Satz 1 genannte Obergrenze be-

trägt höchsten 25% für bestimmte Schuldver-

schreibungen, wenn diese von einem Kreditinsti-

tut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union begeben werden, das aufgrund ge-

setzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber 

dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 

behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere 

müssen die Erträge aus der Emission dieser 

Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen 

Vorschriften in Vermögenswerten angelegt wer-

den, die während der gesamten Laufzeit der 

Schuldverschreibungen, die sich daraus ergeben- 

den Verbindlichkeiten ausreichend decken und 

vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fäl- 

lig werdende Rückzahlung des Kapitals und die 

Zahlung der Zinsen bestimmt sind. 
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Legt der Teilfonds mehr als 5% seines Netto- ver-

mögens in Schuldverschreibungen im Sinne des 

vorstehenden Unterabsatzes an, die von ein und 

demselben Emittenten begeben werden, so darf 

der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes 

des Nettovermögens des Teilfonds nicht über-

schreiten. 

5. Die in den Absätzen 3. und 4. genannten Wertpa- 

piere und Geldmarktinstrumente werden bei der 

Anwendung der in Absatz 2. vorgesehen Anlage- 

grenze von 40% nicht berücksichtigt. 

Die in den Absätzen 1., 2., 3. und 4. genannten 

Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher 

dürfen gemäß den Absätzen 1., 2., 3. und 4. ge- 

tätigte Anlagen in Wertpapieren und Geldmarkt- 

instrumenten ein und desselben Emittenten oder 

in Einlagen bei diesem Emittenten oder in Deriva-

ten desselben nicht 35% des Nettovermögens 

des Teilfonds übersteigen. 

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung 

des konsolidierten Abschlusses im Sinne der 

Richtlinie 2013/34/EU oder nach den anerkann-

ten internationalen Rechnungslegungsvorschrif- 

ten derselben Unternehmensgruppe angehören, 

sind bei der Berechnung der in diesem Abschnitt 

vorgesehen Anlagegrenzen als ein einziger Emit-

tent anzusehen. 

Jeder Teilfonds darf kumulativ bis zu 20% sei- nes 

Nettovermögens in Wertpapieren und Geld-

marktinstrumenten ein und desselben Unter- 

nehmensgruppe anlegen. 

4.4  

1. Unbeschadet der unter Punkt 4.7 festgelegten 

Anlagegrenzen betragen die unter Punkt 4.3 ge- 

nannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/ 

oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten 

höchstens 20%, wenn es Ziel der Anlagestrategie 

eines Teilfonds ist, einen bestimmten, im Anhang 

zu diesem Prospekt näher beschriebenen und 

von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) 

anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nach- 

zubilden; Voraussetzung hierfür ist, dass 

– die Zusammensetzung des Index hinreichend 

diversifiziert ist, 

– der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für 

den Markt darstellt, auf den er sich bezieht, 

 

 

– der Index in angemessener Weise veröffent-

licht wird. 

2. Die in Absatz 1. festgelegte Grenze beträgt 35%, 

sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Markt- 

bedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbe- 

sondere auf geregelten Märkten, auf denen be- 

stimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumen- 

te stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser 

Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emitten- 

ten möglich. 

4.5 

1. Abweichend von den unter Punkt 4.3 angeführ- 

ten Regelungen, kann die Luxemburger Auf- 

sichtsbehörde (CSSF) Teilfonds gestatten, nach 

dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% 

seines Nettovermögens in Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissio- 

nen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder seinen Gebietskörper- 

schaften oder von einem Drittstaat (Mitglied der 

OECD) oder von internationalen Organismen öf- 

fentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder 

mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

angehören, begeben oder garantiert werden 

2. Die Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) erteilt 

die vorerwähnte Genehmigung nur dann, wenn 

sie der Auffassung ist, dass die Aktionäre des be-

treffenden Teilfonds den gleichen Schutz genie-

ßen, wie Aktionäre von Teilfonds, welche die unter 

Punkt 4.3 und 4.4 angeführten Grenzen einhalten. 

3. Die betreffenden Teilfonds müssen Wertpapiere 

halten, die im Rahmen von mindestens sechs ver- 

schiedenen Emissionen begeben worden sind, wo-

bei die Wertpapiere aus ein und derselben Emis-

sion 30% des Nettovermögens des betreffen- den 

Teilfonds nicht übersteigen dürfen. 

4. Wenn die unter Absatz 1. genannte Genehmi- 

gung erteilt wird, so müssen die betroffenen Teil- 

fonds in einem Anhang zu diesem Prospekt aus- 

drücklich die Staaten, Gebietskörperschaften oder 

internationalen Organismen öffentlich-rechtli- 

chen Charakters erwähnen, die Wertpapiere be- 

geben oder garantieren, in denen die Teilfonds 

mehr als 35% ihres Nettovermögens anzulegen 

beabsichtigen. 
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5. Ferner müssen die betroffenen Teilfonds im Falle 

einer Erteilung dieser Genehmigung durch die Lu- 

xemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) im Prospekt, 

sowie in sonstigen Werbeschriften zu den betrof- 

fenen Teilfonds deutlich auf diese Genehmigung 

hinweisen und dabei die Staaten, Gebietskörper- 

schaften oder internationalen Organismen öf- 

fentlich-rechtlichen Charakters angeben, in deren 

Wertpapieren die betroffenen Teilfonds mehr als 

35% ihres Nettoteilfondsvermögens anzulegen be-

absichtigen oder angelegt haben. 

4.6 

1. Der Teilfonds darf Anteile anderer OGAW und/ 

oder anderer OGA im Sinne von Punkt 4.1 Absatz 

Buchstabe e. erwerben, wenn er nicht mehr als 

20% seines Nettovermögens in ein und demsel-

ben OGAW oder einem anderen OGA anlegt. 

 
Bei der Verwendung der Anlagegrenze ist jeder 

Teilfonds des Umbrella-Fonds im Sinne von Ar- ti-

kel 181 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

über Organismen für gemeinsame Anlagen wie 

ein eigenständiger Emittent zu betrachten, vor- 

ausgesetzt, das Prinzip der Einzelhaftung pro Teil- 

fonds im Hinblick auf Dritte findet Anwendung. 

Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW 

dürfen insgesamt 30% des Nettovermögens des 

Teilfonds nicht übersteigen. 

Wenn der Teilfonds Anteile eines anderen OGAW 

und/oder sonstigen OGA erworben hat, werden 

die Anlagewerte des betreffenden OGAW oder 

anderen OGA in Bezug auf die unter Punkt 4.3 ge-

nannten Obergrenzen nicht berücksichtigt. 

Erwirbt der Teilfonds Anteile anderer OGAW 

und/ oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder 

mit- telbar von einer anderen Gesellschaft ver-

waltet werden, mit der die Verwaltungsgesell-

schaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 

Beherrschung oder durch eine wesentliche di-

rekte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so 

werden für die Zeichnung oder den Rückkauf von 

Anteilen der anderen OGAW und/oder anderen 

OGA durch den Teilfonds keine Ausgabeauf-

schläge, Vertriebsprovisionen und Rücknahme-

provisionen berechnet. Investiert ein Teilfonds in 

einen derartigen OGAW oder OGA, dann werden 

die dem Teilfonds in Rechnung gestellten Gebüh-

ren (Verwaltungsgebühr, Anlageberater-/Fonds-

mana- gerhonorar und Verwahrstellengebühr), 

soweit diese Gebühren identischen Begünstigten 

zukommen, anteilig um diesen Teil gekürzt. Durch 

die Investition in andere Investmentfonds kann 

es zu Kostendoppelbelastungen kommen, die im 

Ge- prüften Rechenschaftsbericht erwähnt wer-

den. 

4.7 

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen von 

ihr verwalteten Teilfonds, die unter den Anwen- 

dungsbereich von Teil 1 des Gesetzes vom 17. De-

zember 2010 über Organismen für gemeinsame 

Anlagen fallen, Aktien erwerben, die mit einem 

Stimmrecht verbunden sind, das es ihr ermög-

licht, einen nennenswerten Einfluss auf die Ge-

schäftsführung eines Emittenten auszuüben. 

2. Ferner darf kein Teilfonds mehr als: 

– 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und 

des- selben Emittenten, 

– 10% der Schuldverschreibungen ein und des- 

selben Emittenten, 

– 25% der Anteile ein und desselben OGAW 

und/oder OGA, 

– 10% der Geldmarktinstrumente ein und des-

selben Emittenten erwerben. 

Die im zweiten, dritten und vierten Gedanken-

strich vorgesehenen Grenzen brauchen beim Er-

werb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der 

Bruttobetrag der Schuldverschreibungen oder 

der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag 

der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Er-

werbs nicht berechnen lässt. 

3. Die Absätze 1. und 2. sind nicht anwendbar im 

Hinblick auf: 

a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die 

von einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder dessen Gebietskörperschaften 

be- geben oder garantiert werden; 

b) von einem Drittstaat begebene oder garan-
tierte Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente; 

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die 

von internationalen Organismen öffentlich- 

rechtlichen Charakters begeben werden, de- 

nen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union angehören; 
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Aktien, die ein OGAW an dem Kapital einer Gesell-

schaft eines Drittstaates hält, die ihr Vermögen im 

Wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten an-

legt, die in diesem Drittstaat ansässig sind, wenn eine 

derartige Beteiligung für den OGAW aufgrund der 

Rechtsorschriften dieses Drittstaates die einzige 

Möglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von 

Emittenten dieses Drittstaates zu tätigen. Diese Aus-

nahmeregelung gilt jedoch nur unter der Vorausset-

zung, dass die Gesellschaft des Drittstaates in ihrer 

Anlagepolitik die unter Punkt 4.3 und 4.6 sowie 

Punkt 4.7 Absatz 1. und 2. festgelegten Grenzen nicht 

überschreitet. Bei Überschreitung der unter Punkt 

4.3 und 4.6 festgelegten Grenzen finden die unter 

Punkt 4.8 festgelegten Regelungen sinngemäß An-

wendung. 

4.8 

1. Der Teilfonds braucht die in diesem Abschnitt 

vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung 

von Bezugsrechten, die an Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die sie in 

ihrem Teilfondsvermögen halten, nicht einzuhal-

ten. 

Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhal- 

tung des Grundsatzes der Risikostreuung zu ach- 

ten, können neu zugelassene OGAW während ei-

nes Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer Zu-

lassung von den unter Punkt 4.3, 4.4, 4.5 und 4.6 

festgelegten Bestimmungen abweichen. 

2. Werden die unter Absatz 1. genannten Grenzen 

vom Teilfonds unbeabsichtigt oder infolge von 

der Ausübung von Bezugsrechten überschritten, 

so muss der Teilfonds im Rahmen der von ihm ge-

tätigten Verkäufe von Vermögenswerten vor- 

rangig die Bereinigung dieser Situation unter Be-

rücksichtigung der Interessen der Aktionäre an-

streben. 

3. In dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtsein- 

heit mit mehreren Teilfonds bildet, bei der die 

Aktiva eines Teilfonds ausschließlich der Ansprü-

che der Anleger dieses Teilfonds gegenüber so-

wie gegenüber den Gläubigern haften, deren For-

derung anlässlich der Gründung, der Laufzeit 

oder Liquidation des Teilfonds entstanden ist, ist 

jeder Teilfonds zwecks Anwendung der Vorschrif-

ten über die Risikostreuung entsprechend Punkt 

4.3, 4.4 und 4.6 als eigenständiger Emittent anzu-

sehen. 

 

4.9 

Das Fondsvermögen darf nur insoweit zur Sicherung 

verpfändet, übereignet bzw. abgetreten oder sonst 

belastet werden, als dies an einer Börse, einem ande-

ren Markt oder im Zusammenhang mit eingegangenen 

Geschäften aufgrund verbindlicher Auflagen gefordert 

wird. 

Jeder Teilfonds darf Kredite bis zu 10% des Net- toteil-

fondsvermögens aufnehmen, sofern es sich um kurz-

fristige Kredite handelt. Jeder Teilfonds darf Fremd-

währungen durch ein „Back-to-back“- Darlehen erwer-

ben. 

Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite 

gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen 

eingegangen werden. Dem steht der Erwerb oder die 

Zeichnung nicht voll eingezahlter Wertpapiere, Geld-

marktinstrumente oder anderer Finanzinstrumente im 

Sinne von Punkt 4.1 Absatz 1. Buchstabe e., g. und h. 

durch die betreffenden Teilfonds nicht entgegen. 

4.10 

Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinst- ru-

menten oder anderen unter Punkt 4.1 Absatz 1 Buch-

stabe e., g. und h. genannten Finanzinstrumenten dür-

fen von für Rechnung des Fonds bzw. seiner Teilfonds 

handelnden Verwaltungsgesellschaften oder Verwahr-

stellen nicht getätigt werden. 

4.11 

Ein Teilfonds kann von einem oder mehreren ande- 

ren Teilfonds des gleichen OGA zu begebende bzw. be-

gebene Wertpapiere zeichnen, erwerben und/ oder 

halten, wenn 

– der Zielfonds seinerseits nicht in den Teilfonds in-

vestiert, der in diesen Zielteilfonds angelegt ist; 

und 

– die Teilfonds, die erworben werden sollen, ge- 

mäß ihrer Satzung insgesamt höchstens 10% ihres 

Sondervermögens in Anteilen anderer OGA des 

gleichen Teilfonds anlegen dürfen; und 

– das gegebenenfalls mit den betroffenen Wert- pa-

pieren verbundene Stimmrecht so lange ausge-

setzt wird, wie sie von dem entsprechenden Teil-

fonds gehalten werden, dies unbeschadet einer 

angemessenen buchhalterischen Erfassung in der 

Rechnungslegung und den periodischen Berich-

ten; und 

– ihr Wert, solange diese Wertpapiere vom OGA ge-

halten werden, in keinem Fall bei der Berechnung 

des Nettovermögens des OGA im Hinblick auf die 
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Ermittlung des durch dieses Gesetz vorgeschrie-

benen Mindesbetrags für Nettovermögen berück-

sichtigt wird; und 

– es nicht zur Verdopplung von Verwaltungs- oder 

Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf der 

Ebene des Teilfonds des OGA, der in den Zielteil-

fonds angelegt hat und diesem Zielfonds kommt. 

4.12 

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit dem Einver- 

ständnis der Verwahrstelle weitere Anlagebeschrän- 

kungen vornehmen, um den Bedingungen in den 

Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben 

werden bzw. vertrieben werden sollen. 

4.13 

Im Rahmen der Teilfonds wird ein Risikomanage- 

ment-Verfahren eingesetzt, welches es der Verwal- 

tungsgesellschaft ermöglicht, das mit den Anlagepo- 

sitionen der Teilfonds verbundene Risiko sowie ihren 

jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Teilfonds 

jederzeit zu überwachen und zu messen. Im Hinblick 

auf Derivate wird in diesem Zusammenhang ein Ver- 

fahren eingesetzt, welches eine präzise und unab- 

hängige Bewertung des mit einem Derivat verbunde- 

nen Risikos ermöglicht. 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für jeden Teilfonds 

sicher, dass das mit Derivaten jeweils verbundene 

Gesamtrisiko den Gesamtnettowert des jeweiligen 

Teilfonds nicht überschreitet. Bei der Berechnung 

dieses Risikos werden der Marktwert der jeweiligen 

Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, künf- 

tige Marktfluktuationen und die für die Liquidation 

der Positionen erforderliche Zeit berücksichtigt. 

Art. 5. Anteile an einem Teilfonds 

Vorbehaltlich der örtlichen Gesetze in den Ländern, 

in denen Anteile angeboten werden, werden die An- 

teile als Inhaberanteile ausgegeben. 

Die Inhaberanteile werden im CFF- Verfahren (Cent-

ral Facility for Funds) bei Clearstream Banking Lu-

xembourg ausgegeben. Eine Auslieferung effektiver 

Stücke findet nicht statt. 

Für durch CFF-Verfahren verbriefte Inhaberanteile 

kann die Verwahrstelle Bruchteile von Anteilen bis zu 

vier Dezimalstellen ausgeben. 

Die Anteile werden, nach Eingang des Ausgabeprei-

ses auf dem Konto des Fonds bei der Verwahrstelle, 

im Auftrag der Verwaltungsgesell- schaft von der 

Verwahrstelle durch Gutschrift auf ein Wertpapier-

konto des Anlegers übertragen. Entsprechendes gilt 

für Anteilbestätigungen bei Eintragung der Anteile 

im Anteilregister. 

Alle Anteile eines Teilfonds haben grundsätzlich die 

gleichen Rechte. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds 

mehrere Anteilklassen mit jeweils von der Verwal- 

tungsgesellschaft bestimmten Merkmalen und Rech- 

ten, wie im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds be- 

schrieben, anbieten. Die Anteilklassen können sich 

unterscheiden durch die Ausschüttungspolitik (Aus- 

schüttung oder Thesaurierung), das Anlegerprofil (In-

stitutionelle Anleger oder Nicht-Institutionelle An- 

leger), die Gebührenpolitik (z.B. Ausgabeaufschlag, 

Vertriebsprovision, Verwaltungsgebühr) oder sonsti- 

ge von der Verwaltungsgesellschaft festgelegte und 

im Prospekt angegebene Merkmale und Rechte. 

Auf die Anteilklassen mit Ausgabeaufschlag kann ein 

maximaler Ausgabeaufschlag von 5% berechnet wer-

den; auf die Anteilklassen mit Vertriebsprovisi- on 

kann eine maximale Vertriebsprovision von 1,5% 

p.a. verrechnet werden (siehe Art. 12). Die Höhe des 

maximal erhobenen Ausgabeaufschlags und der ma- 

ximal erhobenen Vertriebsprovision ist in der jeweili- 

gen Teilfondsbeschreibung geregelt. 

Art. 6. Ausgabe von Anteilen 

Anteile eines jeden Teilfonds werden von der Ver- 

waltungsgesellschaft bzw. von einer von der Verwal-

tungsgesellschaft dazu ernannten Person zu dem im 

Verkaufsprospekt festgelegten Ausgabepreis und 

den dort bestimmten Bedingungen ausgegeben. An-

teilinhaber haben wirtschaftliche Berechtigung nur 

am Teilfonds, an dem sie Anteile besitzen. 

Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Gesetze 

und Bestimmungen der Länder, in denen Anteile an- 

geboten werden. 

Dazu kann die Verwaltungsgesellschaft zusätzliche 

Bedingungen für die Ausgabe von Anteilen außer- 

halb Luxemburgs erlassen, die aus den Verkaufspro- 

spekten in jenen Ländern hervorgehen. Die Verwal- 

tungsgesellschaft kann zu jeder Zeit und nach eige- 

nem Ermessen die Ausgabe von Anteilen für einen 

bestimmten Zeitraum oder auf unbestimmte Zeit in 

bestimmten Ländern und Gebieten aussetzen oder 

begrenzen. Die Verwaltungsgesellschaft kann ge-

wisse natürliche oder juristische Personen vom Er-

werb von Anteilen ausschließen, wenn eine solche 
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Maßnahme zum Schutz der Anteilinhaber und des 

Fonds gesamt- haft erforderlich erscheint. 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist 

nicht gehalten, den alten Anteilinhabern des Fonds 

ein Vorzugsrecht auf die zusätzlich auszugebenden 

Anteile einzuräumen. Der Verwaltungsrat behält sich 

das Recht vor, die Ausgabe und den Verkauf von An-

teilen jederzeit, ohne Angabe von Gründen und ohne 

vorherige Mitteilung einzustellen.  

Der Zeichnungsantrag muss vor 14.00 Uhr Luxem- 

burger Zeit („Cut-Off“ Zeit oder Orderannahme-

schluss) an einem ganzen Bankarbeitstag, in Luxem-

burg und in Frankfurt bei der Verwaltungsgesell-

schaft, der Transferstelle, der Vertriebs- oder Zahl-

stelle eingegangen sein („Zeichnungstag“). Dieser 

Antrag wird auf Grundlage des Nettoinventarwertes, 

der am nächsten Bewertungstag (Handelstag) grund-

sätzlich basierend auf den Schlußpreisen des Bewer-

tungstages berechnet und mit 2tägiger Valuta abge-

rechnet. Für Zeichnungsanträge, die nach 14.00 Uhr 

(Luxemburger Zeit) am Orderannahmeschluss einge-

hen, werden die Anteile am übernächsten Bewer-

tungstag (Handelstag) basierend auf dem Nettoin-

ventarwert, der am übernächsten Bewertungstag 

berechnet wird, ausgegeben.  

Für Anleger, die über einen Vermittler in den Fonds 

investiert haben, gilt unter Umständen eine andere 

Cut-Off-Zeit, die vor der hierin genannten relevanten 

Cut-Off-Zeit liegt. Diesen Anlegern wird geraten, sich 

bei ihren Vermittlern über die für sie geltenden Cut-

Off Zeiten zu informieren. 

Der Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert pro An- 

teil einer jeden Anteilsklasse, wie er für den Zeich-

nungstag im Einklang mit den Bewertungsvorschrif-

ten, die für den Fonds gelten (s. Art.10 „Nettoinven-

tarwert“ unten), berechnet wurde. Der Ausgabepreis 

kann jeweils um Stempelgebühren oder andere Be-

lastungen, welche der Verwaltungsgesellschaft ent-

stehen, sowie um eine Verkaufsprovision zuzüglich 

eines Ausgabeaufschlags erhöht werden. 

Der Anteilspreis wird kaufmännisch gerundet auf 

zwei Nachkommastellen. 

Zahlungen für die Zeichnung von Anteilen haben in- 

nerhalb von 2 (zwei) Handelstagen nach dem ent-

sprechenden Bewertungstag an die Verwahrstelle zu 

erfolgen („Valutatag“). 

Ein Antrag auf Ausgabe von Anteilen kann nicht zu-

rückgezogen werden, ausser während des Ausset-

zungszeitraums, in dem die Berechnung des Nettoin-

ventarwerts für die betreffende Anteilsklasse oder 

die Ausgabe von Anteilen der betreffenden Klasse 

gemäß Ziffer 11. "Zeitweilige Aussetzung der Netto-

inventarwertberechnung, der Ausgabe, Rücknahme, 

Umwandlung und Transfer von Anteilen". ausgesetzt 

ist.  

Außerdem kann die Verwaltungsgesellschaft aus ei- 

genem Ermessen und ohne Angabe von Gründen 

Zeichnungsanträge jederzeit zurückweisen. Auf sol-

che zurückgewiesenen Zeichnungsanträge einge-

hende Zahlungen werden von der Verwahrstelle un-

verzüglich und zinslos zurückgezahlt. 

Auf Anfrage kann die Verwaltungsgesellschaft An-

teile gegen Lieferung von Wertpapieren, Geld-

marktinstrumenten oder anderer zulässiger Vermö-

genswerte (so genannte Sacheinlagen) unter der Be-

dingung ausgeben, dass eine solche Lieferung von 

Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder ande-

rer zulässiger Vermögenswerte dazu geeignet ist, das 

Anlageziel des jeweiligen Teilfonds zu erreichen und 

seiner Anlagepolitik entspricht. Der Wirtschaftsprü-

fer des Fonds erstellt zeitnah einen Bewertungsbe-

richt über die Sacheinlage. Alle Kosten, die mit der 

Sacheinlage verbunden sind (einschliesslich der Be-

wertungsberichtsgebühren) werden vom Anleger ge-

tragen, der die Sacheinlage beantragt hat. 

Eventuelle Abweichungen von dieser Regelung wer-

den in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung aufge-

führt. 

Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Ter-
rorismusfinanzierung  

Gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 12. No-

vember 2004 zur Bekämpfung der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung in seiner aktuell gültigen 

Fassung (nachfolgend „Gesetz von 2004“), der groß-

herzoglichen Verordnung vom 1. Februar 2010, der 

Verordnung 12-02 und den darüber hinaus gelten-

den einschlägigen Gesetzen sowie Rundschreiben 

und Verordnungen der Luxemburger Finanzauf-

sichtsbehörde CSSF in ihrer jeweils aktuell gültigen 

Fassung werden Gewerbetreibende gemäß Artikel 2 

des Gesetzes von 2004 und allen im Finanzsektor tä-

tigen Personen und Unternehmen Verpflichtungen 

zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terroris-

musfinanzierung auferlegt, um die Verwendung von 

Organismen für gemeinsame Anlagen zu Geldwä-

schezwecken zu verhindern. Hierzu gehört auch die 

Verpflichtung zur Identifikation und Legitimation von 
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Anlegern und Investitionsgeldern in Anwendung der 

regulatorischen Vorgaben, insbesondere des Artikel 

3 des Gesetzes vom 12. November 2004 („Customer 

Due Diligence“).  

Unter Berücksichtigung dieser gesetzlichen und auf-

sichtsrechtlichen Vorgaben erfolgt die Identifizie-

rung und, sofern erforderlich, die Durchführung ei-

ner detaillierten Verifizierung durch die Verwal-

tungsgesellschaft oder die Register- und Transfer-

stelle des Fonds.  

Antragsteller müssen den Zeichnungsdokumenten, 

die gesetzlich bestimmten Legitimationsdokumente 

beifügen. Die Verwaltungsgesellschaft und die Regis-

ter- und Transferstelle behalten sich das Recht vor, 

zusätzliche Informationen anzufordern, die für die 

Verifizierung der Identität eines Antragstellers erfor-

derlich sind. Sollte ein Antragsteller die verlangten 

Dokumente verspätet oder nicht vorlegen, wird der 

Zeichnungsantrag abgelehnt. Bei Rücknahmen kann 

eine unvollständige Dokumentationslage dazu füh-

ren, dass sich die Auszahlung des Rücknahmepreises 

verzögert. Die Verwaltungsgesellschaft oder die Re-

gister- und Transferstelle ist für die verspätete Ab-

wicklung oder den Ausfall einer Transaktion nicht 

verantwortlich, wenn der Anleger die Dokumente 

nicht oder unvollständig vorgelegt hat.  

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht 

vor, aus beliebigem Grund einen Antrag vollständig 

oder teilweise abzulehnen. In diesem Fall werden die 

im Rahmen eines Antrags gezahlten Gelder oder 

diesbezügliche Salden unverzüglich dem Antragstel-

ler auf das von ihm angegebene Konto zurücküber-

wiesen, sofern die Identität des Antragstellers ge-

mäß den Luxemburger Bestimmungen zur Geldwä-

sche ordnungsgemäß festgestellt werden konnte. In 

diesem Fall haften weder der Fonds, die Verwal-

tungsgesellschaft, noch die Register- und Transfer-

stelle für etwaige Zinsen, Kosten oder Entschädigun-

gen.  

Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft 

oder der Register- und Transferstelle von Zeit zu Zeit, 

im Rahmen der Verpflichtung zur kontinuierlichen 

Überwachung der Anleger, aufgefordert werden, zu-

sätzliche oder aktualisierte Legitimationsdokumente 

und Informationen vorzulegen. Sollten diese Doku-

mente nicht unverzüglich beigebracht werden, ist die 

Verwaltungsgesellschaft bzw. die Register- und 

Transferstelle berechtigt und verpflichtet, die 

Fondsanteile der betreffenden Anleger zu sperren.  

Die Erfassung von Informationen, die in Zusammen-

hang mit der Investition in den Fonds übergeben 

werden, erfolgt ausschließlich zur Einhaltung der 

Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche. 

Alle in diesem Zusammenhang einbehaltenen Doku-

mente werden nach Beendigung der Geschäftsbezie-

hung fünf Jahre aufbewahrt.  

Die Verwaltungsgesellschaft wendet die aufsichts-

rechtlich anwendbaren Sorgfaltspflichten zur Be-

kämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung sowie Sanktionen und Transparenzregisterge-

setze an. Dies betrifft unter anderem die Überprü-

fung der Anleger, Gegenparteien, Dienstleister und 

Zielinvestments des Fonds. Ferner wendet die Ver-

waltungsgesellschaft verstärkte Sorgfaltspflichten 

auf Intermediäre gemäß Artikel 3(2) der Verordnung 

12-02 an. Wirtschaftlich Endberechtigte (UBO) sind 

in das Luxemburger Transparenzregister einzutra-

gen.  

Art. 7. Rücknahme von Anteilen 

Anteilinhaber können Anträge auf Rücknahme ihrer 

Anteile grundsätzlich jederzeit zu den im Verkaufs-

prospekt festgelegten Bedingungen und dem dort 

bestimmten Rücknahmepreis einreichen. 

Der Rücknahmeantrag muss vor 14.00 Uhr Luxem- 

burger Zeit („Cut-Off“ Zeit oder Orderannahme-

schluss) an einem ganzen Bankarbeitstag in Luxem-

burg und in Frankfurt bei der Verwaltungsgesell-

schaft, der Transferstelle, der Vertriebs- oder Zahl-

stelle eingegangen sein („Rücknahmetag“). Dieser 

Antrag wird auf Grundlage des Nettoinventarwertes, 

der am nächsten Bewertungstag (Handelstag) grund-

sätzlich basierend auf den Schlußpreisen des Bewer-

tungstages berechnet und mit 2-tägiger Valuta abge-

rechnet. Für Rücknahmeanträge, die nach 14.00 Uhr 

(Luxemburger Zeit) am Orderannahmeschluss einge-

hen, werden die Anteile am übernächsten Bewer-

tungstag (Handelstag) basierend auf dem Nettoin-

ventarwert, der am übernächsten Bewertungstag 

berechnet wird, ausgegeben.  

Für Anleger, die über einen Vermittler in den Fonds 

investiert haben, gilt unter Umständen eine andere 

Cut-Off-Zeit, die vor der hierin genannten relevanten 

Cut-Off-Zeit liegt. Die Anleger sollen sich bei ihrem 

Vermittler über die für sie geltenden Cut-Off Zeiten 

informieren. 

Die Verwaltungsgesellschaft muss dafür Sorge tra- 

gen, dass das Teilfondsvermögen genügend flüssige 

Mittel besitzt, um nach Erhalt von Rücknahmeanträ- 
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gen die Rückzahlung für Anteile vorzunehmen. 

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich verpflichtet, die 

Zahlung des Rücknahmepreises binnen 2 (zwei) Lu-

xemburger Bankarbeitstagen nach dem entspre-

chenden Bewertungstag vorzunehmen, außer bei 

spezifischen gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. 

Währungsbeschränkungen, oder einem Umstand au-

ßerhalb der Kontrolle der Verwahrstelle, der die 

Überweisung des Rücknahmepreises in das Land, aus 

dem die Rücknahme beantragt wurde, unmöglich 

macht.  

Sofern Rücknahmeanträge an einem Rücknahmetag 

für einen Teilfonds mehr als 10 % seines Nettover-

mögens ausmachen («grosse Rücknahme»), kann 

der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft im 

Interesse der Anleger für einen Zeitrahmen von ma-

ximal 10 Bankarbeitstage beschliessen, die jeweili-

gen Rücknahmeanträge anteilig zum entsprechen-

den Rücknahmetag nur insoweit auszuführen, dass 

nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwertes des je-

weiligen Teilfonds pro Bankarbeitstag betroffen sind. 

Die Rücknahmeanträge, die an darauffolgenden 

Bankarbeitstagen eingereicht werden, werden in der 

chronologischen Reihenfolge behandelt, nachdem 

die grosse Rücknahme vollständig bedient worden 

ist. Die Anleger werden über die Anwendung der Pro-

zedur der grossen Rücknahme entsprechend infor-

miert. 

Der Rücknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro 

Anteil einer jeden Anteilsklasse, wie er für den Rück-

nahmetag im Einklang mit den Bewertungsvorschrif-

ten, die für den Fonds gelten (s. Art. 10 „Nettoinven-

tarwert“ unten), berechnet wurde. Der Rücknahme-

preis kann sich jeweils um Steuern oder andere Be-

lastungen, welche der Verwaltungsgesellschaft ent-

stehen, sowie um eine eventuell anfallende Gebühr 

zugunsten der Vertriebsstellen und um eine Rück-

nahmegebühr, die die Verwaltungsgesellschaft fest-

setzt, verringern.  

Der Rücknahmepreis wird kaufmännisch gerundet 

um zwei Nachkommastellen. 

Je nach der Entwicklung des Nettoinventarwertes 

kann der Rücknahmepreis höher oder niedriger als 

der gezahlte Ausgabepreis sein. 

Die Auszahlung des Rücknahmepreises kann in den 

folgenden Fällen für bis zu fünf (5) Handelstage voll-

ständig oder zum Teil ausgesetzt werden:  

• wenn auf Grund der besonderen Gegebenheiten 

eines oder mehrerer Märkte, auf denen ein we-

sentlicher Teil der Anlagen eines Teilfonds inves-

tiert ist, Anlagepositionen kurzfristig nicht zu ih-

rem tatsächlichen Wert („fair value“) veräussert 

werden können;  

• wenn die Rücknahmeanträge einen Teilfonds be-

treffen, welcher im Einklang mit seiner Anlagepo-

litik sensitive Anlagepositionen hält, wie bspw. 

Aktien von Unternehmen im "Small-Cap-Be-

reich", die der Fondsmanager im Interesse der 

Anteilinhaber ohne Wertverlust für das Nettover-

mögen des Teilfonds nicht sofort veräussern 

kann;  

• wenn die Rücknahmeanträge einen Teilfonds be-

treffen, welcher im Einklang mit seiner Anlagepo-

litik grössere Positionen in Anlagen hält, welche 

in verschiedenen Zeitzonen und verschiedenen 

Währungen oder welche in Währungen, deren 

Handelbarkeit eingeschränkt sein kann (bspw. 

brasilianischer Real, indische Rupie), gehandelt 

werden.  

Der Verwaltungsrat wird die Entscheidung zur verzö-

gerten Auszahlung des Rücknahmepreises in den 

oben genannten Fällen unter Berücksichtigung der 

Interessen aller Anteilinhaber an diesem Teilfonds 

treffen. Die Rückkehr zur normalen Auszahlungspoli-

tik wird schrittweise erfolgen, um zu gewährleisten, 

dass die Auszahlung die chronologische Reihenfolge 

der Rücknahmeanträge widerspiegelt. 

Jeder Rücknahmeantrag ist unwiderruflich, ausser im 

Falle einer Aussetzung der Bewertung der Vermö-

genswerte der entsprechenden Anteilskategorie 

(siehe Ziffer 11. "Zeitweilige Aussetzung der Nettoin-

ventarwertberechnung, der Ausgabe, Rücknahme, 

Umwandlung und Transfer von Anteilen"). In diesem 

Fall ist ein Widerruf nur dann wirksam, wenn der Ad-

ministrator des Fonds die schriftliche Benachrichti-

gung vor Ablauf der Aussetzungsperiode erhält. In Er-

mangelung eines Widerrufs erfolgt die Rücknahme 

am ersten Rücknahmetag nach der Aussetzung. 

Sollte der Gesamtnettoinventarwert der Anteile ei-

nes Teilfonds zu irgendeinem Zeitpunkt unter einen 

Wert fallen oder einen Wert nicht erreichen, der eine 

effektive Portfolioverwaltung zulässt, kann der Ver-

waltungsrat den Rückkauf aller Anteile des betref-

fenden Teilfonds beschliessen; dieser Rückkauf er-

folgt zum Nettoinventarwert des Rücknahmetages, 

den der Verwaltungsrat bestimmt hat. Dem Anleger 

werden dadurch keine zusätzlichen finanziellen 
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Nachteile erwachsen. Die Bestimmungen dieses Ab-

satzes finden auf die zwangsweise Rücknahme von 

Anteilen einer Anteilsklasse entsprechende Anwen-

dung.  

Zwangsrücknahmen von Anteilen, wie im vorange-

gangenen Absatz vorgesehen, finden entsprechende 

Anwendung in Fällen, in denen der Anleger eine oder 

mehrere Voraussetzungen nicht oder nicht mehr er-

füllt, die für die Anlage und/ oder das Halten einer 

Anteilsklasse vorgesehen sind. Eine zwangsweise 

Rücknahme ist des Weiteren erlaubt, wenn der Ver-

waltungsrat nach Ausübung seines Ermessens zur 

Auffassung gelangt, dass eine solche Rücknahme ge-

boten ist, um einen materiellen rechtlichen, regula-

torischen, finanziellen, steuerlichen, wirtschaftli-

chen, eigentums- rechtlichen, administrativen oder 

einen anderen Nachteil für den Fonds abzuwenden. 

Das gleiche Recht zur zwangsweisen Rücknahme hat 

der Verwaltungsrat in Fällen, in denen der Verwal-

tungsrat nach Ausübung seines Ermessens zur Auf-

fassung gelangt, dass ein Anleger mit den auf ihn an-

wendbaren rechtlichen Vorschriften nicht konform 

ist bzw. wenn ein Anleger ausserstande ist, seine 

Konformität mit den auf ihn anwendbaren rechtli-

chen Vorschriften nachzuweisen.  

Auf Anfrage kann der Verwaltungsrat dem Anleger, 

dem seine Anteile aufgrund der Bestimmungen im 

vorangegangenen Absatz zwangsweise zurückzuneh-

men sind, erlauben, seine Anteile in eine andere An-

teilsklasse, für die er alle Voraussetzungen erfüllt, 

umzuwandeln. Die Umwandlung findet im Einklang 

mit dem Ziffer 8 «Umwandlung der Anteile» statt. 

Auf Anfrage des betreffenden Anteilinhabers und vo-

rausgesetzt die Genehmigung des Verwaltungsrats 

können Naturalrücknahmen ausgeführt werden. In 

diesem Fall erhält der betreffende Anteilinhaber, so-

weit dies möglich ist, eine repräsentative Auswahl 

des jeweiligen Teilfondsvermögens in Vermögens-

werten und Bargeld, welche dem Wert der zurückge-

nommenen Anteile entspricht. Bei der Auswahl der 

Vermögenswerte wird der Verwaltungsrat den Inte-

ressen des zurücknehmenden Anlegers sowie der im 

Teilfonds verbleibenden Anlegern sowie dem Erfor-

dernis der Gleichbehandlung sämtlicher Anteilinha-

ber Rechnung tragen. Die Vermögenswerte und Bar-

geld, die im Portfolio des Teilfonds verbleiben, müs-

sen nach wie vor dazu geeignet sein, das Anlageziel 

des Teilfonds zu erreichen, sowie müssen im Einklang 

mit der Anlagepolitik des fraglichen Teilfonds stehen. 

Der Wert der Naturalrücknahme wird durch den 

Wirtschaftsprüfer, im Einklang mit den luxemburgi-

schen Vorschriften, überprüft. Sämtliche im Zusam-

menhang mit Naturalrücknahmen entstehenden 

Kosten (dies beinhaltet auch die Kosten und Gebüh-

ren des Wirtschaftsprüfers) werden durch den be-

troffenen Anteilinhaber getragen. 

Eventuelle Abweichungen von diesen Regelungen 

werden in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung auf-

geführt. 

Art. 8. Umwandlung von Anteilen 

Die Umwandlung von Anteilen einer Anteilklasse ei-

nes Teilfonds in Anteile einer anderen Anteilklasse 

des gleichen Teilfonds oder der gleichen oder einer 

anderen Anteilklasse eines anderen Teilfonds kann 

an jedem Handelstag in Luxemburg („Umwandlungs-

tag“) durch Einreichung eines Umwandlungsbegeh-

rens bei der Verwaltungsgesellschaft, der Transfer-

stelle, der Vertriebs- oder Zahlstelle erfolgen, unter 

der Bedingung, dass die Voraussetzungen für die In-

vestition in der neuen Anteilklasse erfüllt sind.  

Der Umwandlungspreis wird nach den Grundsätzen 

berechnet, die in Ziffer 10 «Nettoinventarwert» fest-

gelegt sind, und basiert grundsätzlich auf den 

Schlusskursen des Umwandlungstags. Sofern nicht 

anderweitig anders festgelegt, basiert der Umwand-

lungspreis auf dem Nettoinventarwert pro Anteil der 

zurückgenommenen und der neuen Anteile zuzüg-

lich einer etwaigen Umwandlungsgebühr sowie et-

waiger Steuern, Provisionen und anderer anwendba-

rer Gebühren.  

Der Antrag auf Umwandlung wird wie ein Antrag auf 

Rücknahme der Anteile in der bestehenden Anteils-

klasse und gleichzeitig ein Antrag auf Ausgabe der 

Anteile in der neuen Klasse behandelt.  

Wandelt ein Anleger seine Anteile von einer Anteil- 

klasse eines Teilfonds in eine andere Anteilklasse ei-

nes Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag um, 

dann wird die positive Differenz dieser Ausgabeauf- 

schläge in Rechnung gestellt. 

Die Anzahl der auszugebenden Anteile errechnet sich 

an dem Umwandlungstag wie folgt:  

A = B x C x E/D  

A ist die Anzahl der auszugebenden Anteile der 

neuen Anteilsklasse;  

B ist die Anzahl der Anteile der ursprünglichen An-

teilsklasse, die umgewandelt werden sollen;  

C ist der anwendbare Nettoinventarwert pro Anteil 
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der ursprünglichen Anteilsklasse abzüglich einer et-

waigen Umwandlungsgebühr sowie etwaigen Steu-

ern, Kommissionen oder sonstigen anwendbaren Ge-

bühren;  

D ist der anwendbare Nettoinventarwert pro Anteil 

der neuen Anteilsklasse;  

E ist der Wechselkurs (falls erforderlich) zwischen der 

Währung der ursprünglichen Anteilsklasse und der 

neuen Anteilsklasse.  

Im Übrigen finden auf die Umwandlung die Vorschrif-

ten über die Zeichnung und Rücknahme der Anteile 

entsprechende Anwendung. 

Art. 9 Transfer von Anteilen 

Der Transfer von Anteilen kann normalerweise durch 

die Übermittlung an den Administrator einer Bestäti-

gung dieses Transfers ausgeführt werden. Zum Zweck 

der Anteilinhaber-Identifikation verpflichtet sich der 

neue Besitzer der Anteile einen Zeichnungsantrag 

auszufüllen, wenn er ein neuer Anteilinhaber des 

Fonds werden soll. Wenn der Administrator einen 

Transferantrag erhält, ist er berechtigt, nach Über-

prüfung der Indossierung zu verlangen, dass die Un-

terschrift(en) durch eine von ihr bestimmte Bank, Ak-

tienhändler oder Notar, bestätigt werden. Es wird 

den Anteilinhabern geraten, vor einem solchen Trans-

fer, mit dem Administrator Kontakt aufzunehmen, 

um sich zu vergewissern, dass sie im Besitz sämtlicher 

für die Ausführung dieses Transfers benötigten Doku-

mente sind. Die Vorschriften der Ziffer 6 «Ausgabe 

von Anteilen» und 7 «Rücknahme der Anteile» finden 

entsprechende Anwendung. 

Art. 10. Nettoinventarwert 

Der Nettoinventarwert pro Anteil eines jeden Teil- 

fonds wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der 

Verwaltungsgesellschaft oder einer in Luxemburg 

von ihrer beauftragten Gesellschaft an jedem, wie 

für jeden Teilfonds im Verkaufsprospekt unter Be-

wer- tungstag festgelegten Bewertungstag be-

stimmt, indem der Nettoinventarwert des entspre-

chenden Teilfonds (Vermögen abzüglich Verbindlich-

keiten) durch die Anzahl der sich im Umlauf befindli-

chen Anteile desselben Teilfonds geteilt wird. Der 

Nettoinventarwert für jeden Teilfonds ist in der Wäh-

rung des jeweiligen Teilfonds ausgedrückt. 

Die Gesellschaft kann bei der Ermittlung des Netto-

inventarwertes zur Berechnung des Ausgabe- und 

Rücknahmepreises teilweises oder vollständiges 

Swing Pricing anwenden. Dies bedeutet, dass zusätz-

lich zum Nettoinventarwert der modifizierte Netto-

inventarwert je Anteil zu berechnen ist. Hierzu wer-

den bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen die 

durch den Netto-Überschuss an Rückgabe- oder Aus-

gabeverlangen von Anteilen verursachten Transakti-

onskosten mit einbezogen. Im Fall des teilweisen 

Swing Pricing wird vorausgesetzt, dass der Netto-

Überschuss einen Schwellenwert (modifizierter Net-

toinventarwert) überschreitet. Dem Ausgabe- und 

Rücknahmepreis ist statt des Nettoinventarwertes 

der modifizierte Nettoinventarwert zugrunde zu le-

gen. Im jeweiligen Teilfondsanhang wird festgelegt, 

ob und ggf. welche Variante des Swing Pricing zur An-

wendung kommt. 

Der maximale Swingfaktor beträgt 3%. 

Sofern in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung nicht 

anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder ganztä-

gige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frank- furt am 

Main. 

Der Wert des Vermögens eines jeden Teilfonds ba-

siert auf dem tatsächlichen Wert („fair value“) seiner 

Vermögenswerte. Grundsätzlich wird der tatsächli-

che Wert wie folgt bestimmt: 

1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und an-

dere gesetzlich und gemäß diesem Verwal- 

tungsreglement zulässige Vermögenswerte, die 

an einer offiziellen Börse notiert sind oder die an 

einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, 

für das Publikum offen und dessen Funktionswei- 

se ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, wer- 

den zum letztbekannten Verkaufskurs bewertet. 

Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf verschie- 

denen Märkten im Handel ist, wird der letztbe- 

kannte Verkaufskurs auf dem Hauptmarkt für das 

betreffende Wertpapier benutzt. 

2. Nichtnotierte Wertpapiere, andere gesetzlich 

und gemäß diesem Verwaltungsreglement zuläs-

sige Vermögenswerte und Wertpapiere, welche 

zwar an einer offiziellen Börse notiert sind oder 

an einem geregelten Markt gehandelt werden, 

für welche aber der letzte Verkaufspreis nicht re-

präsentativ ist, werden zum jeweiligen Verkehrs-

wert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesell-

schaft nach Treu und Glauben und allgemein an-

erkannten, von unabhängigen Wirtschaftsprü-

fern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. 
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3. Anteile anderer OGAW oder OGA werden zu ih-

rem letztverfügbaren Nettoinventarwert berech-

net. 

4. Flüssige Mittel werden zu ihrem Nominalwert 

plus aufgelaufener Zinsen bewertet. 

5. Die Bewertung von Geldmarktpapieren und sons-

tigen Vermögensanlagen mit einer Restlaufzeit 

von weniger als einem Jahr kann auf der Grund-

lage des beim Erwerb bezahlten Preises abzüglich 

der beim Erwerb bezahlten Kosten, unter An-

nahme einer konstanten Anlagerendite kontinu-

ierlich dem Rücknahmepreis der entsprechenden 

Geldmarktpapiere und sonstigen Vermögensan-

lagen angeglichen werden. Dabei wird die Bewer-

tungsbasis bei wesentlichen Veränderungen der 

Marktverhältnisse den jeweili- gen aktuellen 

Marktrenditen angepasst. 

6. Wann immer ein Devisenkurs benötigt wird, um 

den Nettoinventarwert eines Teilfonds zu be-

stimmen, wird der letztbekannte Devisenmittel-

kurs herangezogen. 

Zusätzlich werden angemessene Vorkehrungen ge-

troffen, um die belasteten Gebühren und das aufge-

laufene Einkommen für jeden Teilfonds zu berech-

nen. 

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, wel- 

che die Bewertung gemäß den oben aufgeführten 

Kriterien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist 

die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, zeitweilig 

andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, 

allgemein anerkannte und von unabhängigen Wirt-

schaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu 

befolgen, um eine Bewertung des Fondsvermögens, 

die seinem tatsächlichen Wert (fair value) am nächs-

ten entspricht, zu erreichen. 

Zum Zweck der Aufstellung von Jahres- und Halbjah- 

resberichten wird das gesamte Fondsvermögen in 

Euro ausgewiesen; dieser Wert entspricht dem Saldo 

aller Aktiva und Passiva jedes Teilfonds des Fonds. 

Für diese Berechnung wird der Nettoinventarwert ei- 

nes jeden einzelnen Teilfonds in Euro konvertiert. 

Sofern für einen Teilfonds mehrere Anteilklassen ge- 

mäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements eingerich- 

tet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung 

folgende Besonderheiten: 

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter 

Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien 

für jede Anteilklasse separat. 

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von An- 

teilen erhöht den prozentualen Anteil der jewei- 

ligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto- 

Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. Der 

Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von An- 

teilen vermindert den prozentualen Anteil der je-

weiligen Anteilklasse am gesamten Wert des 

Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. 

c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der 

Anteilwert der – ausschüttungsberechtigten – 

An- teile mit Ausschüttung um den Betrag der 

Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich 

der prozentuale Anteil der Anteile mit Ausschüt-

tung am Wert des Netto-Fondsvermögens des je-

weiligen Teilfonds um den Gesamtbetrag der 

Ausschüttung, während sich der prozentuale An-

teil der – nicht ausschüttungsberechtigten – the-

saurierenden Anteile am Netto-Fondsvermögen 

des jeweiligen Teilfonds erhöht. 

d) Die Aufwendungen der Vertriebsprovision, die 

den Anteilen mit Vertriebsprovision belastet 

wer- den können, vermindern den prozentualen 

Anteil der Anteile mit Vertriebsprovision am ge-

samten Wert des Netto-Fondsvermögens des je-

weiligen Teilfonds, während sich der prozentuale 

Anteil der Anteile mit Ausgabeaufschlag am 

Netto- Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds 

erhöht. 

Art. 11. Zeitweilige Aussetzung der Berechnung des Nettoin-
ventarwertes und der Rücknahmen und der Um- wandlung 
von Anteilen eines bzw. aller Teilfonds 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Berechnung 

des Nettoinventarwertes eines jeden Teilfonds und 

folglich die Rücknahmen, Umwandlung sowie den 

Transfer von Anteilen eines bzw. aller Teilfonds ins-

besondere dann aussetzen, wenn: 

• eine Börse oder ein Geregelter Markt, an denen 

ein wesentlicher Teil der Wertpapiere eines Teil- 

fonds notiert ist oder gehandelt wird, geschlos- 

sen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden 

oder Feiertagen) oder wenn der Handel an einer 

solchen Börse oder an einem solchen Markt be- 

grenzt oder suspendiert ist; 

• politische, wirtschaftliche, militärische, geldliche 

Notlagen, die außerhalb der Kontrolle, Verant- 

wortung oder des Einflusses der Verwaltungsge- 

sellschaft liegen, Verfügungen über das betref- 

fende Teilfondsvermögen unmöglich machen; 

• eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindun- 

gen oder irgendein anderer Grund es unmöglich 

machen, den Wert eines wesentlichen Teils eines 
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Teilfonds zu bestimmen; 

• wegen Einschränkungen des Devisenverkehrs oder 

sonstiger Übertragungen von Vermögens- werten 

Geschäfte für den jeweiligen Teilfonds un- durch-

führbar werden, oder falls es objektiv nach- gewie-

sen werden kann, dass Käufe oder Verkäu- fe eines 

wesentlichen Teils der Vermögenswerte eines 

Teilfonds nicht zu marktgerechten Kursen getätigt 

werden können. 

Art. 12. Ausgaben des Fonds 

Die folgenden Kosten werden direkt vom Fonds ge- 

tragen. Für wesentliche Ausgaben des Fonds, deren 

Höhe vorhersehbar ist, werden bewertungstäglich 

Rückstellungen gebildet. 

1. Die Verwaltungsgesellschaft berechnet eine jähr-

liche Verwaltungsgebühr von maximal 2%. Etwa-

ige Fondsmanager- und eventuell anfallende An-

lageberaterhonorare inklusive erfolgsabhängige 

Gebühren im Zusammenhang mit der Verwal-

tung eines Teilfondsvermögens können dem je-

weiligen Teilfonds separat belastet werden. 

Die Verwaltungsgebühr, etwaige Fondsmanager- 

honorare und eventuell anfallende Anlagebera- 

terhonorare sowie deren Berechnungsmethode 

werden in der Übersicht des jeweiligen Teilfonds 

aufgeführt. 

2. Die Verwahrstelle berechnet eine jährliche Ver- 

wahrstellengebühr („Verwahrstellengebühr“) 

von maximal 0,7% p.a. mit der Mindestgebühr 

von EUR 10.000 p.a., zahlbar monatlich, berech-

net auf den Durchschnittswert aus den berwer-

tungstäglichen Nettoinventarwerten je Anteils-

klasse am Ende eines jeden Monats. Fremde Ver-

wahrungs- und Verwaltungsgebühren, die von 

anderen Korrespondenzbanken und/oder Clea-

ringstellen (z.B. Clearstream oder Euroclear) für 

die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds 

anfallen, werden dem Fondvermögen gesondert 

in Rechnung gestellt. 

3. Übliche Makler-, Broker- und Bankgebühren, die 

für Geschäfte eines jeden Teilfonds anfallen. 

4. die Kosten der Vorbereitung und/oder der amtli-

chen Prüfung des Verwaltungsreglements und al-

ler anderen den Fonds betreffenden Dokumente, 

einschließlich Zulassungsanträgen, Verkaufs- 

prospekten, PRIIPs-KID sowie diesbezügliche Än-

derungsanträge an Behörden in verschiedenen 

Ländern in den entsprechenden Sprachen im Hin-

blick auf das Verkaufsangebot von Fondsantei-

len; 

5. Kosten für den Druck und Versand der Jahres- 

und Halbjahresberichte und anderer Mitteilun- 

gen an die Anteilinhaber in den zutreffenden 

Sprachen sowie Kosten der Veröffentlichung der 

Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Aus-

schüttungsbekanntmachungen sowie al- ler 

sonstiger an die Anteilinhaber gerichteten Be-

kanntmachungen; 

6. Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung, 

der Register- und Transferstelle, der Messung der 

Performance der Teilfonds, des Risk Manage-

ment und der täglichen Errechnung des Nettoin-

ventarwertes und dessen Veröffentlichung; 

7. Honorare der Wirtschaftsprüfer; 

8. Kosten für die Meldung an ein Transaktionsregis- 

ter gemäß der Verordnung (EU) No 648/2012 

über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 

Transaktionsregister (EMIR).. 

9. etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften; 

10. Eventuell anfallende Mehrwertsteuer; 

11. Kosten zur Förderung des Vertriebs; 

12. Kosten für die Bekanntmachung der Besteue- 

rungsgrundlagen und der etwaigen Bescheini-

gungen, dass die steuerlichen Angaben nach den 

Regeln des ausländischen Steuerrechts ermittelt 

wurden, Kosten zur Erstellung und Bekanntma-

chung steuerlicher Hinweise; 

13. Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen 

Kosten, die der Verwaltungsgesellschaft oder der 

Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interesse 

der Anteilinhaber des Fonds handeln; 

14. Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und/oder 

Registrierung der Anteile zum öffentlichen Ver- 

trieb in verschiedenen Ländern. 

15. Eine quartärliche Abgabe („taxe d’abonnement“) 

wird vom Großherzogtum Luxemburg dem Ge-

samtnettovermögen auferlegt. 

16. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, auf 

Anteile bestimmter Anteilklassen, die im Ver- 

kaufsprospekt jeweils beschrieben sind, eine Ver- 

triebsfolgeprovision von maximal 1,5% pro Jahr 

des dieser Anteilklasse zukommenden Anteils 

des Nettoinventarwertes innerhalb des jeweili-

gen Teilfonds zu berechnen. Die Berechnungs-

methode ist im Verkaufsprospekt des jeweiligen 

Teilfonds beschrieben. 

17. Sonstige ähnliche Kosten. 

Im Falle, dass eine der oben genannten Ausgaben 
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des Fonds nicht einem bestimmten einzelnen 

Teil- fonds zugeteilt werden kann, wird diese Aus-

gabe allen Teilfonds pro rata zum Nettoinventar-

wert jedes einzelnen Teilfonds zugeteilt. 

Wo der Fonds eine der oben genannten Ausgaben für 

einen bestimmten einzelnen Teilfonds oder im Zusam-

menhang mit einem bestimmten einzelnen Teilfonds 

macht, wird diese Ausgabe jenem Teilfonds zugeteilt. 

Alle periodisch wiederkehrenden Kosten werden di- 

rekt vom Fonds getragen; andere Auslagen können 

über einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren abgeschrie-

ben werden. 

Art. 13. Geschäftsjahr, Prüfung 

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 30. Septem- 

ber eines jeden Jahres. 

Der Jahresabschlüsse der Verwaltungsgesellschaft 

und des Fonds werden von einem ermächtigten un-

abhängigen, von der Verwal- tungsgesellschaft be-

auftragten Wirtschaftsprüfer geprüft. 

Art. 14. Ausschüttungen 

Eine Ausschüttung erfolgt nur auf die Anteile aus- 

schüttender Anteilklassen; Erträge, die auf thesau-

rierende Anteilklassen entfallen, werden nicht aus-

geschüttet und werden wieder angelegt. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird jedes Jahr für die 

ausschüttenden Anteilklassen Ausschüttungen aus 

den ordentlichen Nettoerträgen und den netto reali-

sierten Kapitalgewinnen, die diesen Anteilklassen in-

nerhalb des jeweiligen Teilfonds zukommen, vorneh-

men. Des Weiteren kann die Verwaltungsgesell-

schaft um einen hinreichenden Ausschüttungsbetrag 

zu gewähren, jegliche andere Ausschüttung vorneh-

men. 

Es wird keine Ausschüttung erfolgen, wenn als Resul-

tat hiervon das Nettovermögen des Fonds unter das 

vom Luxemburger Gesetz vorgesehene Minimum 

von Euro 1.250.000,00 fallen würde. 

Jede Art von Ausschüttungen, einschließlich Aus- 

schüttungen von Geldbeträgen und sonstigen Ver- 

mögensgegenständen, kann unter Einhaltung der ge-

setzlichen Bestimmungen mit dem Einverständnis 

der Anteilinhaber und unter Berücksichtigung des 

Prinzips der Gleichbehandlung der Anteilscheininha- 

ber auch als Sachausschüttung erfolgen. 

Ausschüttungen, welche 5 (fünf) Jahre nach ihrem 

Auszahlungstag nicht geltend gemacht wurden, ver-

fallen an die jeweilige Anteilklasse des jeweiligen 

Teilfonds, aus welchem sie stammen. 

Art. 15. Abänderung des Verwaltungsreglements 

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungs- 

reglement ganz oder teilweise zu jeder Zeit abän- 

dern, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber und 

im Einverständnis mit der Verwahrstelle und der lu- 

xemburgischen Aufsichtsbehörde geschieht. 

Änderungen des Verwaltungsreglements werden 

beim Handelsregister des Bezirksgerichtes in Luxem- 

burg hinterlegt und ein Vermerk dieser Hinterlegung 

wird im Mémorial veröffentlicht. 

Die Änderungen treten am Tage der Unterzeichnung 

des ganz oder teilweise geänderten Verwaltungsreg- 

lements in Kraft. 

Art. 16. Veröffentlichungen 

Der Nettoinventarwert, der Ausgabe- und Rücknah- 

mepreis eines jeden Teilfonds können bei der Ver-

waltungsgesellschaft, Verwahrstelle und bei jeder 

Zahlstelle erfragt werden. 

Der geprüfte Jahresbericht, der binnen 4 Monaten 

nach Abschluss des Geschäftsjahres, und alle Halb- 

jahresberichte, die binnen 2 Monaten nach Ab-

schluss des jeweiligen Berichtszeitraums veröffent-

licht werden, sind den Anteilinhabern am Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei 

den Zahlstellen und Vertriebsstellen zugänglich. 

Die Liquidation des Fonds wird im RESA, Recueil Élec-

tronique des Sociétés et Associations veröffent- licht. 

Die Liquidation des Fonds wird darüber hinaus ge-

mäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Best-

immungen der Länder veröffentlicht, in denen An-

teile an- geboten oder verkauft werden, veröffent-

licht. Die Zusammenlegung von Teilfonds, die Ein-

bringung eines Teilfonds in einen anderen OGAW Lu-

xemburger oder ausländischen Rechts und die Auflö-

sung eines Teilfonds, werden gemäß den gesetzli-

chen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der 

Länder veröffentlicht, in denen Anteile angeboten 

oder verkauft werden. Mitteilungen an die Anteilin-

haber, inklusive Mitteilungen über die Aussetzung 

der Berechnung des Nettoinventarwertes und des 

Ausgabe- und Rücknahmepreises eines Teilfonds 

werden gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrecht-

lichen Bestimmungen der Länder veröffentlicht, in 

denen Anteile angeboten oder verkauft werden. 

 

Art. 17. Dauer und Liquidation des Fonds, Auflösung eines 
Teilfonds 

Der Fonds ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Die 
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einzelnen Teilfonds können für eine bestimmte Zeit 

aufgelegt werden und somit für eine vom Fonds ab- 

weichende Dauer errichtet werden. Sofern ein Teil- 

fonds für eine bestimmte Dauer aufgelegt wird, sind 

nähere Informationen hierzu den respektiven Fonds- 

beschreibungen im Verkaufsprospekt unter “Bay- 

ernInvest Euro im Überblick“ zu entnehmen. 

Der Fonds können jederzeit durch gegenseitiges Ein-

verständnis der Verwaltungsgesellschaft und der 

Verwahrstelle liquidiert werden. Zusätzlich erfolgt 

die Liquidation des Fonds bei Eintritt der gesetzlichen 

Voraussetzungen des Artikels 22 des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für gemein-

same Anlagen. 

Ein Teilfonds kann jederzeit durch den Beschluß des 

Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft liqui-

diert werden. 

Sobald die Entscheidung gefällt wird, den Fonds oder 

einen Teilfonds aufzulösen, werden keine Anteile des 

Fonds beziehungsweise des betreffenden Teilfonds 

mehr ausgegeben. Dies wird den Anteilinhabern ge-

mäß Artikel 16 dieses Verwaltungsreglements be-

kannt gegeben. Die Verwaltungsgesellschaft wird 

das Vermögen eines jeden Teilfonds im Interesse der 

Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds veräu-

ßern und die Verwahrstelle wird den Nettoliquida-

tionserlös gemäß den Anweisungen der Verwal-

tungsgesellschaft nach Abzug der Liquidationskosten 

und -gebühren an die Anteilinhaber des jeweiligen 

Teilfonds im Verhältnis zu ihrer Beteiligung auszah-

len. 

Beträge, die aus der Liquidation des Fonds oder ei- 

nes seiner Teilfonds stammen und die von den be- 

rechtigten Anteilinhabern nicht eingelöst werden, 

werden durch die Verwahrstelle zugunsten der be- 

rechtigten Anteilinhaber bei der „Caisse de Consi- 

gnation“ in Luxemburg hinterlegt. Die Beträge ver- 

fallen, wenn sie nicht innerhalb von 30 Jahren nach 

Hinterlegung dort angefordert werden. 

Teilfonds können unter den nachfolgend beschriebe- 

nen Bedingungen zusammengelegt werden, indem 

ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds des Fonds 

eingebracht wird, und sie können in einen anderen 

Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere 

(„OGAW“) eingebracht werden. 

Eine Zusammenlegung von Teilfonds sowie die Ein- 

bringung in einen anderen OGAW erfolgen auf Be- 

schluss der Verwaltungsgesellschaft. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, Teil- 

fonds zusammenzulegen, wenn z.B. die Verwaltung 

eines oder aller zusammenzulegender Teilfonds 

nicht mehr in wirtschaftlich effizienter Weise ge-

währleistet werden kann oder im Falle einer Ände-

rung der wirtschaftlichen oder politischen Situation. 

Im Falle der Verschmelzung von Teilfonds wird die 

Verwaltungsgesellschaft die Absicht der Verschmel- 

zung den Anteilinhabern des oder der einzubringen- 

den Teilfonds gemäß den Bestimmungen von Artikel 

16 dieses Verwaltungsreglements und im Einklang 

mit den luxemburischen Vorschriften mindestens ei-

nen Monat vor Inkrafttreten des Verschmelzungsbe-

schlusses mitteilen; diesen Anteilinhabern steht 

dann das Recht zu, alle oder einen Teil ihrer Anteile 

zum Nettoinventarwert ohne weitere Kosten zurück-

zugeben. 

Die Einbringung eines Teilfonds in einen anderen 

OGAW ist nur zulässig, soweit dieser andere OGA ein 

Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I 

des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere ist. Die Ein-

brin- gung eines Teilfonds in einen anderen OGA Lu-

xemburger Rechts erfolgt im Übrigen nach den vor-

ste- hend aufgeführten Grundsätzen. 

Anteilinhaber, ihre Erben oder andere Berechtigte 

können die Auflösung oder Teilung des Fonds oder 

eines Teilfonds nicht fordern. 

Art. 18. Verjährung 

Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwal- 

tungsgesellschaft oder die Verwahrstelle verjähren 5 

(fünf) Jahre nach dem Datum des Ereignisses, das zur 

Forderung Anlass gegeben hat. 

Art. 19. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und 

Vertragssprache 

Das Bezirksgericht von Luxemburg ist für alle Strei- 

tigkeiten zwischen den Anteilinhabern, der Verwal- 

tungsgesellschaft und der Verwahrstelle zuständig. 

Luxemburger Gesetze finden Anwendung.  

Die deutsche Fassung dieses Verwaltungsreglements 

ist bindend.  
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Art. 20. Inkrafttreten 

Das Verwaltungsreglement tritt mit Wirkung zum 

15. Januar 2025 in Kraft. 

 
Luxemburg, im Januar 2025 
 
 

 
BayernInvest Luxembourg S.A. 

 
 

 
European Depositary Bank SA 
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